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4.1. INDIVIDUELLE UND KOLLEKTIVE RECHTE
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4.1.1. DIE UNIONSBÜRGER UND IHRE RECHTE

Die Bürgerrechte und die Unionsbürgerschaft sind in der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union (Charta), dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV) und Artikel 9 des Vertrags über die Europäische Union (EUV)
verankert. Sie sind wesentliche Faktoren für die Herausbildung einer europäischen
Identität. Wenn ein Mitgliedstaat in schwerwiegender Weise gegen Grundwerte der
Union verstößt, können Sanktionen gegen ihn verhängt werden.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 2, 3, 7 und 9 bis 12 EUV, Artikel 18 bis 25 AEUV und Artikel 39 bis 46 der Charta
(4.1.2).

ZIELE

Die Rechtsvorschriften der EU verleihen mehrere individuelle Rechte, die sowohl
horizontal (zwischen Einzelpersonen) als auch vertikal (zwischen Einzelpersonen und
dem Staat) vor Gericht unmittelbar geltend gemacht werden können. Inspiriert durch
den in den Verträgen vorgesehenen freien Personenverkehr, wurde bereits in den
1960er-Jahren an die Einführung einer europäischen Form der Staatsbürgerschaft
mit genau festgelegten Rechten und Pflichten gedacht. Nach Vorarbeiten, die Mitte
der 1970er-Jahre begannen, wurde mit dem 1992 in Maastricht angenommenen
EUV u. a. „die Stärkung des Schutzes der Rechte und Interessen der Angehörigen
ihrer Mitgliedstaaten durch Einführung einer Unionsbürgerschaft“ als Ziel der Union
festgelegt. Ein neuer Teil des EG-Vertrags (ehemals Artikel 17 bis 22) wurde der
Unionsbürgerschaft gewidmet und beibehalten, als der Vertrag zum AEUV wurde.
In Anlehnung an den Begriff der nationalen Staatsbürgerschaft soll die
Unionsbürgerschaft ein durch Rechte, Pflichten und politische Teilhabe der Bürger
definiertes Bindungsverhältnis zwischen diesen und der Europäischen Union
bezeichnen. Dadurch soll die Diskrepanz beseitigt werden, die sich aus der
Tatsache ergibt, dass immer mehr Maßnahmen der EU die Bürger direkt betreffen,
die Wahrnehmung der (Grund-)Rechte und Pflichten und die Teilnahme an den
demokratischen Prozessen aber fast ausschließlich auf einzelstaatlicher Ebene
stattfinden. Gemäß Artikel 15 Absatz 3 AEUV hat jede natürliche oder juristische
Person in einem Mitgliedstaat das Recht auf Zugang zu Dokumenten der Organe,
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union. In Artikel 16 AEUV ist das Recht auf
den Schutz personenbezogener Daten verankert (4.2.8). In Artikel 2 EUV heißt es: „Die
Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit,
Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte
einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören“.
In Artikel 7 EUV wird eine Bestimmung aufgegriffen, die bereits im Rahmen
des vorangegangenen Vertrags von Nizza (1.1.4) bestand. Sie sieht einen
Präventionsmechanismus für den Fall vor, dass die „eindeutige Gefahr einer
schwerwiegenden Verletzung“ der in Artikel 2 EUV genannten Werte durch einen
Mitgliedstaat besteht, und einen Sanktionsmechanismus im Falle der Feststellung,
dass „eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung“ dieser Werte durch einen
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Mitgliedstaat vorliegt. Im ersten Fall fordert die Kommission den Europäischen Rat auf,
einstimmig festzustellen, dass ein solches Risiko besteht (Artikel 7 Absatz 2). Hierdurch
wird ein Verfahren in Gang gesetzt, das mit dem Entzug des Stimmrechts eines
Mitgliedstaats im Rat enden kann. Dieser Mechanismus wurde erstmalig – aufgrund
der Reform des Obersten Gerichts – 2017 gegen Polen ausgelöst.
Darüber hinaus sollen die Rechte und Interessen der Bürger der Mitgliedstaaten bzw.
der Unionsbürger in den Beziehungen der Union zur übrigen Welt (Artikel 3 Absatz 5
EUV) besser geschützt werden.

ERFOLGE

Für lange Zeit bestand die Rechtsgrundlage der Bürgerrechte auf EU-Ebene in
erster Linie in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union
(EuGH). Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon und der Charta wurde die
Rechtsgrundlage auf eine tatsächliche Unionsbürgerschaft erweitert.
A. Definition der Unionsbürgerschaft
Unionsbürger ist nach Artikel 9 EUV und Artikel 20 AEUV, wer die Staatsangehörigkeit
eines Mitgliedstaats der Union besitzt. Diese definiert sich aus der Anwendung der
nationalen Rechtsvorschriften dieses Staates. Die Unionsbürgerschaft ergänzt die
nationale Staatsbürgerschaft, ersetzt sie aber nicht. Sie umfasst eine Reihe von
Rechten und Pflichten, die zu den Rechten und Pflichten hinzukommen, die sich aus
der Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaats ergeben. In der Rechtssache C-135/08
Janko Rottmann/Freistaat Bayern (Randnummer 23 der Schlussanträge) erläutert der
Generalanwalt am EuGH, Poiares Maduro, den Unterschied:
„Hierbei handelt es sich um zwei Begriffe, die zugleich untrennbar miteinander
verbunden und autonom sind. Die Unionsbürgerschaft setzt die Staatsangehörigkeit
eines Mitgliedstaats voraus, stellt jedoch auch ein im Verhältnis zu dem der
Staatsangehörigkeit autonomes rechtliches und politisches Konzept dar. Die
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats eröffnet nicht nur den Zugang zu den vom
Gemeinschaftsrecht verliehenen Rechten, sie macht uns zu Bürgern der Union. Die
Europabürgerschaft stellt mehr dar als ein Bündel von Rechten, die als solche auch
denjenigen verliehen werden könnten, die die Unionsbürgerschaft nicht besitzen. Sie
setzt das Bestehen eines Bandes politischer Natur zwischen den Bürgern Europas
voraus, obwohl es sich nicht um ein Band der Zugehörigkeit zu einem Volk handelt. [...]
Es beruht auf der von ihnen eingegangenen gegenseitigen Verpflichtung, ihr jeweiliges
politisches Gemeinwesen den anderen europäischen Bürgern zu öffnen und eine neue
Form der bürgerschaftlichen und politischen Verbundenheit auf europäischer Ebene
zu schaffen.
Es setzt nicht ein bestehendes Volk voraus, sondern beruht auf dem Vorhandensein
eines europäischen politischen Raums, aus dem Rechte und Pflichten erwachsen.
Dadurch, dass sie nicht das Bestehen eines europäischen Volkes voraussetzt, löst sich
die Bürgerschaft konzeptionell von der Staatsangehörigkeit. Wie ein Autor angemerkt
hat, liegt der radikal innovative Charakter des Konzepts der Europabürgerschaft in
dem Umstand begründet, dass ‚die Union für und aus Bürgern besteht, die per
definitionem nicht dieselbe Staatsangehörigkeit besitzen‘. Die Mitgliedstaaten wollten
im Gegenteil dadurch, dass sie die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats als
Voraussetzung für den Erwerb der Unionsbürgerschaft festlegten, deutlich machen,
dass diese neue Form der Bürgerschaft die ursprüngliche Verbundenheit mit unserem
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nationalen politischen Gemeinwesen nicht infrage stellt. So wird durch die Verknüpfung
mit der Staatsangehörigkeit der verschiedenen Mitgliedstaaten anerkannt, dass es eine
Bürgerschaft geben kann (und tatsächlich gibt), die nicht durch die Staatsangehörigkeit
vermittelt wird.
Darin liegt das Wunder der Unionsbürgerschaft: Sie verstärkt die Bindungen an unsere
Staaten (soweit wir eben deshalb Unionsbürger sind, weil wir Angehörige unserer
Staaten sind), und zugleich emanzipiert sie uns von ihnen (soweit wir nunmehr
Bürger über unsere Staaten hinaus sind). Der Zugang zur Europabürgerschaft wird
durch die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats vermittelt, die durch das nationale
Recht geregelt wird, aber, wie jede Form der Bürgerschaft, bildet sie die Grundlage
für einen neuen politischen Raum, aus dem Rechte und Pflichten erwachsen, die
durch das Gemeinschaftsrecht festgelegt werden und nicht vom Staat abhängen. [...]
Wenn es zutrifft, dass die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats den Zugang zur
Unionsbürgerschaft bedingt, dann ist es demnach ebenso richtig, dass die mit Letzterer
verbundenen Rechte und Pflichten durch Erstere nicht in ungerechtfertigter Weise
beschränkt werden dürfen.“
Nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU wurde eine Entscheidung
über die Rechte getroffen, die die in Mitgliedstaaten lebenden britischen
Staatsangehörigen und die im Vereinigten Königreich lebenden Unionsbürger
erworben haben. Jeder Mitgliedstaat hat seinen Bürgern im Laufe der Jahre
gesetzlich verankerte Rechte verliehen, und auch das Unionsrecht begründet mehrere
individuelle Rechte, die der Rechtsprechung des EuGH zufolge (Van Gend & Loos)
unmittelbar vor Gericht geltend gemacht werden können. Es ist davon auszugehen,
dass die Einschränkung dieser gesetzlich verankerten Rechte in genau den nationalen
Rechtsvorschriften zu finden ist, aus denen sie hervorgehen.
B. Ausgestaltung der Unionsbürgerschaft (Artikel 20 AEUV)
Der Status der Unionsbürgerschaft beinhaltet für jeden Unionsbürger:
— das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und

aufzuhalten (Artikel 21 AEUV) (4.1.3);

— das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament
und bei den Kommunalwahlen in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz hat
(Artikel 22 Absatz 1 AEUV), wobei für ihn dieselben Bedingungen gelten wie für
die Angehörigen dieses Staates (bezüglich der Bestimmungen für die Teilnahme
an den Kommunalwahlen siehe Richtlinie 94/80/EG vom 19. Dezember 1994 und
bezüglich der Bestimmungen für die Teilnahme an den Wahlen zum Europäischen
Parlament siehe Richtlinie 93/109/EG vom 6. Dezember 1993) (1.3.4);

— das Recht, in einem (nicht der EU angehörenden) Drittstaat, in dem der
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit der Unionsbürger besitzt, nicht
diplomatisch vertreten ist, diplomatischen Schutz durch die diplomatischen oder
konsularischen Behörden eines jeden Mitgliedstaats zu erhalten, und zwar im
gleichen Maße wie die Staatsangehörigen dieses Mitgliedstaats;

— das Recht, eine Petition an das Europäische Parlament zu richten, und das Recht,
sich an den Bürgerbeauftragten zu wenden, der vom Europäischen Parlament
ernannt wird, um Missstände in der Verwaltungstätigkeit der Organe und der
Einrichtungen der Union festzustellen (beide nach Artikel 24 AEUV), wobei diese
Verfahren in den Artikeln 227 und 228 AEUV geregelt sind (1.3.16 und 4.1.4);
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— das Recht, sich schriftlich in einer der Sprachen der Mitgliedstaaten an jedes
Organ und an jede Einrichtung der Union zu wenden und eine Antwort in derselben
Sprache zu erhalten (Artikel 24 Absatz 4 AEUV);

— das Recht auf Zugang zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates
und der Kommission vorbehaltlich bestimmter Bedingungen (Artikel 15 Absatz 3
AEUV).

C. Geltungsbereich
Die bislang verwirklichte Ausgestaltung der Unionsbürgerschaft ist in weiten Teilen
(mit Ausnahme des Wahlrechts) lediglich eine Systematisierung bereits bestehender
Rechte (insbesondere hinsichtlich der Freizügigkeit, des Aufenthaltsrechts und des
Petitionsrechts), wobei nun eine primärrechtliche Festschreibung aufgrund einer
politischen Vorstellung erfolgt ist.
Mit der Unionsbürgerschaft sind im Gegensatz zum Verfassungsverständnis in den
europäischen Staaten seit der französischen Menschen- und Bürgerrechtserklärung
von 1789 keine bestimmten Grundrechtsgewährleistungen verbunden. Aus Artikel 6
EUV geht zwar hervor, dass die Union die Rechte, die in der Charta niedergelegt sind,
anerkennt und der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten beitritt, doch der Rechtsstatus der Unionsbürgerschaft wird darin nicht
präzisiert.
Bislang beinhaltet die Unionsbürgerschaft trotz der entsprechenden Formulierung in
Artikel 20 Absatz 2 AEUV keine Pflichten für die Unionsbürger, was einen ganz
wesentlichen Unterschied zur Staatsbürgerschaft der Mitgliedstaaten darstellt.
In einem kürzlich ergangenen Urteil entschied der EuGH (in der Rechtssache
C-689/21) jedoch, dass es Sache der einzelnen Mitgliedstaaten ist, die
Voraussetzungen für den Erwerb und den Verlust der Staatsangehörigkeit festzulegen.
In einem konkreten Fall stand das Unionsrecht dem dauerhaften Verlust z. B. der
dänischen Staatsangehörigkeit und damit der Unionsbürgerschaft nicht entgegen.
Dänemark durfte daher die Beibehaltung der dänischen Staatsangehörigkeit vom
Bestehen einer echten Bindung zu diesem Land abhängig machen. Gesetzt den
Fall, dass die betreffende Person jedoch nicht die Staatsangehörigkeit eines anderen
Mitgliedstaats der Union besitzt, ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebührend
zu beachten.
Darüber hinaus hat der Gerichtshof nach dem „Brexit“ am 15. Juni 2023 entschieden,
dass der Verlust des Status als Unionsbürger eine automatische Folge allein des
vom Vereinigten Königreich souverän gefassten Beschlusses ist, aus der Union
auszutreten, und nicht des Austrittsabkommens oder des Beschlusses des Rates, mit
dem dieses Abkommen genehmigt wurde (Rechtssachen C-499/21 P, Silver u. a./Rat,
C-501/21 P, Shindler u. a./Rat, und C-502/21 P, Price/Rat).
Die Kommission berichtet alle drei Jahre über die Anwendung der EU-
Rechtsvorschriften im Bereich der Unionsbürgerschaft und der Nichtdiskriminierung.
Der neue Bericht 2023 enthält eine Bestandsaufnahme der Entwicklungen in
diesem Bereich seit dem letzten Bericht über die Unionsbürgerschaft im Jahr 2020,
einschließlich der Entwicklungen am Gerichtshof der Europäischen Union.
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D. Die Europäische Bürgerinitiative (4.1.5)
In Artikel 11 Absatz 4 EUV ist ein neues Recht für EU-Bürger verankert:
„Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, deren Anzahl mindestens eine Million betragen
und bei denen es sich um Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl von
Mitgliedstaaten handeln muss, können die Initiative ergreifen und die Europäische
Kommission auffordern, im Rahmen ihrer Befugnisse geeignete Vorschläge zu Themen
zu unterbreiten, zu denen es nach Ansicht jener Bürgerinnen und Bürger eines
Rechtsakts der Union bedarf, um die Verträge umzusetzen“. Die Bedingungen für die
Einreichung einer solchen Bürgerinitiative und ihre Zulässigkeit sind in der Verordnung
(EU) Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates verankert. Eine
Übersicht über ihre wichtigsten Bestimmungen ist unter 4.1.5 abrufbar.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Mit der Direktwahl des Europäischen Parlaments nehmen die Unionsbürger eines
der wesentlichen Rechte ihrer Unionsbürgerschaft wahr, nämlich die demokratische
Beteiligung am politischen Entscheidungsprozess in Europa (Artikel 39 der Charta).
Bezüglich der Modalitäten für die Wahl seiner Mitglieder hat das Parlament stets ein
in sämtlichen Mitgliedstaaten einheitliches Wahlsystem gefordert. In Artikel 223 AEUV
ist vorgesehen, dass das Parlament einen entsprechenden Vorschlag ausarbeitet
(„Entwurf der erforderlichen Bestimmungen für die allgemeine unmittelbare Wahl seiner
Mitglieder nach einem einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten oder im Einklang
mit den allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätzen“). Der Rat erlässt daraufhin
die erforderlichen Bestimmungen (einstimmig und nach Zustimmung der Mehrheit der
Mitglieder), die nach Billigung durch die Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen
verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft treten (1.3.4).
Das Parlament wollte die Unionsbürgerschaft von Anfang an mit umfassenden Rechten
ausstatten. Es sprach sich dafür aus, dass die Unionsbürgerschaft autonom durch die
Union definiert wird, um den Unionsbürgern einen eigenständigen Status zu gewähren.
Außerdem trat es von vornherein für die primärrechtliche Festschreibung von Grund-
und Menschenrechten ein und forderte für die Unionsbürger das Recht auf Anrufung
des EuGH im Falle der Verletzung dieser Rechte durch Organe der Union oder durch
einen Mitgliedstaat (Entschließung vom 21. November 1991).
Nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU forderte das Europäische
Parlament in seiner Entschließung vom 15. Januar 2020 in Bezug auf die von rund
3,2 Millionen Bürgern aus 27 Mitgliedstaaten, die im Vereinigten Königreich leben,
erworbenen Rechte nachdrücklich, dass im Hinblick auf frühere „Erfahrungen und
Zusicherungen“ für einen angemessenen Schutz der Rechte der Bürger gesorgt wird.
In dem angenommenen Text werden auch die Regierungen der 27 EU-Mitgliedstaaten
nachdrücklich aufgefordert, für die rund 1,2 Millionen britischen Bürger, die in der EU
leben, großzügige Regelungen zu treffen.
Entsprechend den Forderungen des Europäischen Parlaments ist in Artikel 263
Absatz 4 AEUV vorgesehen, dass jede natürliche oder juristische Person gegen
an sie gerichtete oder sie unmittelbar und individuell betreffende Handlungen sowie
gegen Rechtsakte mit Verordnungscharakter, die sie unmittelbar betreffen und keine
Durchführungsmaßnahmen nach sich ziehen, Klage erheben kann.
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Bezüglich des Rechts auf Zugang zu Dokumenten nahm das Europäische Parlament
am 17. Dezember 2009 eine Entschließung zu der notwendigen Überarbeitung des
Rechtsrahmens für den Zugang zu Dokumenten nach dem Inkrafttreten des Vertrags
von Lissabon an. Darin bekräftigte es insbesondere, dass der Geltungsbereich
der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 auf alle Organe und Einrichtungen, die vom
ursprünglichen Text nicht erfasst sind, ausgeweitet werden muss.
Die Organisatoren einer Europäischen Bürgerinitiative werden drei Monate nach
der Einreichung der Initiative von Vertretern der Kommission empfangen und
haben außerdem die Möglichkeit, ihre Initiative bei einer öffentlichen Anhörung
im Europäischen Parlament vorzustellen. Die Anhörung wird von dem Ausschuss
organisiert, der für den Gegenstand der Bürgerinitiative zuständig ist (Artikel 222 der
Geschäftsordnung des Parlaments).
Das Europäische Parlament veranstaltete unter dem gemeinsamen Vorsitz mit dem Rat
und der Kommission – wobei sie als gleichberechtigte Partner mit den Mitgliedstaaten
agierten – die Konferenz zur Zukunft Europas. Sie sollte den europäischen Bürgern
einen neuen Raum bieten, um über die Herausforderungen und Prioritäten Europas
zu debattieren. Die Schlussfolgerungen der Konferenz und Empfehlungen für die
Zukunft Europas wurden im Mai 2022 in einem Bericht des gemeinsamen Vorsitzes
vorgelegt. Das Europäische Parlament hat sich verpflichtet, den Empfehlungen aus
dem Bericht, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, nachzukommen. Am 17. Juni
2022 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel „Konferenz zur
Zukunft Europas: Von der Vision zu konkreten Maßnahmen“.
Zu den umstrittenen „goldenen Pässen“, mit denen manche Mitgliedstaaten
ihre Staatsbürgerschaft und somit auch die Unionsbürgerschaft verkaufen, um
ausländische Investoren anzuziehen, stellte das Parlament in seiner Entschließung
vom 16. Januar 2014 klar, dass die Werte und Errungenschaften der
Unionsbürgerschaft kein „Preisschild“ tragen dürften. In einer am 10. Juli 2020
angenommenen Entschließung bekräftigte das Europäische Parlament seine an die
Mitgliedstaaten gerichtete Forderung, alle bestehenden Programme, bei denen im
Gegenzug zu Investitionen die Staatsbürgerschaft verliehen oder ein Aufenthaltsrecht
gewährt wird, auslaufen zu lassen, da diese häufig mit Geldwäsche in Verbindung
stehen und das gegenseitige Vertrauen und die Integrität des Schengen-Raums
untergraben könnten. Am 29. September 2022 beschloss die Kommission, beim
EuGH ein Verfahren gegen Malta wegen seiner Staatsbürgerschaftsregelung
für Investoren, die auch als „goldener Pass“ bezeichnet wird, einzuleiten
(Vertragsverletzungsverfahren beim EuGH nach Artikel 258 Absatz 2 AEUV). Die
Kommission ist der Auffassung, dass die Gewährung der Staatsangehörigkeit –
und damit der Unionsbürgerschaft – im Austausch gegen im Voraus bestimmte
Zahlungen oder Investitionen ohne eine wirkliche Verbindung zu den betreffenden
Mitgliedstaaten nicht mit dem in Artikel 4 Absatz 3 EUV verankerten Grundsatz
der loyalen Zusammenarbeit vereinbar ist. Ferner werde dadurch die Integrität des
Status der Unionsbürgerschaft gemäß Artikel 20 AEUV untergraben. Am 9. März
2022 nahm das Parlament eine Entschließung zum Erwerb einer Staatsbürgerschaft
oder von Aufenthaltsrechten im Gegenzug für Investitionen an, in der es die
Kommission aufforderte, vor Ablauf ihres derzeitigen Mandats einen Vorschlag für eine
Verordnung vorzulegen, mit dem verschiedene Aspekte von Aufenthaltsregelungen
für Investoren umfassend geregelt werden, um Normen und Verfahren zu
harmonisieren und die Bekämpfung von organisierter Kriminalität, Geldwäsche,
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Korruption und Steuerhinterziehung zu verstärken. Am 28. März 2022 nahm die
Kommission im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine eine
Empfehlung zu unmittelbaren Schritten in Bezug auf Staatsbürgerschaftsregelungen
und Aufenthaltsregelungen für Investoren an.
Diese Kurzdarstellung wurde von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments erstellt.

Udo Bux / Mariusz Maciejewski
11/2023
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4.1.2. DER SCHUTZ DER WERTE
GEMÄß ARTIKEL 2 EUV IN DER EU

Gemäß Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) sind die Werte, auf
die sich die Europäische Union gründet, die Achtung der Menschenwürde, Freiheit,
Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Wahrung der Menschenrechte
einschließlich der Rechte von Personen, die Minderheiten angehören. Um
die Wahrung dieser Werte sicherzustellen, enthält Artikel 7 EUV einen EU-
Mechanismus, mit dem festgestellt werden kann, ob eine schwerwiegende
Verletzung durch einen Mitgliedstaat besteht und ob Sanktionen verhängt
werden sollen. Dieser Mechanismus wurde vor Kurzem erstmals bei Polen
und Ungarn angewandt. Die EU ist zudem an die Charta der Grundrechte
gebunden und hat sich verpflichtet, der Europäischen Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten beizutreten. Seitdem die Werte der
EU in einigen Mitgliedstaaten bedroht werden, verfeinern die EU-Organe ihr
Instrumentarium, um der Aushöhlung der Demokratie entgegenzuwirken und
demokratische Verhältnisse, die Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte, Gleichheit und
Minderheiten in der gesamten Europäischen Union zu schützen.

VOM RECHTSSCHUTZ DER GRUNDRECHTE ZUR KODIFIZIERUNG IN
DEN VERTRÄGEN

Die Europäischen Gemeinschaften (EG, heute Europäische Union) wurden
ursprünglich als eine internationale Organisation gegründet, die überwiegend im
wirtschaftlichen Bereich tätig war. Daher wurde keine Notwendigkeit für explizite
Regeln betreffend die Achtung der Grundrechte gesehen, die lange Zeit in den
Verträgen unerwähnt blieben und ohnehin als durch die 1950 von den Mitgliedstaaten
unterzeichnete Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (EMRK) garantiert galten.
Nachdem jedoch der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) die Grundsätze der
unmittelbaren Wirkung und des Vorrangs des europäischen Rechts bestätigt hatte, sich
jedoch weigerte, die Vereinbarkeit von Entscheidungen mit dem nationalen Recht und
Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten zu prüfen (Stork, Rechtssache 1/58; Ruhrkohlen-
Verkaufsgesellschaft, verbundene Rechtssachen 36, 37, 38-59 und 40-59), begannen
einige einzelstaatliche Gerichte, Bedenken über die möglichen Auswirkungen dieser
Rechtsprechung auf den Schutz der Verfassungswerte, wie etwa der Grundrechte,
zu äußern. Wenn das EU-Recht sogar vor innerstaatlichem Verfassungsrecht Vorrang
haben könnte, würde es möglich werden, dass es gegen die Grundrechte verstößt.
Um diesem theoretischen Risiko entgegenzuwirken, erließen sowohl das deutsche
als auch das italienische Verfassungsgericht 1974 Urteile, in denen sie ihre Befugnis
zur Überprüfung des EU-Rechts geltend machten, um seine Vereinbarkeit mit den
in der Verfassung verankerten Rechten zu gewährleisten (Solange I; Frontini). In
der Folge bekräftigte der EuGH durch seine Rechtsprechung den Grundsatz der
Achtung der Grundrechte, indem er anführte, dass die Grundrechte in den allgemeinen
Grundsätzen der Gemeinschaftsrechtsordnung, deren Wahrung der Gerichtshof zu
sichern hat, enthalten sind (Stauder, Rechtssache 29-69). Diese orientieren sich
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an den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten (Internationale
Handelsgesellschaft, Rechtssache 11-70) und an internationalen Abkommen zum
Schutz der Menschenrechte, denen die Mitgliedstaaten beigetreten sind (Nold,
Rechtssache 4-73), wozu die EMRK gehört (Rutili, Rechtssache 36-75).
Mit der schrittweisen Ausweitung der Zuständigkeiten der EU auf Politikbereiche,
die sich unmittelbar auf die Grundrechte auswirken, etwa den Bereich Justiz und
Inneres, die sich dann zu einem vollwertigen Raum der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts entwickelt haben, wurden die Verträge geändert, um die EU fest an
den Schutz der Grundrechte zu binden. Im Vertrag von Maastricht wurde auf die
EMRK und die gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als
allgemeine Grundsätze des EU-Rechts verwiesen, während mit dem Vertrag von
Amsterdam die europäischen „Grundsätze“, auf die sich die EU gründet (im Vertrag
von Lissabon „Werte“ gemäß Artikel 2 EUV), bekräftigt wurden und ein Verfahren zur
Aussetzung der in den Verträgen enthaltenen Rechte im Falle einer schwerwiegenden
und anhaltenden Verletzung der Grundrechte durch einen Mitgliedstaat eingeführt
wurde. Die Ausarbeitung der Charta der Grundrechte und ihr Inkrafttreten zusammen
mit dem Vertrag von Lissabon stellen die jüngsten Entwicklungen in diesem
Kodifizierungsprozess dar, der die Gewährleistung des Schutzes der Grundrechte in
der EU zum Ziel hat.

BEITRITT DER EU ZUR EUROPÄISCHEN KONVENTION ZUM SCHUTZ
DER MENSCHENRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN

Da die EMRK, der sämtliche Mitgliedstaaten beigetreten sind, das führende Instrument
für den Schutz der Grundrechte in Europa ist, schien der Beitritt der EG zur EMRK die
logische Antwort auf die Notwendigkeit zu sein, die EG an die aus den Grundrechten
erwachsenden Verpflichtungen zu binden. Die Kommission hat wiederholt (d. h. in
den Jahren 1979, 1990 und 1993) den Beitritt der EG zur EMRK vorgeschlagen. Der
Gerichtshof, der hierzu um Stellungnahme ersucht worden war, hat 1996 in seinem
Gutachten 2/94 festgestellt, dass der Vertrag keine Zuständigkeit der EG enthält,
Vorschriften über die Menschenrechte zu erlassen oder internationale Übereinkommen
in diesem Bereich abzuschließen, was den Beitritt rechtlich unmöglich macht. Mit dem
Vertrag von Lissabon wurde dies durch die Einführung von Artikel 6 Absatz 2 behoben,
der den Beitritt der EU zur EMRK zwingend vorschreibt. Dies hatte zur Folge, dass die
EU im Hinblick auf die Achtung der Grundrechte – wie für ihre Mitgliedstaaten bereits
der Fall – fortan einer Überprüfung durch eine externe juristische Instanz, nämlich
den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), unterzogen wird. Dieser
Beitritt würde es den EU-Bürgern, aber auch den Bürgern von Drittstaaten, die im
Hoheitsgebiet der EU leben, ermöglichen, auf der Grundlage der Rechtsvorschriften
der EMRK von der EU verabschiedete Rechtsakte zu den gleichen Bedingungen
anzufechten wie die Rechtsakte von EU-Mitgliedstaaten.
Im Jahr 2010, unmittelbar nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon, nahm die EU
Verhandlungen mit dem Europarat über den Entwurf einer Beitrittsübereinkunft auf, der
im April 2013 fertiggestellt wurde. Die Kommission forderte den EuGH im Juli 2013
auf, über die Vereinbarkeit dieser Übereinkunft mit den Verträgen zu entscheiden. Am
18. Dezember 2014 gab der EuGH eine negative Stellungnahme ab, in der er zu dem
Schluss kam, dass man bei dem Entwurf der Übereinkunft möglicherweise Gefahr
läuft, die besonderen Merkmale und die Autonomie des EU-Rechts zu beeinträchtigen
(Gutachten 2/13). Nach einer Phase der Reflexion und Diskussion, in der überlegt
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wurde, wie die vom EuGH angesprochenen Probleme gelöst werden könnten, traten
die EU und der Europarat im Jahr 2019 wieder in Verhandlungen ein, die noch
andauern.

EU-CHARTA DER GRUNDRECHTE

Parallel zu dem „externen“ Kontrollmechanismus, der mit dem Beitritt der EG zur
EMRK verbunden ist, um die Übereinstimmung der Rechtsvorschriften und politischen
Maßnahmen mit den Grundrechten zu gewährleisten, bedurfte es auf Ebene der EG
eines „internen“ Kontrollmechanismus, der eine vorläufige und eigenständige justizielle
Kontrolle durch den EuGH ermöglichte. Dazu war ein Katalog von EU-spezifischen
Rechten erforderlich, und auf der Tagung des Europäischen Rates in Köln im Jahr 1999
wurde beschlossen, einen Konvent zur Ausarbeitung einer Charta der Grundrechte
einzuberufen.
Die Charta wurde vom Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission im
Jahr 2000 in Nizza feierlich verkündet. Nach ihrer Änderung wurde sie im Jahr 2007
erneut verkündet. Allerdings trat die Charta erst durch die Annahme des Vertrags von
Lissabon am 1. Dezember 2009 unmittelbar in Kraft (siehe Artikel 6 Absatz 1 EUV),
wodurch sie zu einer verbindlichen Quelle des Primärrechts wurde.
Trotz der Gründung auf der EMRK und anderen europäischen und internationalen
Instrumenten war die Charta in vielerlei Hinsicht innovativ, insbesondere da
unter anderem Behinderung, Alter und sexuelle Ausrichtung als verbotene
Diskriminierungsgründe genannt werden und das Recht auf Zugang zu Dokumenten,
auf Datenschutz und auf eine gute Verwaltung nunmehr zu den in der Charta
bekräftigten Grundrechten gezählt werden.
Einerseits ist der Anwendungsbereich der Charta potenziell sehr weit gefasst – die
meisten der anerkannten Rechte werden „jedem Menschen“ gewährt, unabhängig von
Staatsangehörigkeit und Status –, andererseits wird er jedoch durch Artikel 51 auf die
Organe und Einrichtungen der EU und, bei der Umsetzung des EU-Rechts, auf die
Mitgliedstaaten begrenzt.

ARTIKEL 7 EUV, DER RAHMEN UND MECHANISMUS
DER KOMMISSION ZUR STÄRKUNG BZW. WAHRUNG DER
RECHTSSTAATLICHKEIT

Mit dem Vertrag von Amsterdam wurde ein neuer Sanktionsmechanismus
geschaffen, um sicherzustellen, dass die Grundrechte sowie andere europäische
Grundsätze und Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit und der
Schutz von Minderheiten von den Mitgliedstaaten über die rechtlichen Grenzen
der Zuständigkeiten der EU hinaus geachtet werden. Dies bedeutete, dass die EU
die Befugnis erhielt, im Falle einer „schwerwiegenden und anhaltenden Verletzung“
dieser Werte in Bereiche einzugreifen, in denen ansonsten die Mitgliedstaaten die
Zuständigkeit besitzen. Ein ähnlicher Mechanismus war vom Parlament erstmals
1984 in seinem Entwurf des Vertrags über die Europäische Union vorgeschlagen
worden. Mit dem Vertrag von Nizza wurde zusätzlich eine Präventivphase für den Fall
vorgesehen, dass eine „eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung“ der
EU-Werte in einem Mitgliedstaat besteht. Mit diesem Verfahren sollte sichergestellt
werden, dass die Verpflichtung zum Schutz der Grundrechte sowie der Demokratie,
der Rechtsstaatlichkeit und der Rechte von Minderheiten als Teil der Kopenhagener
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Kriterien für den Beitritt neuer Mitgliedstaaten auch nach dem Beitritt und für alle
Mitgliedstaaten gleichermaßen bestehen bleibt.
Artikel 7 Absatz 1 EUV enthält eine „Präventivphase“, in der ein Drittel der
Mitgliedstaaten, das Parlament und die Kommission ein Verfahren einleiten können,
wonach der Rat mit der Mehrheit von vier Fünfteln seiner Mitglieder feststellen kann,
dass die „eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung“ der in Artikel 2 EUV
genannten Werte (unter anderem Wahrung der Menschenrechte sowie Achtung der
Menschenwürde, der Freiheit und der Gleichheit sowie der Rechte von Personen,
die Minderheiten angehören) in einem Mitgliedstaat besteht. Bevor eine solche
Feststellung getroffen wird, muss eine Anhörung des betroffenen Mitgliedstaats
stattfinden, und ihm können Empfehlungen unterbreitet werden, wobei das Parlament
mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und mit der absoluten
Mehrheit seiner Mitglieder seine Zustimmung geben muss (Artikel 354 Absatz 4 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)). Dieses präventive
Verfahren wurde am 20. Dezember 2017 von der Kommission erstmalig für Polen
und am 12. September 2018 vom Parlament für Ungarn eingeleitet. In beiden
Fällen ist es jedoch im Rat blockiert, wo bisher einige Anhörungen stattfanden,
aber keine Empfehlungen, ganz zu schweigen von Feststellungen, angenommen
wurden. Überdies wurde dem Parlament das Recht verweigert, seine Position bei den
Anhörungen des Rates zu erläutern, was auch für seine Position in Bezug auf Ungarn
gilt, obwohl es in diesem Fall selbst Initiator des Verfahrens ist.
In Artikel 7 Absatz 2 und 3 EUV ist für den Fall einer „schwerwiegenden und
anhaltenden Verletzung“ der EU-Werte ein „Sanktionsmechanismus“ vorgesehen, der
von der Kommission oder von einem Drittel der Mitgliedstaaten (nicht vom Parlament)
aktiviert werden kann, nachdem der betroffene Mitgliedstaat zu einer Stellungnahme
aufgefordert wurde. Der Europäische Rat stellt einstimmig das Vorliegen der Verletzung
fest, nachdem er die Zustimmung des Parlaments mit der gleichen Mehrheit wie
beim Präventionsmechanismus eingeholt hat. Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit
beschließen, bestimmte Mitgliederrechte des betroffenen Mitgliedstaats, einschließlich
der Stimmrechte im Rat, auszusetzen. Der Rat kann – ebenfalls mit qualifizierter
Mehrheit – beschließen, die Sanktionen abzuändern oder aufzuheben. Der betroffene
Mitgliedstaat nimmt nicht an der Abstimmung im Rat oder im Europäischen Rat teil.
Aufgrund der erforderlichen Einstimmigkeit und angesichts der Ankündigungen der
Regierungen von Ungarn und Polen, dass sie gegen eine entsprechende Entscheidung
den jeweils anderen Mitgliedstaat betreffend Veto einlegen werden, bleibt es weiterhin
schwierig, zu einer Feststellung und Verabschiedung von Sanktionen zu gelangen.
Zur Schließung der Lücke zwischen der politisch schwierigen Aktivierung der
Verfahren nach Artikel 7 EUV (die zur Bewältigung von Situationen außerhalb des
Geltungsbereichs des EU-Rechts genutzt werden) und Vertragsverletzungsverfahren
mit begrenzter Wirkung (die in besonderen Situationen, die in den Anwendungsbereich
des EU-Rechts fallen, zur Anwendung kommen) hat die Kommission 2014 einen EU-
Rahmen zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips geschaffen. Mit diesem Rahmen sollte
versucht werden, einen wirksamen und einheitlichen Schutz der Rechtsstaatlichkeit
sicherzustellen, der eine Voraussetzung für die Wahrung der Grundrechte und der
Demokratie in Fällen ist, in denen systembedingte Gefahren hierfür bestehen. Er dient
dem Ziel, Artikel 7 EUV zu ergänzen, und umfasst drei Stufen: Sachstandsanalyse
der Kommission (d. h. strukturierter Dialog zwischen der Kommission und dem
Mitgliedstaat, gegebenenfalls gefolgt von einer Stellungnahme zur Rechtsstaatlichkeit),
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Empfehlung der Kommission zur Rechtsstaatlichkeit und Verfolgung der Maßnahmen,
die der Mitgliedstaat auf die Empfehlung hin ergriffen hat. Der Rahmen zur Stärkung
des Rechtsstaatsprinzips wurde 2016 auf Polen angewandt, und zog, weil die
Maßnahme erfolglos blieb, die Entscheidung der Kommission überhaupt nach sich, am
20. Dezember 2017 ein Verfahren nach Artikel 7 einzuleiten.
Im Juli 2019 ist die Kommission in ihrer Mitteilung mit dem Titel „Die
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in der Union – ein Konzept für das weitere
Vorgehen“ einen Schritt weiter gegangen und führte einen Mechanismus zur
Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ein, der einen jährlichen Überprüfungszyklus auf
der Grundlage eines Berichts zur Überwachung der Rechtsstaatlichkeit in den
Mitgliedstaaten umfasst und der die Grundlage für den interinstitutionellen Dialog
bildet. Der erste Bericht dieser Art wurde im September 2020 veröffentlicht,
begleitet von 27 Länderkapiteln, in denen das Justizsystem (insbesondere
seine Unabhängigkeit, Qualität und Effizienz), der Korruptionsbekämpfungsrahmen
(rechtliche und institutionelle Struktur, Vorbeugung, repressive Maßnahmen), der
Medienpluralismus (Aufsichtsbehörden, Transparenz von Eigentumsverhältnissen
und Eingriffe durch die Staatsgewalt, Schutz von Journalisten) sowie andere
institutionelle Aspekte der wechselseitigen Kontrolle und Kompetenzabgrenzung
(Gesetzgebungsverfahren, unabhängige Behörden, Zugänglichkeit, gerichtliche
Nachprüfung, zivilgesellschaftliche Organisationen) behandelt werden. Mit dem Bericht
wird die Überwachung durch die EU erheblich gestärkt, da darin im Gegensatz zum
EU-Justizbarometer und anderen Überwachungs- und Berichterstattungsinstrumenten
nicht nur die Zivil-, sondern auch die Straf- und Verwaltungsjustiz behandelt werden
und er somit die Unabhängigkeit der Justiz, Korruption, Medienpluralismus, die
Gewaltenteilung und den zivilgesellschaftlichen Raum erfasst. Ein Netz nationaler
Anlaufstellen zur Sammlung von Informationen und zur Sicherstellung des Dialogs
mit den Mitgliedstaaten wurde eingerichtet, und der Dialog mit den Interessenträgern
wurde gefördert, wozu die Einrichtungen des Europarats, die Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, die justiziellen Netze und nichtstaatliche
Organisationen gehören. Der dritte Jahresbericht, der im Juli 2022 veröffentlicht
wurde, enthielt auch eine Reihe von Empfehlungen an jeden Mitgliedstaat, dessen
Folgemaßnahmen in den nachfolgenden Jahresberichten über die Rechtsstaatlichkeit
zu prüfen sind.

WEITERE INSTRUMENTE FÜR DEN SCHUTZ DER WERTE DER EU

Der EU stehen weitere Instrumente zum Schutz der Werte der EU zur Verfügung.
Bei einem Vorschlag für eine neue Gesetzesinitiative prüft die Kommission im Wege
einer Folgenabschätzung die Vereinbarkeit der Initiative mit den Grundrechten – ein
Aspekt, der anschließend auch vom Rat und vom Parlament untersucht wird.
Überdies gibt die Kommission in ihrem jährlichen Bericht über die Anwendung der
Charta der Grundrechte, der vom Rat, der Schlussfolgerungen zu dem Bericht
verabschiedet, und vom Parlament geprüft und erörtert wird, Auskunft über die Lage
der Grundrechte in der EU. Im Dezember 2020 führte die Kommission eine neue
Strategie zur Stärkung der Umsetzung der Charta in der EU ein, die mithilfe der
Charta-spezifischen „grundlegenden Voraussetzung“, die in der Dachverordnung 2021
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eingeführt wurde, auch für EU-Mittel gilt. Die Kohäsionsmittel für Polen und Ungarn
wurden auf dieser Grundlage nicht ausgezahlt.
Seit 2014 führt der Rat auch einmal pro Jahr einen Dialog zwischen allen
Mitgliedstaaten im Rat zur Förderung und Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, wobei
man sich jedes Jahr auf ein anderes Thema konzentriert. Ab dem zweiten
Semester 2020 beschloss der Rat, jedes Semester auf der Grundlage des
Rechtsstaatlichkeitsberichts der Kommission die Situation der Rechtsstaatlichkeit in
fünf Mitgliedstaaten schwerpunktmäßig zu prüfen.
Überdies werden im Rahmen des Europäischen Semesters Aspekte im
Zusammenhang mit den Werten der EU überwacht, die Gegenstand länderspezifischer
Empfehlungen sein können. Zu den betreffenden Bereichen gehören Justizsysteme
(auf der Grundlage des Justizbarometers) sowie Behinderung, soziale Rechte und
Bürgerrechte (in Bezug auf den Schutz vor organisierter Kriminalität und Korruption).
Auch Bulgarien und Rumänien unterliegen dem Kooperations- und Kontrollverfahren,
das Aspekte in Bezug auf die Werte der EU enthält.
Vertragsverletzungsverfahren sind ein wichtiges Instrument zur Sanktionierung von
Verstößen gegen die Werte der EU in der Europäischen Union, und der EuGH
entwickelt derzeit seine Rechtsprechung in diesem Bereich. Sie können in Einzelfällen
und in besonderen Fällen eingeleitet werden, wenn einzelstaatliche Rechtsvorschriften
nicht mit dem EU-Recht und den Werten der EU übereinstimmen (Artikel 7 findet
hingegen auch Anwendung auf Situationen, die nicht in den Anwendungsbereich
des EU-Rechts fallen und in denen die Grundrechtsverletzungen systematisch und
anhaltend sind). Außerdem kann der EuGH Geldbußen für die Nichtbefolgung von
Beschlüssen oder Urteilen verhängen.
Der 2007 in Wien gegründeten Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA)
kommt bei der Überwachung der Lage der Grundrechte in der EU eine wichtige Rolle
zu. Aufgabe der FRA ist die Erhebung, Analyse, Verbreitung und Bewertung von
grundrechtsbezogenen Informationen und Daten. Zudem führt sie Forschungsarbeiten
und wissenschaftliche Erhebungen durch und veröffentlicht Jahresberichte und
themenspezifische Berichte über Grundrechtsfragen.
Darüber hinaus stärkt die Kommission die Gleichstellung und den Schutz von
Minderheiten – zwei der Säulen von Artikel 2 EUV – durch spezifische Strategien,
Vorschläge und Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter,
gegen Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, Rassismus, Hassrede,
Hasserverbrechen und Antisemitismus und zum Schutz der Rechte von LGBTIQ,
Roma, Menschen mit Behinderungen und Kindern im Rahmen des übergreifenden
Konzepts „Eine Union der Gleichheit“. Kürzlich leitete die Kommission gegen
Ungarn aufgrund seines Anti-LGBTIQ-Gesetzes ein Verfahren vor dem EuGH
wegen Verstoßes gegen Artikel 2 EUV mit Unterstützung des Parlaments und von
15 Mitgliedstaaten ein. Ferner schlug sie Richtlinien vor, um die Gleichstellungsstellen
durch gemeinsame Standards zu stärken.
Nach der durch die Vetos der Regierungen Ungarns und Polens verursachten Blockade
einigte sich der Europäische Rat am 10. und 11. Dezember 2020 schließlich auf eine
Verordnung über eine allgemeine Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts
der Union. Mithilfe der Verordnung kann der EU-Haushalt geschützt werden, wenn
festgestellt wird, dass Verstöße gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit in einem
Mitgliedstaat die wirtschaftliche Führung des Haushalts der EU oder den Schutz
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ihrer finanziellen Interessen hinreichend unmittelbar beeinträchtigen oder ernsthaft zu
beeinträchtigen drohen. Eine Klage der ungarischen und der polnischen Regierung
gegen die Verordnung wurde vom EuGH abgewiesen, wodurch der Kommission und
dem Rat ermöglicht wurde, den Mechanismus gegen Ungarn auszulösen, was zur
Aussetzung von 6,3 Mrd. EUR führte.
Die Kommission erörtert derzeit die Umsetzung der nationalen Pläne im Rahmen der
Aufbau- und Resilienzfazilität mit einer Reihe von Regierungen der Mitgliedstaaten und
überwacht, ob die vereinbarten Etappenziele und Zielwerte erreicht werden, die eine
Voraussetzung für die Auszahlung der Mittel sind. Damit sollen die Herausforderungen
angegangen werden, die in den vom Rat angenommenen länderspezifischen
Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters, in den Berichten über
die Rechtsstaatlichkeit und den damit zusammenhängenden Empfehlungen der
Kommission sowie in den Verfahren nach Artikel 7 gegen Polen und Ungarn ermittelt
wurden.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat sich stets für die Stärkung der Achtung und des Schutzes
der Grundrechte in der EU eingesetzt. Bereits 1977 nahmen Parlament, Rat und
Kommission eine gemeinsame Erklärung zu den Grundrechten an, in der sich die drei
Organe verpflichteten, dafür zu sorgen, dass bei der Ausübung ihrer Befugnisse die
Grundrechte geachtet werden. Im Jahr 1979 nahm das Parlament eine Entschließung
an, in der es sich für den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur EMRK aussprach.
In dem vom Parlament vorgeschlagenen Entwurf des Vertrags über die Europäische
Union aus dem Jahr 1984 wurde festgelegt, dass die EU die Würde des
Menschen schützen und für jede Person, die in ihren Zuständigkeitsbereich fällt,
die Grundrechte und Grundfreiheiten anerkennen müsse, die aus den gemeinsamen
Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten und der EMRK abgeleitet werden können.
Dieser Entwurf sah auch den Beitritt der Europäischen Union zur EMRK vor. In
seiner Entschließung vom 12. April 1989 verkündete das Parlament die Annahme der
Erklärung der Grundrechte und Grundfreiheiten.
Seit 1993 organisiert das Parlament jährlich eine Debatte und verabschiedet auf
der Grundlage eines Berichts seines Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz
und Inneres eine Entschließung über die Lage der Grundrechte in der EU. Darüber
hinaus hat es eine wachsende Zahl von Entschließungen angenommen, die sich mit
spezifischen Themen im Zusammenhang mit dem Schutz der Werte nach Artikel 2 EUV
in den Mitgliedstaaten befassen.
Das Parlament hat die EU stets bei der Ausarbeitung eines eigenen Katalogs von
Rechten unterstützt und gefordert, dass die Charta der Grundrechte verbindlich sein
sollte. Dies wurde 2009 mit dem Vertrag von Lissabon schließlich erreicht.
In jüngster Zeit hat das Parlament wiederholt seine ernste Besorgnis über die
allmähliche Erosion der Standards nach Artikel 2 EUV in einigen Mitgliedstaaten zum
Ausdruck gebracht. Um dieses Problem anzugehen, hat das Parlament eine Reihe
von Vorschlägen zur Stärkung des Schutzes nicht nur der Grundrechte in der EU,
sondern auch der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sowie darüber hinaus aller
Werte der EU, die unter Artikel 2 EUV fallen, unterbreitet und neue Mechanismen
und Verfahren zur Schließung der bestehenden Lücken vorgeschlagen. Seit 2012 hat
das Parlament in verschiedenen Entschließungen die Einsetzung einer Kopenhagen-
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Kommission sowie die Einrichtung eines Zyklus der europäischen Grundrechtepolitik,
eines Frühwarnsystems und eines „Einfrierverfahrens“ sowie die Stärkung der FRA
gefordert.
In einer weichenstellenden Entschließung zu diesem Thema aus dem Jahr 2016
konsolidierte das Parlament seine früheren Vorschläge und forderte die Kommission
auf, eine interinstitutionelle Vereinbarung zur Einrichtung eines EU-Mechanismus für
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte vorzulegen, der auf einem Pakt der
EU mit der Kommission und dem Rat basieren würde. Dies würde auch einen jährlichen
Politikzyklus auf der Grundlage eines Berichts, der von der Kommission und einer
Expertengruppe erstellt wird und dazu dient, die Achtung der Werte der EU in der
Europäischen Union zu überwachen, gefolgt von einer parlamentarischen Debatte und
begleitet von Vorkehrungen zur Bewältigung von Risiken oder Verstößen, umfassen.[1]

Das Parlament forderte ferner einen neuen Entwurf der Übereinkunft über den Beitritt
der EU zur EMRK sowie Vertragsänderungen, etwa die Streichung von Artikel 51 der
Charta der Grundrechte, ihre Umwandlung in einen „Bill of Rights“ (Katalog der Rechte)
der Europäischen Union und die Aufhebung des Erfordernisses der Einstimmigkeit
im Hinblick auf Gleichstellung und Nichtdiskriminierung. In einer Entschließung
aus dem Jahr 2020 schlug das Parlament den Wortlaut einer interinstitutionellen
Vereinbarung über die Stärkung der Werte der EU vor, indem es frühere Vorschläge
weiterentwickelte und die Möglichkeit von Dringlichkeitsberichten sowie der Schaffung
einer interinstitutionellen Arbeitsgruppe ergänzte. In einer Entschließung aus dem
Jahr 2021 forderte das Parlament die Kommission ferner auf, ihren jährlichen Bericht
über die Rechtsstaatlichkeit auf alle Werte nach Artikel 2 EUV auszuweiten und
länderspezifische Empfehlungen darin aufzunehmen.
Im Jahr 2018 verabschiedete das Parlament eine Entschließung, in der es den
Beschluss der Kommission begrüßte, im Hinblick auf die Lage in Polen das Verfahren
gemäß Artikel 7 Absatz 1 EUV einzuleiten, sowie eine Entschließung zur Einleitung
des Verfahrens nach Artikel 7 Absatz 1 EUV für Ungarn, indem es dem Rat
einen begründeten Vorschlag vorlegte und ihn darin aufforderte festzustellen, ob die
eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in Artikel 2 EUV genannten
Werte bestehen könnte, und diesbezüglich geeignete Empfehlungen an Ungarn zu
richten.[2] In den Jahren 2020 und 2022 nahm das Parlament zudem Entschließungen
an, mit denen die Prüfung im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 7 Absatz 1 EUV
für Polen und Ungarn auf weitere Belange ausgedehnt wird. Ferner forderte es die
Kommission auf, alle verfügbaren Instrumente, einschließlich der Verordnung über die
Konditionalität der Rechtsstaatlichkeit, zu nutzen, um gegen Verstöße Ungarns und
Polens gegen die Werte nach Artikel 2 EUV vorzugehen.

[1]Die Kommission hat viele der Vorschläge des Parlaments in ihrer Mitteilung aus dem Jahr 2019
übernommen (Einrichtung eines interinstitutionellen Zyklus mit einem Jahresbericht, Überwachung der
Mitgliedstaaten bezüglich der Rechtsstaatlichkeit und damit zusammenhängender Fragen), jedoch nicht
diejenigen, die sich auf die vollständige Abdeckung des Artikels 2 EUV (nicht nur Rechtsstaatlichkeit,
sondern auch Demokratie, Grundrechte, Gleichheit und Minderheiten), die Einrichtung eines Ausschusses
unabhängiger Sachverständiger und das Treffen einer interinstitutionellen Vereinbarung über den
Zyklus, die Einführung von Empfehlungen zu einzelnen Mitgliedstaaten und die Wiederaufnahme der
Veröffentlichung von Berichten über die Korruptionsbekämpfung beziehen.
[2]Weitere Informationen zur Tätigkeit des Parlaments im Bereich der Grundrechte in der vorherigen
Wahlperiode sind dem folgenden Beitrag zu entnehmen: „The protection of fundamental rights in the
EU: European Parliament achievements during the 2014-2019 legislative term and challenges for
the future“ (Der Schutz der Grundrechte in der EU: Ergebnisse des Europäischen Parlaments in der
Wahlperiode 2014-2019 und Herausforderungen für die Zukunft).
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Nach den Morden an den Journalisten Daphne Caruana Galizia in Malta und
Ján Kuciak sowie seiner Verlobten in der Slowakei und in dem Bestreben, die
Überwachung durch das Parlament und seine Tätigkeit mit Blick auf die in Artikel 2
EUV genannten Werte zu stärken, hat der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten,
Justiz und Inneres eine Gruppe zur Beobachtung der Wahrung der Demokratie, der
Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte eingerichtet. Sie soll sich mit der in der
gesamten Europäischen Union zu beobachtenden Gefährdung der Werte der EU
befassen und dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres Vorschläge
für entsprechende Gegenmaßnahmen unterbreiten.

Ottavio Marzocchi
04/2023
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4.1.3. FREIER PERSONENVERKEHR

Der freie Personenverkehr und die Aufenthaltsfreiheit in der Europäischen Union
bilden den Eckpfeiler der durch den Vertrag von Maastricht im Jahr 1992 eingeführten
Unionsbürgerschaft. Im Anschluss an den allmählichen Abbau der Binnengrenzen
aufgrund der Schengener Übereinkommen wurde die Richtlinie 2004/38/EG über
das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich innerhalb der Union
frei zu bewegen und aufzuhalten, erlassen. Unbeschadet der Bedeutung dieses
Rechts sind nach wie vor erhebliche Hindernisse bei der Umsetzung zu überwinden.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 3 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), Artikel 21 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), Titel IV und V AEUV,
Artikel 45 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union.

ZIELE

Das Konzept des freien Personenverkehrs hat seit seinen Anfängen einen
Bedeutungswandel erfahren. Durch die ersten einschlägigen Bestimmungen im
Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft von 1957 wurden
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und die Niederlassungsfreiheit geregelt, also
die Rechte von Einzelpersonen als Arbeitnehmer oder als Dienstleistungserbringer.
Mit dem Vertrag von Maastricht wurde das Konzept der Unionsbürgerschaft
eingeführt, die allen Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten automatisch zukommt. Die
Unionsbürgerschaft liegt dem Recht von Personen zugrunde, sich im Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten. Mit dem Vertrag von Lissabon
wurde dieses Recht, das auch Teil der allgemeinen Bestimmungen über den Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ist, bekräftigt.

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Der Schengen-Raum
Der wichtigste Meilenstein bei der Schaffung eines Binnenmarkts mit freiem
Personenverkehr bestand im Abschluss der beiden Schengener Übereinkommen,
d. h. des eigentlichen Übereinkommens vom 14. Juni 1985 und des Schengener
Durchführungsübereinkommens, das am 19. Juni 1990 unterzeichnet wurde
und am 26. März 1995 in Kraft trat. Ursprünglich beruhte das Schengener
Durchführungsübereinkommen (das nur von Belgien, Frankreich, Deutschland,
Luxemburg und den Niederlanden unterzeichnet wurde) auf der zwischenstaatlichen
Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres. Kraft eines Protokolls zum
Vertrag von Amsterdam wurde der „Schengen-Besitzstand“ in die Verträge überführt.
Heute unterliegt dieser aufgrund des Vertrags von Lissabon der parlamentarischen
und gerichtlichen Kontrolle. Da die meisten Schengen-Bestimmungen inzwischen Teil
des Besitzstands der Union sind, haben Beitrittsländer seit der EU-Erweiterung vom
1. Mai 2004 nicht mehr die Möglichkeit, sich gegen die Anwendung der einschlägigen
Bestimmungen zu entscheiden (Artikel 7 des Schengen-Protokolls).
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1. Beteiligte Länder
Derzeit gibt es 26 Schengen-Vollmitglieder: 22 Mitgliedstaaten der EU sowie
Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein (als assoziierte Länder). Irland ist
keine Vertragspartei des Übereinkommens, kann sich allerdings an der Anwendung
ausgewählter Bereiche der Schengen-Rechtsvorschriften beteiligen. Dänemark ist
zwar seit 2001 Schengen-Vollmitglied, hat jedoch das Recht, neue Maßnahmen im
Bereich Justiz und Inneres, auch betreffend den Schengen-Raum, nicht anzuwenden,
obwohl es durch einige Maßnahmen im Rahmen der gemeinsamen Visumpolitik
gebunden ist. Bulgarien, Rumänien und Zypern sollen dem Schengen-Raum beitreten,
jedoch kommt es aus unterschiedlichen Gründen zu Verzögerungen. Kroatien leitete
das Verfahren für den Beitritt zum Schengen-Raum am 1. Juli 2015 ein.
2. Anwendungsbereich
Errungenschaften des Schengen-Raums:

a. Abschaffung aller Personenkontrollen an den Binnengrenzen;

b. Maßnahmen zur Stärkung und Harmonisierung der Kontrollen an den
Außengrenzen (4.2.4): bei der Einreise in den Schengen-Raum müssen
Unionsbürger lediglich einen Personalausweis oder Reisepass vorzeigen;

c. gemeinsame Visumpolitik für Kurzaufenthalte: Angehörige von
Drittstaaten, die in der gemeinsamen Liste der Staaten aufgeführt sind,
deren Staatsangehörige ein Einreisevisum benötigen (siehe Anhang II der
Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates), können die Ausstellung eines
einheitlichen Visums beantragen, das für den gesamten Schengen-Raum
gilt;

d. polizeiliche (4.2.7) und justizielle Zusammenarbeit (4.2.6): die Polizeikräfte
unterstützen einander bei der Aufdeckung und der Verhütung von
Straftaten und sind berechtigt, flüchtige Straftäter auch im Staatsgebiet
eines benachbarten Schengen-Staates zu verfolgen; außerdem sind
eine schnellere Auslieferung und die gegenseitige Anerkennung von
Strafurteilen vorgesehen;

e. Einrichtung und Weiterentwicklung des Schengener Informationssystems
(SIS) (4.2.4).

3. Herausforderungen
Zwar gilt der Schengen-Raum allgemein als eine der wichtigsten Errungenschaften
der Europäischen Union, er ist jedoch in letzter Zeit infolge der COVID-19-Pandemie
existenziell bedroht, da die Mitgliedstaaten zum Teil ihre Grenzen schlossen, um die
Ausbreitung des Virus einzudämmen, bevor im Juli 2021 das digitale COVID-Zertifikat
der EU eingeführt wurde. Zuvor ging es bei den Herausforderungen vor allem um den
erheblichen Zustrom von Flüchtlingen und Migranten in die EU sowie um terroristische
Anschläge.
B. Freizügigkeit der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen
1. Erste Schritte
Um aus der Gemeinschaft ein Gebiet echter Freiheit und Mobilität für all ihre
Bürger zu machen, wurden im Jahr 1990 Richtlinien erlassen, um nicht nur
Erwerbstätigen, sondern auch anderen Personen Aufenthaltsrechte zu gewähren:
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die Richtlinie 90/365/EWG des Rates über das Aufenthaltsrecht der aus dem
Erwerbsleben ausgeschiedenen Arbeitnehmer und selbständig Erwerbstätigen, die
Richtlinie 90/366/EWG des Rates über das Aufenthaltsrecht der Studenten und die
Richtlinie 90/364/EWG des Rates über das Aufenthaltsrecht (für Staatsangehörige der
Mitgliedstaaten, denen das Aufenthaltsrecht nicht aufgrund anderer Bestimmungen
des Gemeinschaftsrechts zuerkannt ist, sowie deren Familienangehörige).
2. Die Richtlinie 2004/38/EG
Um verschiedene Rechtsakte (einschließlich der vorstehend aufgeführten) zu
konsolidieren und der umfangreichen Rechtsprechung im Zusammenhang mit dem
freien Personenverkehr Rechnung zu tragen, wurde 2004 eine neue umfassende
Richtlinie erlassen – die Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und
aufzuhalten. Mit dieser Richtlinie sollen die Unionsbürger ermutigt werden, von ihrem
Recht, sich innerhalb der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, Gebrauch
zu machen, die Verwaltungsformalitäten sollen auf das unbedingt notwendige Maß
beschränkt, der Status von Familienangehörigen klarer definiert und der Spielraum
für eine Verweigerung der Einreise oder eine Entziehung des Aufenthaltsrechts
verringert werden. Gemäß der Richtlinie 2004/38/EG gelten folgende Personen als
Familienangehörige:
— Ehegatten (auch gleichgeschlechtliche Ehegatten, wie vom Gerichtshof der

Europäischen Union (EuGH) in seinem Urteil in der Rechtssache Coman,
C-673/16, klargestellt wurde),

— der eingetragene Lebenspartner, sofern nach den Rechtsvorschriften des
Aufnahmemitgliedstaats die eingetragene Partnerschaft der Ehe gleichgestellt ist,

— Abkömmlinge von Unionsbürgern und Ehegatten oder eingetragenen
Lebenspartnern, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder
unterhaltsberechtigt sind,

— sowie unterhaltsberechtigte Verwandte aufsteigender gerader Linie von
Unionsbürgern und Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnern.

Eine große Mehrheit der Mitgliedstaaten garantiert auf der Grundlage der Richtlinie
auch gleichgeschlechtlichen eingetragenen Partnern und Partnern in einer dauerhaften
Beziehung das Recht auf Freizügigkeit.
a. Rechte und Pflichten:
— Aufenthalte von weniger als drei Monaten Dauer: Unionsbürger müssen

lediglich einen gültigen Personalausweis oder Reisepass besitzen. Der
Aufnahmemitgliedstaat kann von den betreffenden Personen verlangen, dass sie
ihren Aufenthalt melden.

— Aufenthalte von mehr als drei Monaten Dauer: Unionsbürger und ihre
Familienangehörigen müssen, wenn sie nicht erwerbstätig sind, über
ausreichende Mittel sowie eine Krankenversicherung verfügen, damit
sichergestellt ist, dass sie während ihres Aufenthalts keine Sozialhilfeleistungen
des Aufnahmemitgliedstaats in Anspruch nehmen müssen. Unionsbürger
benötigen keine Aufenthaltserlaubnis, obwohl die Mitgliedstaaten von ihnen
verlangen können, sich bei den Behörden zu melden. Familienangehörige von
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Unionsbürgern, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats haben,
müssen eine Aufenthaltserlaubnis für die Dauer ihres Aufenthalts oder für einen
Zeitraum von fünf Jahren beantragen.

— Recht auf Daueraufenthalt: Jeder Unionsbürger erwirbt dieses Recht nach
einem ununterbrochenen rechtmäßigen Aufenthalt von fünf Jahren Dauer, sofern
keine Ausweisungsverfügung gegen ihn vollstreckt wurde. Dieses Recht auf
Daueraufenthalt ist nicht mehr an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Dasselbe
gilt für Familienangehörige, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats
besitzen und die fünf Jahre lang mit einem Unionsbürger zusammengelebt haben.
Wenn das Recht auf Daueraufenthalt erworben wurde, führt nur eine Abwesenheit
vom Aufnahmemitgliedstaat, die zwei aufeinanderfolgende Jahre überschreitet,
zum Verlust dieses Rechts.

— Beschränkungen des Einreise- und des Aufenthaltsrechts: Unionsbürger oder ihre
Familienangehörigen können aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit
oder Gesundheit aus dem Aufnahmemitgliedstaat ausgewiesen werden. Es
ist gewährleistet, dass derartige Entscheidungen unter anderem nicht aus
wirtschaftlichen Gründen erfolgen, mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
vereinbar sind und auf dem persönlichen Verhalten basieren.

Die Richtlinie ermöglicht es den Mitgliedstaaten ferner, die erforderlichen Regelungen
zu erlassen, um die verliehenen Rechte im Falle von Rechtsmissbrauch oder Betrug –
beispielsweise durch Scheinehen – zu verweigern, aufzuheben oder zu widerrufen.
b. Umsetzung der Richtlinie 2004/38/EG
Im Zusammenhang mit der Richtlinie kommt es immer wieder zu Problemen
und Kontroversen, was sich unter anderem darin zeigt, dass ihre Umsetzung in
deutlich unzureichender Weise erfolgt und die Freizügigkeit aufgrund fortbestehender
Hindernisse eingeschränkt bleibt. Dies geht aus Berichten der Kommission und Studien
des Parlaments über die Umsetzung der Richtlinie, aus Vertragsverletzungsverfahren
gegen Mitgliedstaaten wegen falscher oder unvollständiger Umsetzung der Richtlinie,
der hohen Zahl an Petitionen, die dem Parlament vorgelegt werden, und aus
der großen Anzahl von Fällen vor dem EuGH hervor. Im Zeitraum 2013-2014
kritisierten einige Mitgliedstaaten, die Freizügigkeitsbestimmungen würden durch
Unionsbürger missbraucht, die „Sozialtourismus“ betrieben; dies führte auf EU-Ebene
zu Diskussionen über mögliche Reformen, die nach der Entscheidung des Vereinigten
Königreichs, aus der EU auszutreten, einstweilen ausgesetzt wurden.
c. Drittstaatsangehörige
Erläuterungen zu den Bestimmungen für Drittstaatsangehörige, die keine
Familienangehörigen von Unionsbürgern sind, sind hier zu finden (4.2.3).

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat lange hart dafür gekämpft, das Recht auf Freizügigkeit, das es
als ein Grundprinzip der Europäischen Union erachtet, sicherzustellen. In seiner
Entschließung vom 16. Januar 2014 zur Achtung des Grundrechts auf Freizügigkeit
in der EU lehnte das Parlament Bemühungen zur Einschränkung des Rechts auf
Freizügigkeit ab und forderte die Mitgliedstaaten auf, den Vorschriften der EU-Verträge
hinsichtlich der Freizügigkeit nachzukommen und sicherzustellen, dass der Grundsatz
der Gleichheit und das Grundrecht auf Freizügigkeit für alle Mitgliedstaaten gewahrt
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bleiben. In seinen Entschließungen vom 15. März 2017 zu Hürden, die Unionsbürger
daran hindern, sich innerhalb des Binnenmarktes frei zu bewegen und zu arbeiten,
und vom 12. Dezember 2017 zu dem Bericht über die Unionsbürgerschaft 2017
forderte das Parlament erneut die Beseitigung von Hindernissen für das Recht auf
Freizügigkeit. Mit der Entscheidung des Vereinigten Königreichs, aus der Europäischen
Union auszutreten, verstummt einer der schärfsten Kritiker der Freizügigkeit.
Mit Blick auf den Schengen-Raum missbilligte das Parlament in seiner Entschließung
vom 30. Mai 2018 zum Jahresbericht über das Funktionieren des Schengen-Raums
„die anhaltende Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen“, die es für
„schädlich für die Einheit des Schengen-Raums und für den Wohlstand der Bürger
Europas und dem Grundsatz des freien Personenverkehrs abträglich“ hält.
Die COVID-19-Pandemie hat die meisten Mitgliedstaaten dazu veranlasst, wieder
Kontrollen an den Binnengrenzen einzuführen, Grenzen zu schließen und Reisen
aus anderen EU-Ländern vorübergehend zu beschränken, wobei diese Maßnahmen
mit der Einführung des digitalen COVID-Zertifikats der EU jedoch teilweise wieder
gelockert wurden. In mehreren Entschließungen brachte das Parlament wiederholt
seine Besorgnis zum Ausdruck und forderte eine bessere Abstimmung auf EU-Ebene
und eine rasche Rückkehr zu einem voll funktionsfähigen und reformierten Schengen-
Raum.
Kürzlich, im Oktober 2022, forderte das Parlament den Rat in einer Entschließung
auf, der vollständigen Anwendung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands in
Bulgarien und Rumänien zuzustimmen.

Ottavio Marzocchi
04/2023
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4.1.4. DAS PETITIONSRECHT

Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht haben alle Bürger der
Europäischen Union sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit Wohnsitz
oder Sitz in den Mitgliedstaaten das Recht, in Angelegenheiten, die in den
Tätigkeitsbereich der Europäischen Union fallen, eine als Beschwerde oder
Ersuchen abgefasste Petition an das Europäische Parlament zu richten. Petitionen
werden vom Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments geprüft, der über ihre
Zulässigkeit befindet und sie weiter bearbeitet.

RECHTSGRUNDLAGEN

Artikel 20, 24 und 227 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) sowie Artikel 44 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union.

ZIELE

Das Petitionsrecht soll es EU-Bürgern und in der EU ansässigen Personen auf
einfache Art und Weise ermöglichen, sich mit Beschwerden oder Aufforderungen zum
Tätigwerden an die EU-Organe zu wenden.

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Voraussetzungen und Vorgaben (Artikel 227 AEUV)
Jeder EU-Bürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder
satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat kann allein oder zusammen mit Dritten
eine Petition an das Europäische Parlament richten.
Eine Petition kann nur zugelassen werden, wenn sie Angelegenheiten berührt, die
in den Tätigkeitsbereich der Europäischen Union fallen, und wenn sie den Petenten
unmittelbar betrifft. Die zuletzt genannte Bedingung wird sehr weit ausgelegt.
B. Verfahren
Das Verfahren für die Bearbeitung von Petitionen ist in den Artikeln 226 bis 230
und in Anlage VI Abschnitt XX der Geschäftsordnung des Parlaments niedergelegt.
Diese Zuständigkeit wird demnach einem parlamentarischen Ausschuss (dem
Petitionsausschuss) übertragen.
1. Formelle Vorgaben
In den Petitionen müssen Name, Staatsangehörigkeit und Anschrift jedes Petenten
genannt werden, und sie müssen in einer der Amtssprachen der EU verfasst sein. Sie
können entweder auf elektronischem Wege über das Internetportal des Parlaments für
Petitionen oder per Post in Papierform eingereicht werden.
2. Sachliche Zulässigkeit
Eine Petition, die die oben genannten formalen Bedingungen erfüllt, wird an
den Petitionsausschuss weitergeleitet, der zunächst über die Zulässigkeit der
Petition entscheidet. Hierzu wird überprüft, ob der Gegenstand der Petition in
den Tätigkeitsbereich der EU fällt. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Petition
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für unzulässig erklärt. Der Petent wird über diesen Beschluss und die ihm
zugrundeliegenden Gründe unterrichtet. Häufig wird Petenten dann empfohlen,
sich an eine andere nationale oder internationale Stelle zu wenden. Dass
Petitionen für unzulässig erklärt werden, liegt häufig daran, dass Petenten die
Kompetenzen, Zuständigkeiten und Möglichkeiten der EU, Maßnahmen einzuleiten
und Schadensersatz zu leisten, mit denen der Mitgliedstaaten und anderer
internationaler Organisationen und Einrichtungen (wie der UN und dem Europarat)
verwechseln. Dies gilt auch für den Geltungsbereich der Grundrechtecharta der
Europäischen Union.
3. Prüfung der Petitionen
Je nach den gegebenen Umständen kann der Petitionsausschuss folgende
Maßnahmen treffen:
— Er kann die Kommission ersuchen, die Petition vorläufig zu prüfen und

Informationen über die Einhaltung der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften zu
übermitteln.

— Der Ausschuss kann die Petition anderen Ausschüssen des Europäischen
Parlaments zu Informationszwecken oder im Hinblick auf weitere Maßnahmen
übermitteln (beispielsweise kann ein Ausschuss im Rahmen seiner
Legislativtätigkeit eine Stellungnahme für den Petitionsausschuss abgeben, eine
Petition erörtern oder ihr Rechnung tragen).

— Wenn eine Petition einen Einzelfall betrifft, der besondere Aufmerksamkeit
erfordert, kann sich der Ausschuss mit den zuständigen Einrichtungen oder
Behörden in Verbindung setzen oder über die Ständige Vertretung des betroffenen
Mitgliedstaates eingreifen, um Abhilfe zu schaffen.

— Er kann sonstige Maßnahmen treffen, die er für zweckmäßig hält, um einen
Sachverhalt zu klären oder angemessen auf eine Petition zu reagieren.

Der Ausschuss entscheidet auch darüber, ob Petitionen auf die Tagesordnung seiner
Sitzung gesetzt werden. In diesem Fall werden der Petent, die Kommission sowie
Vertreter der Mitgliedstaaten eingeladen. Bei dieser Sitzung haben die Petenten die
Möglichkeit, ihre Petition vorzutragen, die Kommission nimmt mündlich dazu Stellung
und erläutert ihre schriftliche Antwort auf die in der Petition angesprochenen Anliegen,
und den Vertretern der betroffenen Mitgliedstaaten kann angeboten werden, das Wort
zu ergreifen. Die Mitglieder des Petitionsausschusses haben dann die Möglichkeit,
sich zu den Themen der Aussprache auszutauschen und weitere Maßnahmen
vorzuschlagen.
In bestimmten Ausnahmefällen kann der Ausschuss beschließen, eine Anhörung
oder Arbeitstagung zu veranstalten, Informationsbesuche in dem Mitgliedstaat oder
der Region durchzuführen, auf den bzw. die sich die Petition bezieht, einen Bericht
mit Bemerkungen und Empfehlungen zu verfassen oder einen vollwertigen Bericht
bzw. einen kurzen Entschließungsantrag auszuarbeiten und vorzulegen, über den das
Europäische Parlament in der Plenarsitzung abstimmt. Zudem kann er beschließen,
mündliche Fragen an die Kommission und/oder den Rat zu richten und eine Debatte
in der Plenarsitzung durchzuführen.
Bezieht sich eine Petition auf eine Frage von allgemeinem Interesse, die die fehlerhafte
Umsetzung oder Anwendung des EU-Rechts aufdeckt, kann die Kommission
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gegenüber dem betreffenden Mitgliedstaat Maßnahmen ergreifen, einschließlich der
Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens.
4. Abschluss des Verfahrens
Petitionen können in mehreren Phasen des Verfahrens für abgeschlossen erklärt
werden: Im Anschluss an den Beschluss über die Zulässigkeit, im Anschluss an
die Erörterung in einer Ausschusssitzung, im Anschluss an einen Beschluss des
Ausschusses, dass im Rahmen einer Petition keine weiteren Maßnahmen getroffen
werden können, wenn eine Petition vom Petenten zurückgezogen worden ist oder
wenn der Ausschuss innerhalb einer bestimmten Frist keine Antwort auf ein Ersuchen
um nähere Angaben vom Petenten erhalten hat.
5. Transparenz
Beim Europäischen Parlament eingereichte Petitionen werden zu öffentlich
einsehbaren Dokumenten. Die Zusammenfassungen der Petitionen werden
zusammen mit dazugehörigen Dokumenten auf dem Internetportal des Parlaments für
Petitionen in allen Amtssprachen der EU veröffentlicht, wenn der Petitionsausschuss
seinen Beschluss über die Zulässigkeit gefasst hat.
Die Petenten werden schriftlich über alle vom Ausschuss gefassten Beschlüsse
hinsichtlich seiner Petition und über deren Begründungen unterrichtet. Außerdem
erhalten sie gegebenenfalls alle einschlägigen Informationen und Unterlagen, sobald
der Beschluss vorliegt.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Petitionen sind gemäß den Verträgen an das Parlament zu richten. Dieses ist somit
dafür zuständig, dass die EU den in diesen Petitionen vorgebrachten Anliegen
Rechnung trägt. Um diesem Anspruch bestmöglich gerecht zu werden, hat es einem
gesonderten Ausschuss, dem Petitionsausschuss, die Aufgabe übertragen, Petitionen
entgegenzunehmen und die Folgemaßnahmen des Organs zu koordinieren. Das
Parlament betrachtet Petitionen seit jeher als wesentliches Element der partizipativen
Demokratie betrachtet und dies auch in seinen Jahresberichten über die Beratungen
des Ausschusses des vergangenen Jahres hervorgehoben[1]. Es hat ferner auf
ihre Bedeutung bei der Aufdeckung von Fällen nicht korrekter Umsetzung und
Anwendung des EU-Rechts durch die Mitgliedstaaten hingewiesen. So haben bereits
zahlreiche Petitionen zu legislativen oder politischen Maßnahmen, „EU-Pilot-Fällen“,
Vorabentscheidungen oder Vertragsverletzungsverfahren geführt.
Der Petitionsausschuss ist insbesondere in den Bereichen Grundrechte (darunter
Kinderrechte, Diskriminierung, Rechte von Minderheiten, Justiz, Freizügigkeit,
Wahlrecht, Brexit), Umwelt und Tierschutz, Binnenmarkt, soziale Rechte, Migration,
Handelsvereinbarungen und öffentliches Gesundheitswesen tätig. Der Ausschuss
spielt vor allem eine besondere Rolle beim Schutz der Rechte von Menschen mit
Behinderungen innerhalb des EU-Rahmens für die Umsetzung des Übereinkommens
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und

[1]Die Jahresberichte über die Beratungen des Petitionsausschusses enthalten Informationen zur Zahl
der eingereichten Petitionen sowie zu Format, Status, Ergebnis, Land, Sprache, Nationalität und Frage
der Petitionen – außerdem zum Petitionsportal, den Beziehungen zur Kommission, zum Rat und zur
Bürgerbeauftragten, zu Informationsbesuchen, öffentlichen Anhörungen, beauftragten Studien und weiteren
wesentlichen Themen.
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organisiert auch jedes Jahr eine Arbeitstagung zu Fragen im Zusammenhang mit
Behinderungen.
Es gibt eine Reihe von Instrumenten, mit denen sichergestellt werden kann,
dass in Petitionen aufgeworfene Probleme angegangen und gelöst werden. Dazu
zählen Informationsbesuche, öffentliche Anhörungen, Seminare, die Beauftragung von
Studien, die Einrichtung eines Petitionsnetzes im Jahr 2016, mit dem eine stärkere
Zusammenarbeit mit den anderen Ausschüssen, die mit Petitionen befasst sind,
erreicht werden soll, wie auch die Kooperation und der Dialog mit den nationalen
Parlamenten und Behörden sowie den anderen EU-Institutionen (vor allem mit der
Kommission und dem Bürgerbeauftragten).
Im Jahr 2014 führte das Parlament zudem das Petitionsportal ein, mit dem der
Bekanntheitsgrad und die Transparenz von Petitionen erhöht bzw. verbessert wurden.
Dadurch ist eine Beteiligung von Bürgern und natürlichen oder juristischen in der EU
ansässigen Personen und ihre Interaktion mit der EU möglich, unter anderem durch
die Unterstützung einer zulässigen Petition[2]. Auf dem Internetportal des Parlaments
für Petitionen wird auch auf eine Reihe von Alternativen zu Petitionen hingewiesen, die
den europäischen Bürgern zur Verfügung stehen.

Georgiana Sandu
10/2023

[2]Weitere Informationen über den Petitionsausschuss und seine Tätigkeit finden Sie unter Leistungen des
Petitionsausschusses in der Wahlperiode 2014-2019 und Herausforderungen für die Zukunft.
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4.1.5. DIE EUROPÄISCHE BÜRGERINITIATIVE

Die Europäische Bürgerinitiative (EBI) ist ein wichtiges Instrument der partizipativen
Demokratie in der EU. Mithilfe dieses Instruments können eine Million Bürger,
die in einem Viertel der Mitgliedstaaten wohnen, die Kommission auffordern,
einen Rechtsakt vorzuschlagen, um die EU-Verträge umzusetzen. Seit dem
Geltungsbeginn einer Verordnung mit detaillierten Verfahren und Bedingungen für
die EBI im Jahr 2011 wurden zehn Initiativen erfolgreich der Kommission vorgelegt.
Seit Januar 2020 gelten neue Vorschriften, die den Zugang zur EBI erleichtern sollen.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 11 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union (EUV);

— Artikel 24 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV);

— Verordnungen (EU) Nr. 211/2011 und (EU) 2019/788;

— Artikel 222 und 230 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments.

HINTERGRUND

Bei Bürgerinitiativen handelt es sich um Instrumente, die den Bürgern in einer
Mehrheit der Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene zur
Verfügung stehen, sich aber in Bezug auf den Geltungsbereich und das Verfahren
erheblich unterscheiden. Das Konzept der Unionsbürgerschaft, in dem die Europäische
Bürgerinitiative ihren Ursprung hat, wurde erstmals mit dem Vertrag von Maastricht
eingeführt (1.1.3). Die Außenminister Österreichs und Italiens schlugen bereits
1996 im Vorfeld der Regierungskonferenz in Amsterdam vor, dass neben dem
Petitionsrecht in Bezug auf das Europäische Parlament das Recht auf die Vorlage
derartiger Initiativen geschaffen werden sollte. Der Vorschlag wurde von der Konferenz
jedoch nicht aufgegriffen. Bestimmungen für eine Bürgerinitiative, die der derzeitigen
Regelung stark ähneln, wurden ursprünglich in den Entwurf des Verfassungsvertrags
aufgenommen. Das Präsidium des Konvents lehnte es ab, diese Bestimmungen in den
endgültigen Text aufzunehmen, allerdings ermöglichten gemeinsame Anstrengungen
zivilgesellschaftlicher Organisationen ihre Beibehaltung. Nachdem das Verfahren zur
Ratifizierung des Verfassungsvertrags gescheitert war, wurden bei der Ausarbeitung
des Vertrags von Lissabon wieder ähnliche Bestimmungen eingefügt.
Heute ist das Recht auf die Vorlage einer Bürgerinitiative in Titel II des Vertrags über
die Europäische Union (EUV) verankert („Bestimmungen über die demokratischen
Grundsätze“). In Artikel 11 Absatz 4 EUV wird der grundlegende Rahmen für
dieses Recht festgelegt. Die allgemeinen Grundsätze für eine Verordnung über die
konkreten Verfahren und genauen Bedingungen sind in Artikel 24 Absatz 1 AEUV
niedergelegt. Der Vorschlag für eine Verordnung war das Ergebnis einer umfassenden
Konsultation[1]. Die Verhandlungen über und die Einigung auf den endgültigen Text
nahmen mehrere Monate in Anspruch – ein Entwurf eines Vorschlags wurde dem

[1]Grünbuch der Kommission (KOM(2009)0622).
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Parlament und dem Rat am 31. März 2010 vorgelegt, und am 15. Dezember 2010
wurde eine politische Einigung erzielt, was zur förmlichen Annahme des Textes
durch das Parlament und den Rat am 16. Februar 2011 führte. Am 1. April 2011
trat der vom Europäischen Parlament und vom Rat vereinbarte Text als Verordnung
(EU) Nr. 211/2011 (EBI-Verordnung) in Kraft. Da auf der Ebene der Mitgliedstaaten
eine Reihe technischer Anpassungen zur Einführung eines gestrafften Prüfverfahrens
erforderlich war, erlangte die EBI-Verordnung erst ein Jahr später Geltung. Die
Kommission wurde verpflichtet, bis zum 1. April 2015 und anschließend alle drei
Jahre zu demselben Datum einen Bericht über die Anwendung der EBI-Verordnung
im Hinblick auf deren eventuelle Überarbeitung vorzulegen. Die Kommission legte am
31. März 2015 ihren Bericht COM(2015)0145 und am 28. März 2018 ihren Bericht
COM(2018)0157 vor. Diese Berichte gaben Auskunft über den aktuellen Stand und
enthielten eine Bewertung der Umsetzung der Europäischen Bürgerinitiative. Ferner
enthielten sie eine Aufzählung der Probleme, die in den ersten sechs Jahren dieses
neuen legislativen und institutionellen Rahmens aufgetreten waren. In den Berichten
wurde auf eine Reihe von Mängeln hingewiesen und eine Reihe von Vorschlägen
aufgegriffen, die das Parlament in seine Berichte aufgenommen hatte, sowie auf einige
der auf Initiative des Parlaments durchgeführten vertieften Forschungsarbeiten[2].
Als die EBI-Verordnung in Kraft trat, wurden erhebliche Bedenken hinsichtlich
der Funktionsweise des Instruments geäußert. Das Parlament hat wiederholt eine
Überarbeitung der EBI-Verordnung gefordert, um die Verfahren zu vereinfachen
und zu straffen. Schließlich legte die Kommission am 13. September 2017 einen
Legislativvorschlag zur Überarbeitung der EBI-Verordnung vor. Im Anschluss an
interinstitutionelle Verhandlungen, die zwischen September und Dezember 2018
abgehalten wurden, erzielten das Parlament und der Rat am 12. Dezember 2018 eine
politische Einigung. Der vereinbarte Text wurde am 12. März 2019 vom Europäischen
Parlament und am 9. April 2019 vom Rat angenommen. Der endgültige Rechtsakt
wurde am 17. April 2019 unterzeichnet und am 17. Mai 2019 im Amtsblatt der
Europäischen Union (ABl. L 130) veröffentlicht.
Mit der seit dem 1. Januar 2020 geltenden neuen Verordnung (EU) 2019/788 über
die Europäische Bürgerinitiative wurde die Verordnung (EU) Nr. 211/2011 aufgehoben.
Das Recht, eine Europäische Bürgerinitiative vorzulegen, ist eindeutig von dem
Recht zu unterscheiden, eine Petition einzureichen, da sich das Verfahren in einigen
wesentlichen Punkten vom Petitionsverfahren unterscheidet. Petitionen können von
EU-Bürgerinnen und -Bürgern und von natürlichen oder juristischen, in der EU
ansässigen Personen (4.1.4) eingereicht werden und müssen Angelegenheiten zum
Gegenstand haben, die in den Tätigkeitsbereich der EU fallen und den Petentinnen
und Petenten unmittelbar betreffen. Petitionen werden an das Parlament in seiner
Eigenschaft als direkte Vertretung der Bürgerinnen und Bürger auf EU-Ebene
gerichtet. Eine Europäische Bürgerinitiative stellt eine direkte Aufforderung zum Erlass
eines bestimmten Rechtsinstruments der EU dar und muss gewissen Vorschriften
entsprechen. Zudem richtet sie sich letztendlich an die Kommission, die als einziges
Organ befugt ist, Legislativvorschläge zu unterbreiten. Insofern ist die Europäische
Bürgerinitiative grundsätzlich mit dem Initiativrecht des Parlaments (Artikel 225 AEUV)
und des Rates (Artikel 241 AEUV) vergleichbar.

[2]„European Citizens Initiative – First Lessons of Implementation“ (Europäische Bürgerinitiative –
erste Lehren aus der Umsetzung), Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche,
Fachabteilung C – Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten (2014).
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VERFAHREN

A. Bürgerausschuss
Für eine Initiative einer solchen Größenordnung ist ein gewisses Maß an
organisatorischer Struktur erforderlich. Daher ist der erste Schritt bei der Einleitung
einer Europäischen Bürgerinitiative die Gründung eines Organisationsausschusses,
der „Bürgerausschuss“ genannt wird. Diesem Ausschuss müssen mindestens sieben
Personen angehören, die in mindestens sieben verschiedenen Mitgliedstaaten
ansässig sind (aber nicht unbedingt sieben verschiedene Staatsangehörigkeiten
haben müssen) und alt genug sind, um an den Wahlen zum Europäischen
Parlament teilzunehmen. Der Ausschuss muss einen Vertreter und einen Stellvertreter
bestimmen, die als Kontaktpersonen dieser Europäischen Bürgerinitiative auftreten.
Im Gegensatz zu den Vorschlägen der Kommission und des Parlaments wurde in
der neuen EBI-Verordnung das Mindestalter für die Unterstützung einer Europäischen
Bürgerinitiative nicht auf 16 Jahre abgesenkt. Es ist aber den Mitgliedstaaten gestattet,
das Mindestalter auf 16 Jahre festzulegen, falls sie dies wünschen.
B. Registrierung
Bevor der Ausschuss mit der Sammlung von Unterstützungsbekundungen seitens der
Bürgerinnen und Bürger beginnen kann, muss er die Initiative bei der Kommission
registrieren. Diesbezüglich ist ein Dokument mit der Bezeichnung und dem
Gegenstand sowie eine kurze Beschreibung der Initiative einzureichen, die Angaben
zu der für die Initiative vorgeschlagenen Rechtsgrundlage sowie Informationen über die
Ausschussmitglieder und über alle Quellen der Unterstützung für die vorgeschlagene
Initiative sowie über alle Finanzierungsquellen enthält. Die Organisatoren können
als Anlage ausführlichere Angaben und weitere Materialien, z. B. einen Entwurf des
vorgeschlagenen Legislativtextes, vorlegen.
Die Kommission entscheidet innerhalb von zwei Monaten, ob sie die
vorgeschlagene Initiative registriert. Die Registrierung wird abgelehnt, wenn die
Verfahrenserfordernisse nicht erfüllt sind oder die Initiative außerhalb des Rahmens
liegt, in dem die Kommission befugt ist, einen Vorschlag für einen Rechtsakt zur
Anwendung der Verträge vorzulegen. Sie wird ebenfalls abgelehnt, wenn die Initiative
offenkundig unseriös, missbräuchlich oder böswillig ist oder den Werten der EU
nach Artikel 2 EUV entgegensteht. Gegen die Entscheidung der Kommission können
gerichtliche oder außergerichtliche Rechtsbehelfe eingelegt werden. Registrierte
Initiativen werden auf dem Internetportal der Kommission veröffentlicht.
Um die Europäische Bürgerinitiative leichter zugänglich zu machen und
sicherzustellen, dass so viele Initiativen wie möglich registriert werden, sieht die neue
Verordnung auch die Möglichkeit vor, Initiativen teilweise zu registrieren.
C. Sammlung von Unterstützungsbekundungen
Sobald die Initiative registriert worden ist, können die Organisatoren mit der
Sammlung von Unterstützungsbekundungen beginnen. Dazu haben sie ab der
Registrierung zwölf Monate Zeit. Unterstützungsbekundungen können in Papierform
oder elektronisch gesammelt werden. Werden sie elektronisch gesammelt,
müssen die zuständigen nationalen Behörden das Online-Sammelsystem zunächst
zertifizieren. Die Einzelvorschriften über die technischen Spezifikationen der Online-
Sammelsysteme sind in einer Durchführungsverordnung der Kommission festgelegt
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(Verordnung (EU) 2019/1799). Für die Prüfung gelten unabhängig davon, ob die
Unterstützungsbekundungen in Papierform oder elektronisch gesammelt werden,
dieselben Anforderungen, was die erforderlichen Angaben betrifft. Um von der
Kommission berücksichtigt zu werden, müssen im Rahmen der Europäischen
Bürgerinitiative innerhalb von zwölf Monaten eine Million Unterstützungsbekundungen
gesammelt werden.
Die neue EBI-Verordnung ermöglicht es den EU-Bürgerinnen und -Bürgern, eine
Europäische Bürgerinitiative unabhängig von ihrem Wohnort zu unterstützen.
Außerdem wird mehr Flexibilität bei der Wahl des Zeitpunkts für den Beginn
der Frist für die Sammlung von Unterschriften innerhalb der sechs Monate nach
der Registrierung eingeführt. Darüber hinaus werden die Anforderungen an die
personenbezogenen Daten der Unterzeichner einer Europäischen Bürgerinitiative
vereinfacht. Den Mitgliedstaaten ist es jedoch weiterhin gestattet, von Unterzeichnern
die Angabe ihrer vollständigen Personalausweisnummer zu verlangen.
Darüber hinaus wird die Kommission durch die neue Verordnung verpflichtet, ein
zentrales Online-Sammelsystem einzurichten und zu betreiben und die einzelnen
Sammelsysteme ab 2022 schrittweise abzuschaffen.
Schließlich sieht die neue Verordnung auf Drängen des Europäischen Parlaments
eine verstärkte Unterstützung für die Organisatoren von Europäischen Bürgerinitiativen
durch Kontaktstellen in jedem Mitgliedstaat und eine Online-Kooperationsplattform vor,
die Informationen und Unterstützung, praktische Hilfe und eine rechtliche Beratung zu
Europäischen Bürgerinitiativen anbieten.
D. Prüfung und Bescheinigung
Sobald sie die erforderliche Anzahl von Unterstützungsbekundungen in einer
ausreichenden Anzahl von Mitgliedstaaten gesammelt haben, müssen die
Organisatoren diese bei den zuständigen nationalen Behörden einreichen, die die
Aufgabe haben, die Unterstützungsbekundungen zu bescheinigen, die die Kommission
anhand der von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen zusammengestellt
hat. Bei den zuständigen Behörden handelt es sich üblicherweise um das
Innenministerium, Wahlkommissionen oder Einwohnermeldeämter. Die nationalen
Behörden haben drei Monate Zeit, die Unterstützungsbekundungen zu bescheinigen;
sie sind jedoch nicht zur Überprüfung der Unterschriften verpflichtet.
E. Vorlage und Prüfung
In dieser Phase müssen die Organisatoren die entsprechenden Bescheinigungen der
nationalen Behörden über die Anzahl der Unterstützungsbekundungen einreichen und
sind verpflichtet, Informationen über sämtliche erhaltenen Finanzmittel zur Verfügung
zu stellen. Grundsätzlich müssen Beiträge über 500 EUR angegeben werden.
Nach Vorlage der Initiative ist die Kommission gehalten, sie unverzüglich in einem
Register zu veröffentlichen und sich auf angemessener Ebene mit den Organisatoren
zu treffen, damit sie die Einzelheiten ihres Antrags erläutern können. Nach einem
Meinungsaustausch mit der Kommission erhalten die Organisatoren Gelegenheit, die
Initiative bei einer öffentlichen Anhörung im Parlament vorzustellen. Die Anhörung wird
von dem Ausschuss organisiert, der für den Gegenstand der Bürgerinitiative zuständig
ist (Artikel 222 der Geschäftsordnung des Parlaments).
In der neuen EBI-Verordnung wurde die Frist, in der die Kommission auf eine gültige
Initiative reagieren muss, von drei auf sechs Monate verlängert. In einer Mitteilung,
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in der die rechtlichen und politischen Schlussfolgerungen zu jeder Initiative dargelegt
werden, muss die Kommission eine förmliche Liste der geplanten Maßnahmen
und einen klaren Zeitplan für ihre Umsetzung vorlegen. Darüber hinaus sieht die
Verordnung vor, dass die Organisatoren regelmäßig über die Finanzierungsquellen
und sonstige geleistete Unterstützung Bericht erstatten müssen, um für vollständige
Transparenz zu sorgen. Außerdem ist die Kommission verpflichtet, ein Kontaktformular
im Register und auf der öffentlichen Website für die Europäische Bürgerinitiative
zur Verfügung zu stellen, damit Bürgerinnen und Bürger eine Beschwerde über die
Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Informationen einreichen können.
Die Rolle des Europäischen Parlaments wird durch die neue EBI-Verordnung und die
Änderung seiner Geschäftsordnung weiter gestärkt. Um erfolgreichen Initiativen eine
stärkere politische Wirkung zu verleihen, kann das Parlament im Anschluss an die
öffentliche Anhörung eine Aussprache im Plenum abhalten und eine Entschließung
annehmen, um eine politische Unterstützung der Initiative zu prüfen. Schließlich prüft
das Parlament die Maßnahmen, die die Kommission als Reaktion auf die Initiative
ergriffen hat und die auch in diesbezüglichen Mitteilungen der Kommission dargelegt
werden.

ANHÄNGIGE INITIATIVEN

Bisher haben zehn Europäische Bürgerinitiativen die erforderliche Anzahl an
Unterschriften erreicht („Right2Water“, „Einer von uns“, „Stop vivisection“, „Verbot von
Glyphosat und Schutz von Menschen und Umwelt vor giftigen Pestiziden“, „Minority
SafePack – eine Million Unterschriften für die Vielfalt Europas“, „End the Cage Age“,
„Bienen und Bauern retten! Eine bienenfreundliche Landwirtschaft für eine gesunde
Umwelt“, „Stop Finning – Stop the Trade (Abtrennen von Flossen und Handel damit
stoppen)“, „Für den Schutz kosmetischer Mittel ohne Tierquälerei und ein Europa ohne
Tierversuche“ und „Fur Free Europe (Pelzfreies Europa)“) und wurden der Kommission
übermittelt. Das Parlament hat Anhörungen mit Vertreterinnen und Vertretern der
Initiativen veranstaltet. Die Kommission hat in ihren Antworten zu diesen Initiativen
jeweils ihren rechtlichen und politischen Standpunkt dargelegt. Seit der Einführung der
Europäischen Bürgerinitiative hat die Kommission insgesamt 103 Initiativen registriert.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Instrument der Europäischen Bürgerinitiative ist für das Parlament von großem
Interesse. Vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon verabschiedete das
Parlament eine Entschließung, die einen detaillierten Vorschlag für die Umsetzung
der Europäischen Bürgerinitiative enthielt. Nach dem Inkrafttreten des Vertrags
von Lissabon war das Parlament aktiv an den Verhandlungen über die EBI-
Verordnung beteiligt. Das Parlament hat erfolgreich dazu beigetragen, die Europäische
Bürgerinitiative zu einem zugänglicheren und bürgerfreundlicheren Instrument der
partizipativen Demokratie zu machen. Es hat unter anderem erreicht, dass die
Mindestanzahl der Mitgliedstaaten, aus denen die Unterstützungsbekundungen
kommen müssen, auf ein Viertel aller Mitgliedstaaten gesenkt wurde, es hat darauf
bestanden, dass die Zulässigkeitsprüfung vor der Registrierung erfolgen muss, und
es hat sich dafür eingesetzt, dass allen EU-Bürgern und Einwohnern, unabhängig von
ihrer Staatsangehörigkeit, durch die Bestimmungen das Recht eingeräumt wird, eine
EBI zu unterzeichnen.
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Das Parlament hat eine Reihe von politischen Forderungen zur Vereinfachung und
Straffung der Verfahren für die Durchführung einer Europäischen Bürgerinitiative
sowie zur Verbesserung ihrer Wirksamkeit vorgebracht. Am 28. Oktober 2015
verabschiedete das Parlament eine Entschließung zur Überprüfung der Europäischen
Bürgerinitiative, in der es unter anderem eine Überarbeitung der Verordnung verlangte,
um die Anforderungen an die Erhebung personenbezogener Daten zu vereinfachen
und finanzielle Hilfen für die Organisation von Europäischen Bürgerinitiativen
bereitzustellen. Im Jahr 2017 brachte der Ausschuss für konstitutionelle Fragen einen
legislativen Initiativbericht auf den Weg, der genau auf eine solche grundlegende
Überarbeitung der EBI-Verordnung abzielte. Auf der Grundlage der Forderungen des
Parlaments und einer öffentlichen Konsultation legte die Kommission im September
2017 ihren Vorschlag für eine neue EBI-Verordnung vor. Am 20. Juni 2018 nahm
der Ausschuss für konstitutionelle Fragen seinen Bericht über den Vorschlag der
Kommission an, woraufhin im Plenum am 5. Juli 2018 darüber abgestimmt wurde,
interinstitutionelle Verhandlungen über die neue EBI-Verordnung aufzunehmen.
Am 12. Dezember 2018 erzielten Parlament und Rat eine politische Einigung. Im
Anschluss an die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März und
die Billigung durch den Rat vom 9. April wurde am 17. April 2019 der endgültige
Rechtsakt unterzeichnet und am 17. Mai 2019 im Amtsblatt veröffentlicht. Mit der seit
dem 1. Januar 2020 geltenden neuen Verordnung (EU) 2019/788 über die Europäische
Bürgerinitiative wurde die Verordnung (EU) Nr. 211/2011 aufgehoben.
Die neue EBI-Verordnung macht die EBI leichter zugänglich, weniger bürokratisch
und einfacher für Organisatoren und Unterstützer und stärkt gleichzeitig ihre
Weiterverfolgung.
Am 15. Juli 2020 nahmen Parlament und Rat zeitweilige Maßnahmen an, die
sich mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die EBI befassen. Die
neuen Bestimmungen ermöglichen eine Verlängerung des für die Sammlung von
Unterstützungsbekundungen durch die von der Pandemie betroffenen Bürgerinitiativen
vorgesehenen Zeitraums.
Am 3. Juni 2021 nahm die Kommission einen Durchführungsbeschluss an,
um den Zeitraum für die Sammlung von Unterstützungsbekundungen für
Europäische Bürgerinitiativen zu verlängern. Die Frist für die Sammlung von
Unterstützungsbekundungen wurde bis zum 31. Dezember 2022 verlängert.
Am 13. Juni 2023 nahm das Parlament eine Entschließung zur Durchführung der
Verordnungen über die Europäische Bürgerinitiative an.

Alessandro Davoli
10/2023
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4.2. RAUM DER FREIHEIT, DER
SICHERHEIT UND DES RECHTS
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4.2.1. RAUM DER FREIHEIT, DER SICHERHEIT
UND DES RECHTS: ALLGEMEINE ASPEKTE

In den Verträgen wird der Verwirklichung eines Raums der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts große Bedeutung beigemessen. Im Jahr 2009 wurden
mehrere wichtige Neuerungen eingeführt: ein wirksameres und demokratischeres
Beschlussverfahren, das an die Stelle der bisherigen Säulenstruktur tritt, erweiterte
Befugnisse für den Gerichtshof der Europäischen Union und eine neue Rolle für die
nationalen Parlamente. Die Grundrechte werden durch die rechtsverbindliche Charta
der Grundrechte der Europäischen Union gestärkt.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 3 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV). In diesem Artikel,
der die zentralen Ziele der EU aufzeigt, erlangt die Errichtung eines Raums der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR) eine höhere Priorität, als es in dem
vorangegangenen Vertrag von Nizza der Fall war, da dieses Ziel nunmehr noch vor der
Verwirklichung des Binnenmarkts steht.
Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) – Artikel 67
bis 89 – ist dem RFSR gewidmet. Über die allgemeinen Bestimmungen hinaus enthält
dieser Titel ein spezielles Kapitel zu jedem der nachstehend aufgeführten Bereiche:
— Politik im Bereich Grenzkontrollen, Asyl und Einwanderung,

— justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen,

— justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen,

— polizeiliche Zusammenarbeit[1].

Dänemark beteiligt sich nicht an der Annahme der Maßnahmen gemäß Titel V AEUV
durch den Rat (mit dem Protokoll Nr. 22 wird Dänemark von der Beteiligung an
diesem Politikbereich ausgenommen – „Opt-out“). Dennoch setzt es den Schengen-
Besitzstand seit 2001 auf zwischenstaatlicher Basis um. In Bezug auf die justizielle
Zusammenarbeit in Zivilsachen und die Vorschriften, mit denen geregelt wird, welche
Gerichte für Rechtsstreitigkeiten in Zivil- und Handelssachen zwischen Personen,
die in unterschiedlichen Mitgliedstaaten leben, zuständig sind (Brüssel-I-Verordnung),
schlossen das Königreich Dänemark und die EU am 19. Oktober 2005 ein Abkommen
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. Gemäß Artikel 3 Absatz 2 des
Abkommens muss Dänemark der Kommission bei jeder Annahme von Änderungen
mitteilen, ob es diese Änderungen umsetzen wird. Irland beteiligt sich ausschließlich
nach einem Beschluss über die Beteiligung an der Annahme und Anwendung
spezifischer Maßnahmen (Protokoll Nr. 21 – „Opt-in“).
Über diese Bestimmungen hinaus soll auch auf weitere Artikel verwiesen werden, die
untrennbar mit der Errichtung eines RFSR verbunden sind. Dies gilt insbesondere
für Artikel 6 EUV über die Charta der Grundrechte und die Europäische Konvention

[1]Siehe die Kurzdarstellungen 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6 und 4.2.7.
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zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten[2], Artikel 8 AEUV über
die Bekämpfung von Ungleichheiten, Artikel 15 Absatz 3 AEUV über das Recht
auf Zugang zu Dokumenten der Organe, Artikel 16 AEUV über den Schutz
personenbezogener Daten[3] und Artikel 18 bis 25 AEUV über die Nichtdiskriminierung
und die Unionsbürgerschaft[4]. Mit dem AEUV wurden aber auch eine Reihe von
„Bremsklauseln“ für Fälle, in denen ein Mitgliedstaat der Auffassung ist, dass
ein Entwurf eines Rechtsakts grundlegende Aspekte seiner Strafrechtsordnung
berühren würde (Artikel 82 Absatz 3 AEUV), sowie gemeinsame Mindestvorschriften
zur Festlegung von Straftaten und Strafen für besonders schwere Straftaten mit
grenzüberschreitender Dimension (Artikel 83 Absatz 3 AEUV) eingeführt. Dies
funktioniert in der Praxis wie folgt: Dem Europäischen Rat wird ein Entwurf einer
Richtlinie vorgelegt, und das ordentliche Gesetzgebungsverfahren wird ausgesetzt.
Wird ein Konsens erzielt, so verweist der Europäische Rat den Entwurf innerhalb
von vier Monaten zurück an den Rat, der die Aussetzung des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens beendet.

ZIELE

Die dem RFSR zugewiesenen Ziele sind in Artikel 67 AEUV festgelegt:
— „Die Union bildet einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem

die Grundrechte und die verschiedenen Rechtsordnungen und -traditionen der
Mitgliedstaaten geachtet werden.

— Sie stellt sicher, dass Personen an den Binnengrenzen nicht kontrolliert werden,
und entwickelt eine gemeinsame Politik in den Bereichen Asyl, Einwanderung und
Kontrollen an den Außengrenzen, die sich auf die Solidarität der Mitgliedstaaten
gründet und gegenüber Drittstaatsangehörigen angemessen ist. Für die Zwecke
dieses Titels werden Staatenlose den Drittstaatsangehörigen gleichgestellt.

— Die Union wirkt darauf hin, durch Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von
Kriminalität sowie von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, zur Koordinierung
und Zusammenarbeit von Polizeibehörden und Organen der Strafrechtspflege und
den anderen zuständigen Behörden sowie durch die gegenseitige Anerkennung
strafrechtlicher Entscheidungen und erforderlichenfalls durch die Angleichung der
strafrechtlichen Rechtsvorschriften ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

— Die Union erleichtert den Zugang zum Recht, insbesondere durch den
Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher und außergerichtlicher
Entscheidungen in Zivilsachen.“

ERGEBNISSE

A. Die wichtigsten Neuerungen des Vertrags von Lissabon
1. Ein effizienteres und demokratischeres Beschlussfassungsverfahren
Mit dem Vertrag von Lissabon entfällt die dritte Säule, die auf zwischenstaatlicher
Zusammenarbeit basierte, wodurch im RFSR nun generell die Gemeinschaftsmethode
zur Anwendung kommt. Die Annahme von Rechtsvorschriften erfolgt nun grundsätzlich
gemäß dem in Artikel 294 AEUV erläuterten ordentlichen Gesetzgebungsverfahren.

[2]Siehe die Kurzdarstellung 4.1.2.
[3]Siehe die Kurzdarstellung 4.2.8.
[4]Siehe die Kurzdarstellung 4.1.1.
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Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit, während die Beschlussfassung des
Europäischen Parlaments als Legislativorgan nach dem Mitentscheidungsverfahren
erfolgt.
2. Neue Rolle der nationalen Parlamente
In Artikel 12 EUV und in den Protokollen Nr. 1 und Nr. 2 wird die Rolle der nationalen
Parlamente in der EU erläutert. Die nationalen Parlamente verfügen nunmehr über
einen Zeitraum von acht Wochen, um jeden Entwurf eines Gesetzgebungsakts unter
dem Aspekt des Subsidiaritätsprinzips zu prüfen, bevor zu diesem Entwurf auf
Unionsebene ein Beschluss gefasst werden kann. Im Bereich des RFSR ist der
Entwurf erneut zu überprüfen, sofern dies von einem Viertel der nationalen Parlamente
gefordert wird (Artikel 7 Absatz 2 des Protokolls Nr. 2).
Der Gerichtshof der Europäischen Union kann wegen Verstoßes eines
Gesetzgebungsakts gegen das Subsidiaritätsprinzip mit einer Nichtigkeitsklage befasst
werden.
Die nationalen Parlamente werden an der Bewertung der Tätigkeit von Eurojust und
Europol beteiligt (Artikel 85 und 88 AEUV).
3. Zusätzliche Rechte des Gerichtshofs der Europäischen Union[5]

Der Gerichtshof kann nunmehr ohne Einschränkungen angerufen werden, um im Wege
der Vorabentscheidung über den gesamten Bereich des RFSR zu entscheiden. Nach
Ablauf eines Übergangszeitraums von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von
Lissabon (d. h. seit dem 1. Dezember 2014) kann auch Klage über die Rechtsakte
geführt werden, die im Rahmen des vorangegangenen Vertrags im Bereich der
polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen angenommen wurden.
Das gleiche Verfahren gilt für Vertragsverletzungsklagen (Protokoll Nr. 36).
4. Stärkung der Rolle der Kommission
Eine bedeutende Neuerung besteht in der Möglichkeit der Kommission, gegen
Mitgliedstaaten Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichteinhaltung der Vorschriften
im Bereich des RFSR einzuleiten, was ihr eine neue Befugnis verschafft, die
ordnungsgemäße Anwendung der Rechtsakte zu überprüfen.
5. Mögliche Beteiligung der Mitgliedstaaten an der Bewertung der Umsetzung der
politischen Maßnahmen im Bereich des RFSR
In Artikel 70 AEUV ist festgelegt, dass der Rat auf Vorschlag der Kommission
Maßnahmen erlassen kann, auf deren Grundlage die Mitgliedstaaten in
Zusammenarbeit mit der Kommission eine objektive und unparteiische Bewertung
der von den Behörden der Mitgliedstaaten durchgeführten Umsetzung der Politik im
Bereich des RFSR vornehmen.
B. Die programmatische Rolle des Europäischen Rates
Ein Aspekt neben der Weiterentwicklung der Verträge ist vor allem die Rolle, die der
Europäische Rat hinsichtlich der Entwicklungen und Fortschritte in den verschiedenen
Bereichen des RFSR gespielt hat.
Während der Tagung des Europäischen Rates in Tampere im Oktober 1999 fand eine
Sondersitzung statt, in deren Rahmen erörtert wurde, wie ein Raum der Freiheit, der

[5]Siehe die Kurzdarstellung 1.3.10.
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Sicherheit und des Rechts unter umfassender Nutzung der Möglichkeiten des Vertrags
von Amsterdam errichtet werden könnte.
Im November 2004 verabschiedete der Europäische Rat ein neues Fünfjahres-
Aktionsprogramm, das Haager Programm.
Am 10. und 11. Dezember 2009 verabschiedete der Europäische Rat das
Stockholmer Programm. In diesem für den Zeitraum von 2010 bis 2014 konzipierten
Mehrjahresprogramm wurden die Interessen und Bedürfnisse der Bürger sowie
anderer Personen, für die die EU Verantwortung trägt, in den Mittelpunkt gerückt.
Im Vertrag von Lissabon wird die maßgebliche Rolle des Europäischen Rates
anerkannt und festgeschrieben: „Der Europäische Rat legt die strategischen Leitlinien
für die gesetzgeberische und operative Programmplanung im Raum der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts fest“ (Artikel 68 AEUV). Im Juni 2014 legte der
Europäische Rat diese Leitlinien für die kommenden Jahre fest. Sie stehen im Einklang
mit den Prioritäten der strategischen Agenda für die EU, die ebenfalls im Juni 2014
verabschiedet wurde.
C. Einrichtung spezieller Agenturen für die Verwaltung des RFSR
Es wurden mehrere Agenturen eingerichtet, die zur Verwaltung der politischen
Maßnahmen in mehreren für den RFSR bedeutenden Bereichen beitragen sollen:
Europol im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit, die Agentur der Europäischen
Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (CEPOL),
Eurojust im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, die Agentur der
Europäischen Union für Grundrechte (FRA) im Bereich des Schutzes der Grundrechte
und der Bekämpfung von Diskriminierung, die Europäische Beobachtungsstelle für
Drogen und Drogensucht (EMCDDA), die Europäische Agentur für die Grenz-
und Küstenwache (Frontex) im Bereich der Koordinierung der Kontrolle an den
Außengrenzen, die Asylagentur der Europäischen Union (EUAA), die Europäische
Staatsanwaltschaft[6] (EUStA) und die Agentur der EU für das Betriebsmanagement
von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA).

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament verfügt über mehrere Instrumente und eine Reihe von Befugnissen, um
seiner Rolle in vollem Umfang gerecht zu werden:
— Befugnis im gesetzgebenden Bereich, in dem das Europäische Parlament seit

dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Jahr 2009 als Legislativorgan
im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens auftritt. Dies ist die
allgemeine Regel. Allerdings gibt es eine Reihe von Ausnahmen. Dazu gehören
Maßnahmen zur Gewährleistung der „Verwaltungszusammenarbeit zwischen den
zuständigen Dienststellen der Mitgliedstaaten“ (Artikel 74 AEUV), die nach wie
vor Gegenstand eines „besonderen Gesetzgebungsverfahrens“ sind, wobei der
Rat auf Vorschlag der Kommission oder eines Viertels der Mitgliedstaaten und
nach Anhörung des Parlaments tätig wird. Darüber hinaus gilt ein besonderes
Gesetzgebungsverfahren (im Rat einstimmig nach Anhörung des Parlaments)
für Maßnahmen zur Festlegung der Bedingungen und Beschränkungen für die
polizeiliche Zusammenarbeit (Artikel 89 AEUV) oder der Bestimmungen zu
Pässen, Personalausweisen und Aufenthaltstiteln (Artikel 77 Absatz 3 AEUV);

[6]Siehe die Kurzdarstellung 4.2.6.
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— haushaltspolitische Befugnis, in deren Rahmen das Europäische Parlament den
Haushalt der EU für Programme im Bereich des Raums der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts gemeinsam mit dem Rat festlegt;

— Kontrolle der Tätigkeiten der in diesem Politikbereich tätigen EU-Agenturen,
beispielsweise durch Entsendung von Delegationen in die Mitgliedstaaten oder
an die EU-Außengrenzen, um sich mit den Problemen vertraut zu machen und
vor allem die Modalitäten der Umsetzung von Rechtsvorschriften der EU zu
überprüfen;

— Befugnis zur Befassung des Gerichtshofs im Rahmen einer Nichtigkeitsklage,
wobei das Europäische Parlament diese Befugnis insbesondere ausübte, um die
Nichtigerklärung bestimmter Bestimmungen von Rechtsakten zu beantragen;

— politisches Initiativrecht durch die Annahme sogenannter Initiativberichte und
Entschließungen zu Themen, deren Behandlung vom Parlament ausgewählt
werden.

Die Hauptprioritäten, die im Verlauf der letzten Jahre immer wieder vom Parlament
hervorgehoben wurden, können wie folgt zusammengefasst werden:
— Anerkennung und Berücksichtigung der zunehmenden Bedeutung des RFSR im

Rahmen der Entwicklung der EU;

— Abschaffung der dritten Säule und Einbeziehung der polizeilichen und der
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen in die Verfahren und das geltende EU-
Recht, um dem Europäischen Parlament die Ausübung seiner demokratischen
Rolle im Gesetzgebungsverfahren in vollem Umfang zu ermöglichen;

— Abschaffung der Einstimmigkeitsregel im Rat zur Vereinfachung der
Beschlussfassung;

— Wahrung eines angemessenen Gleichgewichts zwischen dem Schutz der
Grundrechte der Bürger und Einwohner und den Erfordernissen im
Zusammenhang mit der Sicherheit und der Terrorismusbekämpfung und
Sicherstellung, dass dieses Gleichgewicht in der Gesetzgebung und in ihrer
Umsetzung Niederschlag findet;

— Stärkung des Schutzes und der Förderung der Grundrechte, vor allem durch
die Annahme der rechtsverbindlichen Charta der Grundrechte der Europäischen
Union und durch die Errichtung einer Agentur für Grundrechte sowie durch die
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum Einsatz von Pegasus und
ähnlicher Überwachungs- und Spähsoftware, der beurteilte, wie sich der Einsatz
von Überwachungs- und Spähsoftware gegen Unionsbürger auf demokratische
Prozesse und die individuellen Rechte der Bürger in der EU ausgewirkt hat.

Diese Kurzdarstellung wurde von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments erstellt.

Udo Bux / Mariusz Maciejewski
11/2023
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4.2.2. ASYLPOLITIK

Durch die Asylpolitik der EU soll jedem Drittstaatsangehörigen, der in einem
der Mitgliedstaaten internationalen Schutz benötigt, ein angemessener Status
gewährt und die Einhaltung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung sichergestellt
werden[1]. Zu diesem Zweck bemüht sich die EU um die Ausarbeitung eines
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 67 Absatz 2, Artikel 78 und Artikel 80 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV);

— Artikel 18 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union.

ZIELE

Die EU strebt die Entwicklung einer gemeinsamen Politik in den Bereichen
Asyl, subsidiärer Schutz und vorübergehender Schutz, mit der jedem
Drittstaatsangehörigen, der internationalen Schutz benötigt, ein angemessener
Status gewährt wird, sowie die Sicherstellung der Einhaltung des Grundsatzes der
Nichtzurückweisung an. Diese Politik muss mit dem Genfer Abkommen vom 28. Juli
1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und dem dazugehörigen Protokoll vom
31. Januar 1967 im Einklang stehen. Weder im AEUV noch in der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union werden die Begriffe „Asyl“ und „Flüchtling“
definiert, aber beide verweisen ausdrücklich auf das Genfer Abkommen und sein
Protokoll.

ERGEBNISSE

A. Beitrag der Verträge von Amsterdam und Nizza
Nach dem Vertrag von Maastricht aus dem Jahr 1993 wurde die vorherige
zwischenstaatliche Zusammenarbeit in Asylfragen in den institutionellen Rahmen der
EU aufgenommen. Als Hauptakteur sollte der Rat die Kommission in seine Arbeit
einbeziehen und das Parlament über seine Asylinitiativen unterrichten. Der Gerichtshof
der Europäischen Union (EuGH) war in Asylfragen nicht zuständig.
Durch den Vertrag von Amsterdam aus dem Jahr 1999 wurden den Organen der EU
neue Befugnisse übertragen, sodass diese nach einem bestimmten institutionellen
Mechanismus Rechtsvorschriften im Bereich Asyl ausarbeiten können. Es gab
eine fünfjährige Übergangszeit mit einem geteilten Initiativrecht der Kommission
und der Mitgliedstaaten und einem einstimmigen Beschluss im Rat nach einer
Konsultation des Parlaments; dem EuGH wurde die Zuständigkeit in bestimmten
Fällen übertragen. Außerdem könnte der Rat gemäß dem Vertrag von Amsterdam –
nach Abschluss dieser ersten fünfjährigen Phase – beschließen, dass das normale

[1]Ein zentraler Grundpfeiler der internationalen Flüchtlings- und Menschenrechtsgesetzgebung, wonach
es den Staaten untersagt ist, Personen in ein Land zurückzuschicken, in dem die reale Gefahr besteht,
dass sie Verfolgung, Folter, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder einer anderen
Menschenrechtsverletzung ausgesetzt sind.
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Mitentscheidungsverfahren Anwendung findet, d. h., dass der Rat seine Beschlüsse
nunmehr mit qualifizierter Mehrheit fasst. Der Rat hat Ende 2004 einen entsprechenden
Beschluss gefasst, und seit 2005 wird das Mitentscheidungsverfahren (nunmehr als
ordentliches Gesetzgebungsverfahren bekannt) angewandt.
Mit der Annahme des Programms von Tampere im Oktober 1999 beschloss der
Europäische Rat, dass die Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems
in zwei Phasen erfolgen soll: Die Annahme gemeinsamer Mindestnormen auf kurze
Sicht sollte zu einem gemeinsamen Verfahren und einem einheitlichen Status für
diejenigen führen, denen auf längere Sicht in der gesamten EU Asyl gewährt wird.
Dies führte zur „ersten Phase“ des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS)
von 1999-2004, in der die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats,
der für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist, festgelegt wurden (anstelle
des internationalen/zwischenstaatlichen Dubliner Übereinkommens von 1990), wozu
auch das europäische System zur Erfassung der Fingerabdrücke von Asylbewerbern
(Datenbank „Eurodac“) für die Speicherung und den Abgleich von Fingerabdruckdaten
gehört. Es wurden auch gemeinsame Mindeststandards festgelegt, an die sich die
Mitgliedstaaten in Bezug auf die Aufnahme von Asylsuchenden halten müssen,
sowie Qualifikationskriterien für die Gewährung von internationalem Schutz und die
Art des gewährten Schutzes und Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung
der Flüchtlingseigenschaft. Durch weitere Rechtsvorschriften wurde die Gewährung
vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms geregelt.
Im November 2004 wurde im Haager Programm gefordert, dass die Instrumente und
Maßnahmen der zweiten Phase bis Ende 2010 verabschiedet werden, wobei das
Bestreben der EU hervorgehoben wurde, über Mindeststandards hinauszugehen und
ein einheitliches Asylverfahren zu entwickeln, das gemeinsame Garantien und einen
einheitlichen Status für die Schutzberechtigten umfasst. Im Europäischen Pakt zu
Einwanderung und Asyl von 2008 wurde diese Frist auf 2012 verschoben.
B. Vertrag von Lissabon
Der Vertrag von Lissabon, der im Dezember 2009 in Kraft trat, änderte die
Situation, indem er die Asylmaßnahmen von der Festlegung von Mindeststandards
in ein gemeinsames System mit einheitlichem Status und einheitlichen Verfahren
umwandelte.
Dieses gemeinsame System muss dabei folgende Aspekte umfassen:
— einen einheitlichen Asylstatus,

— einen einheitlichen subsidiären Schutzstatus,

— eine gemeinsame Regelung für den vorübergehenden Schutz,

— gemeinsame Verfahren für die Gewährung und den Entzug des Asylstatus bzw.
des subsidiären Schutzstatus,

— Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung
eines Asylantrags zuständig ist,

— Normen für die Aufnahmebedingungen,

— die Partnerschaft und Zusammenarbeit mit Drittländern.

Seit der Verabschiedung des Vertrags von Lissabon gilt nach Artikel 80 AEUV
auch ausdrücklich der Grundsatz der Solidarität und der gerechten Aufteilung der
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Verantwortlichkeiten unter den Mitgliedstaaten, einschließlich etwaiger finanzieller
Belastungen. Die asylpolitischen Maßnahmen der EU sollten erforderlichenfalls
geeignete Maßnahmen umfassen, mit denen gewährleistet wird, dass dieser
Grundsatz eingehalten wird. Der Vertrag hat auch das Beschlussfassungsverfahren
in Asylfragen erheblich verändert, indem das Mitentscheidungsverfahren zum
Standardverfahren erklärt wurde. Hinzu kam, dass die gerichtliche Kontrolle durch den
EuGH erheblich verbessert wurde. Von nun an dürfen alle Gerichte eines Mitgliedstaats
ein Vorabentscheidungsverfahren anstreben und nicht mehr nur, wie dies früher der
Fall war, die letztinstanzlichen nationalen Gerichte. Dies hat es dem EuGH ermöglicht,
eine umfassendere Rechtsprechung im Asylbereich zu entwickeln.
Das Stockholmer Programm, das der Europäische Rat am 10. Dezember 2009 für
den Zeitraum 2010-2014 angenommen hat, bekräftigte das Ziel, einen europäischen
Raum des Schutzes und der Solidarität zu schaffen, der auf einem gemeinsamen
Asylverfahren und einem einheitlichen Status für Personen, denen internationaler
Schutz gewährt wird, beruht. Darüber hinaus wurden die Notwendigkeit, den besonders
belasteten Mitgliedstaaten wirkliche Solidarität entgegenzubringen, und die wichtige
Rolle des neuen Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO, aktuell die
Asylagentur der Europäischen Union (EUAA)) betont.
Obwohl die Kommission ihre Vorschläge für die zweite Phase des GEAS
bereits 2008-2009 vorgelegt hatte, kamen die Verhandlungen nur langsam voran.
Dementsprechend wurde die „zweite Phase“ des GEAS nach dem Inkrafttreten des
Vertrags von Lissabon verabschiedet, wobei der Schwerpunkt von Mindeststandards
auf ein gemeinsames Asylverfahren auf der Grundlage eines einheitlichen
Schutzstatus verlagert wurde.
C. Die wichtigsten bestehenden Rechtsinstrumente und laufenden
Reformbemühungen
Die Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für
die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von
Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der
Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme
verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (Richtlinie über vorübergehenden Schutz)
wurde als Rahmen für die Steuerung eines unerwarteten Massenzustroms von
Vertriebenen und einen unmittelbaren Schutz entwickelt. Die Ziele der Richtlinie
bestehen darin, die politischen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten hinsichtlich
der Aufnahme und Behandlung von Vertriebenen bei einem Massenzustrom zu
verringern und die Solidarität unter den Mitgliedstaaten zu fördern. Sie wurde erstmals
durch den Rat als Reaktion auf die beispiellose russische Invasion der Ukraine am
24. Februar 2022 ausgelöst, um den Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine
flohen, schnell und effektiv zu helfen.
Mit Ausnahme der Neufassung der Anerkennungsrichtlinie‚ die im Januar 2012
in Kraft trat, traten die anderen neu gefassten Rechtsakte erst im Juli 2013
in Kraft (die Eurodac-Verordnung, die Dublin-III-Verordnung, die Richtlinie über
die Aufnahmebedingungen und die Asylverfahrensrichtlinie), sodass die verzögerte
Umsetzung Mitte Juli 2015 mit dem Höhepunkt der Migrationskrise zusammenfiel.
Im Juni 2014 erarbeitete der Europäische Rat auf der Grundlage der Mitteilung der
Kommission vom März 2014 die strategischen Leitlinien für die gesetzgeberische und
operative Programmplanung im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
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(Artikel 68 AEUV) für die kommenden Jahre und stützte sich dabei auf die im Rahmen
des Stockholmer Programms erzielten Fortschritte. In diesen Leitlinien wird betont,
dass die vollständige Umsetzung und wirksame Anwendung des GEAS absolute
Priorität genießen.
Angesichts des seit 2014 herrschenden Migrationsdrucks veröffentlichte die
Kommission im Mai 2015 die Europäische Migrationsagenda (4.2.3), in der mehrere
Maßnahmen vorgeschlagen wurden, um diesem Druck zu begegnen, darunter der
Hotspot-Ansatz, der gemeinsam vom EASO (aktuell die EUAA), der Europäischen
Agentur für die Grenz- und Küstenwache (ehemals Frontex) und der Agentur der
Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung
(Europol) umgesetzt wurde und bei dem man vor Ort mit den Mitgliedstaaten
an den Außengrenzen zusammenarbeitet, um ankommende Migranten rasch zu
identifizieren, zu registrieren und ihre Fingerabdrücke zu erfassen. Der Hotspot-Ansatz
soll auch zur Umsetzung der Regelung zur vorübergehenden und ausnahmsweisen
Umsiedlung von insgesamt 160 000 Personen beitragen, die internationalen Schutz
benötigen. Die Regelung wurde von der Kommission zur Unterstützung Italiens
und Griechenlands vorgeschlagen und vom Rat am 14. und 22. September 2015
nach Anhörung des Parlaments angenommen. Der Ratsbeschluss wurde später im
EuGH-Urteil vom 6. September 2017 aufrechterhalten. Die Umsiedlung ist als ein
Mechanismus zur praktischen Umsetzung des in Artikel 80 AEUV niedergelegten
Grundsatzes der Solidarität und der gerechten Aufteilung der Verantwortung gedacht.
Die Umsiedlungsquoten waren jedoch geringer als erwartet, und die Umsiedlungen
wurden nur langsam umgesetzt.
In der Europäischen Migrationsagenda sind weitere Schritte für eine Reform des
GEAS festgelegt, die im Mai und Juli 2016 in zwei Paketen von Legislativvorschlägen
vorgelegt und während der gesamten Legislaturperiode, die im Mai 2019 zu Ende
ging, vom Parlament und dem Rat erörtert wurden. Während der Legislaturperiode
2014-2019 wurden jedoch keine Rechtsakte angenommen, da die Akten im Rat
blockiert sind oder bestimmte Akten in Wartestellung verbleiben, weil damit verknüpfte
Unterlagen blockiert sind.
Am 23. September 2020 veröffentlichte die Kommission das Neue Migrations- und
Asylpaket in dem Versuch, der festgefahrenen Reform des GEAS neues Leben
einzuhauchen. Mit dem Paket wird ein neues Gleichgewicht zwischen Verantwortung
und Solidarität angestrebt. Die Kommission schlägt vor, das Asylverfahren in das
Migrationsmanagement zu integrieren und mit einem Screening vor der Einreise und
der Rückführung zu verbinden.
Der erste Reformvorschlag, der angenommen wurde, betraf die Einrichtung der
Asylagentur der Europäischen Union (EUAA), welche das EASO ersetzte. Die EUAA
wurde durch die Verordnung (EU) 2021/2303 errichtet, welche am 30. Dezember 2021
im Amtsblatt veröffentlicht wurde.
Im September 2022 unterzeichneten das Parlament und fünf turnusmäßig wechselnde
Ratsvorsitze einen gemeinsamen Fahrplan für die Organisation und Koordinierung
sowie den zeitlichen Ablauf der Verhandlungen zwischen den Mitgesetzgebern über
das GEAS und das neue Europäische Migrations- und Asylpaket. Sie verpflichteten
sich zur Zusammenarbeit, um die Reform der Migrations- und Asylvorschriften der EU
vor der Wahl zum Europäischen Parlament 2024 anzunehmen.
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Ende 2022 wurde eine politische Einigung über die Reform der Neufassung
der Richtlinie über die Aufnahmebedingungen, über den Vorschlag eines EU-
Neuansiedlungsrahmens und über den Vorschlag einer Anerkennungsverordnung
erreicht.
Die Trilogsitzungen zwischen dem Parlament, dem Rat und der Kommission
zu den folgenden Akten dauern noch an: der Eurodac-Verordnung, der
Asylverfahrensverordnung, der Screening-Verordnung, der Verordnung über Asyl- und
Migrationsmanagement und der Verordnung für Krisensituationen und Situationen
höherer Gewalt.
In ihrer Empfehlung zu legalen Schutzwegen in die EU empfahl die Kommission den
Mitgliedstaaten, ihre nicht erfüllten Neuansiedlungszusagen zu erfüllen, und ersuchte
sie, andere Wege für die Aufnahme aus humanitären Gründen einzuführen oder
zu nutzen, wie die Familienzusammenführung und Patenschaftsprogramme sowie
ergänzende Aufnahmemöglichkeiten in Verbindung mit Bildung oder Beschäftigung.
D. Die externe Dimension
Der von der Kommission im Jahr 2011 angenommene Gesamtansatz für Migration
und Mobilität bildet den übergreifenden Rahmen der EU-Außenmigrations- und
Asylpolitik. In dem Rahmen ist festgelegt, wie die EU ihre politischen Dialoge und die
Zusammenarbeit mit Drittländern auf der Grundlage klar definierter Prioritäten führt.
Er ist eingebettet in das gesamte außenpolitische Handeln der EU, einschließlich
der Entwicklungszusammenarbeit. Seine Hauptziele sind eine bessere Organisation
der legalen Migration, die Verhütung und Bekämpfung der irregulären Migration, die
Maximierung der entwicklungspolitischen Auswirkungen von Migration und Mobilität
und die Förderung des internationalen Schutzes.
Der Europäische Rat und die Türkei haben sich im März 2016 darauf geeinigt, den
Zustrom irregulärer Migranten über die Türkei nach Europa zu verringern. Nach
der Erklärung EU-Türkei sollten alle neuen irregulären Migranten und Asylbewerber,
die aus der Türkei auf die griechischen Inseln gelangen und deren Asylanträge für
unzulässig erklärt wurden, in die Türkei zurückgeschickt werden. Des Weiteren sollte
für jeden Syrer, der in die Türkei zurückgekehrt ist, ein anderer Syrer in die EU
umgesiedelt werden, und zwar im Gegenzug für eine weitere Visaliberalisierung für
türkische Staatsbürger und die Zahlung von 6 Mrd. EUR im Rahmen der Fazilität für
Flüchtlinge in der Türkei bis Ende 2018. Laut dem Fortschrittsbericht der Kommission
über die Umsetzung der Europäischen Migrationsagenda vom 16. Oktober 2019
spielt die Erklärung weiterhin eine Schlüsselrolle bei der wirksamen Bewältigung der
Migrationsherausforderung im östlichen Mittelmeerraum. Im Oktober 2021 forderte
der Europäische Rat die Türkei auf, die vollständige und nichtdiskriminierende
Umsetzung der Erklärung EU-Türkei von 2016, auch gegenüber der Republik Zypern,
zu gewährleisten. Dieser hochrangige Dialog zwischen der EU und der Türkei zum
Thema Migration fand am 23. November 2023 statt.
Eine der wichtigsten Initiativen, die im Neuen Migrations- und Asylpaket vorgestellt
wurden, war die Förderung von maßgeschneiderten und für alle Beteiligten
vorteilhaften Partnerschaften mit Drittländern im Bereich der Migration. Im Juli 2023
unterzeichnete die Kommission eine Absichtserklärung mit Tunesien.
Auf globaler Ebene verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen
im September 2016 einstimmig die New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und
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Migranten, eine bahnbrechende politische Erklärung, die darauf abzielt, die Reaktion
der internationalen Gemeinschaft auf große Flüchtlings- und Migrantenbewegungen
sowie auf langanhaltende Flüchtlingssituationen zu verbessern. In der Folge wurden
2018 zwei globale Pakte für Flüchtlinge und andere Migranten geschlossen. Die
New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten enthält einen umfassenden
Rahmenplan für Flüchtlingshilfemaßnahmen mit spezifischen Maßnahmen, um den
Druck auf die betroffenen Aufnahmeländer zu mindern, die Eigenständigkeit der
Flüchtlinge zu erhöhen, den Zugang zu Drittlandlösungen zu erweitern und die
Bedingungen in den Herkunftsländern zu verbessern, damit Flüchtlinge in Sicherheit
und Würde zurückkehren können. Auf der Grundlage dieser vier zentralen Ziele
bestätigte die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 17. Dezember 2018
den Globalen Pakt für Flüchtlinge.
E. Finanzierungsmöglichkeiten für die Asylpolitik
Das wichtigste Finanzierungsinstrument im EU-Haushalt im Asylbereich ist der Asyl-,
Migrations- und Integrationsfonds (AMIF). Die Mittelausstattung des AMIF wurde
im letzten langfristigen Haushalt der EU (2014-2020), der mit der Migrationskrise
zusammenfiel, von 3,31 Mrd. EUR auf 6,6 Mrd. EUR aufgestockt. Für den derzeitigen
langfristigen EU-Haushaltsplan für den Zeitraum von 2021-2027 wurden die Mittel aus
dem AMIF erneut auf 9,9 Mrd. EUR aufgestockt, um unter anderem ein effektives und
menschenwürdiges Migrations-, Asyl- und Integrationsmanagement zu erreichen, das
die finanzielle Unterstützung von Mitgliedstaaten im Rahmen von Neuansiedlungen
und Übernahmen auf Solidaritätsbasis einschließt. Andere EU-Förderinstrumente wie
der Europäische Sozialfonds (2.3.2), der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten
benachteiligten Personen (2.3.9) und der Europäische Fonds für regionale Entwicklung
(3.1.2) stellen auch Mittel bereit, vor allem zur Unterstützung der Integration von
Flüchtlingen und Migranten, wobei der Anteil der dafür zugewiesenen Mittel in den
Haushaltslinien nicht separat ausgewiesen wird und somit unklar ist.
Auch die anfängliche Zuweisung an das EASO (aktuell die EUAA) für den Zeitraum
von 2014-2020 wurde von 109 Mio. EUR auf 456 Mio. EUR erhöht. Um in Zukunft
eine umfassende operative Unterstützung der Asylverfahren leisten zu können, ist
im neuen mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum von 2021-2027 ein Etat von
1,22 Mrd. EUR vorgesehen.
Das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale
Zusammenarbeit – Europa in der Welt (NDICI/Europa in der Welt) wurde mit
der Verordnung (EU) 2021/947 eingeführt. Es vereint die meisten der externen
Finanzierungsinstrumente der EU, die im vorherigen Haushaltszeitraum (2014-2020)
als separate Instrumente existierten. Es beläuft sich auf 79,5 Mrd. EUR und umfasst ein
indikatives Ausgabenziel von 10% für Migration (ein flexibler anreizorientierter Ansatz
für Migration).

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament hat sich im Einklang mit den rechtlichen Verpflichtungen
der EU stets nachdrücklich für ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem eingesetzt.
Es hat auch gefordert, die irreguläre Migration zu verringern und schutzbedürftige
Gruppen zu schützen.
Am 7. September 2022 verpflichteten sich das Parlament und fünf turnusmäßig
wechselnde Ratsvorsitze zur Zusammenarbeit, um die im Jahr 2016 eingeleiteten
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Reformen der Migrations- und Asylvorschriften der EU vor der Wahl zum Europäischen
Parlament 2024 anzunehmen.
Das Europäische Parlament verfügt über das Instrument der Nichtigkeitsklage vor
dem EuGH. Dieses Instrument wurde in der Entscheidung des EuGH vom 6. Mai
2008 erfolgreich eingesetzt, um die Nichtigkeit der Bestimmungen bezüglich der
Modalitäten zur Annahme der in der Richtlinie 2005/85/EG des Rates vorgesehenen
gemeinsamen Liste der als sichere Herkunftsstaaten geltenden Drittstaaten und der
sicheren europäischen Drittländer zu erwirken.
Besuchen Sie die Homepage des Europäischen Parlaments zu: Reaktion der EU auf
die Herausforderungen im Bereich der Migration

Georgiana Sandu
10/2023
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4.2.3. EINWANDERUNGSPOLITIK

Eine vorausschauende und umfassende europäische Einwanderungspolitik, die
auf Solidarität beruht, ist eines der Hauptziele der Europäischen Union. Mit der
Einwanderungspolitik soll ein ausgewogenes Konzept für den Umgang mit legaler
und illegaler Einwanderung festgelegt werden.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 79 und 80 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZUSTÄNDIGKEITEN

Legale Einwanderung: Die EU hat die Befugnis, die Voraussetzungen für die Einreise
von Drittstaatsangehörigen in einen Mitgliedstaat und ihren legalen Aufenthalt in
diesem Mitgliedstaat, auch zu Zwecken der Familienzusammenführung, festzulegen.
Die Mitgliedstaaten haben weiterhin das Recht festzulegen, wie viele Menschen aus
Drittstaaten in ihr Hoheitsgebiet einreisen dürfen, um dort Arbeit zu suchen.
Integration: Die EU kann den Mitgliedstaaten Anreize bieten, Maßnahmen zur
Förderung der Integration von Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in der EU
aufhalten, zu ergreifen, und diese Maßnahmen unterstützen. Im EU-Recht ist jedoch
keine Harmonisierung der nationalen Gesetze und Vorschriften vorgesehen.
Vorgehen gegen die illegale Einwanderung: Die EU muss die illegale Einwanderung
unter Achtung der Grundrechte, vor allem durch eine wirksame Rückführungspolitik,
verhindern und verringern.
Rückübernahmeabkommen: Die EU kann mit Drittstaaten Übereinkünfte über eine
Rückübernahme von Drittstaatsangehörigen in ihr Ursprungs- oder Herkunftsland
schließen, die die Voraussetzungen für die Einreise in das Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats oder die Anwesenheit oder den Aufenthalt in diesem Gebiet nicht oder
nicht mehr erfüllen.

ZIELE

Festlegung eines ausgewogenen Migrationskonzepts: Ziel der EU ist ein
ausgewogenes Konzept für die Bewältigung der legalen Einwanderung und
das Vorgehen gegen illegale Einwanderung. Zu einer guten Steuerung der
Migrationsströme gehören eine faire Behandlung von Drittstaatsangehörigen, die sich
rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, ein verstärktes Vorgehen gegen illegale
Einwanderung, darunter auch gegen Menschenhandel und Schleuseraktivitäten, sowie
die Förderung einer engeren Zusammenarbeit mit Drittstaaten auf allen Gebieten.
Die EU verfolgt das Ziel der Schaffung eines einheitlichen Niveaus von Rechten und
Pflichten für legale Einwanderer, das mit dem der EU-Bürger vergleichbar ist.
Grundsatz der Solidarität: Gemäß dem Vertrag von Lissabon gilt im Bereich der
Einwanderungspolitik der Grundsatz der Solidarität und der gerechten Aufteilung der
Verantwortlichkeiten unter den Mitgliedstaaten, auch in finanzieller Hinsicht (Artikel 80
AEUV).
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ERFOLGE

A. Institutionelle Entwicklungen durch den Vertrag von Lissabon
Mit dem Vertrag von Lissabon, der im Dezember 2009 in Kraft trat (1.1.5),
wurden die Verfahren der Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit im Bereich der
legalen Einwanderung sowie eine neue Rechtsgrundlage für Integrationsmaßnahmen
eingeführt. Fortan gilt das ordentliche Gesetzgebungsverfahren für Maßnahmen
sowohl im Bereich der legalen als auch der illegalen Einwanderung, sodass das
Europäische Parlament jetzt mit dem Rat gleichberechtigter Mitgesetzgeber ist.
Vorläufige Maßnahmen im Falle eines plötzlichen Zustroms von Drittstaatsangehörigen
werden allerdings – nach Konsultation des Parlaments – allein vom Rat erlassen
(Artikel 78 Absatz 3 AEUV).
Gleichzeitig wurde im Vertrag von Lissabon auch klargestellt, dass sich die EU
die Befugnisse in diesem Bereich mit den Mitgliedstaaten teilt, insbesondere was
Entscheidungen über die Anzahl der Migranten betrifft, die in einen Mitgliedstaat
einreisen dürfen, um dort Arbeit zu suchen (Artikel 79 Absatz 5 AEUV). Der Gerichtshof
hat nun die uneingeschränkte Zuständigkeit für die Bereiche Einwanderung und Asyl.
B. Jüngste politische Entwicklungen
1. Gesamtansatz für Migration und Mobilität
In dem von der Kommission 2011 verabschiedeten Gesamtansatz für Migration
und Mobilität (GAMM) wird ein allgemeiner Rahmen für die migrationspolitischen
Beziehungen der EU zu Drittstaaten festgelegt. Dieser Ansatz stützt sich auf vier
Säulen: legale Einwanderung und Mobilität, illegale Migration und Menschenhandel,
internationaler Schutz und Asylpolitik sowie Maximierung der Auswirkungen von
Migration und Mobilität auf die Entwicklung. Die Menschenrechte der Migranten sind
ein Querschnittsaspekt dieses Ansatzes.
2. Strategische Leitlinien vom Juni 2014
Das Stockholmer Programm für den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts,
das im Dezember 2009 verabschiedet wurde, ist im Dezember 2014 ausgelaufen
(4.2.1). Im März 2014 veröffentlichte die Kommission eine neue Mitteilung mit dem
Titel „Ein offenes und sicheres Europa: Praktische Umsetzung“, in der sie ihre
Vorstellungen von der künftigen innenpolitischen Agenda darlegte. Der Europäische
Rat legte in seinen Schlussfolgerungen vom 26. und 27. Juni 2014 im Einklang mit
Artikel 68 AEUV die „strategischen Leitlinien für die gesetzgeberische und operative
Programmplanung im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ für den
Zeitraum 2014-2020 fest. Dabei handelt es sich nicht mehr um ein Programm, sondern
vielmehr um Leitlinien, die auf die Umsetzung, Durchführung und Konsolidierung
der bestehenden Rechtsinstrumente und Maßnahmen ausgerichtet sind. In den
Leitlinien wird hervorgehoben, dass in der Migrationspolitik ein ganzheitlicher Ansatz
gefordert ist, der darauf ausgerichtet ist, die legale Einwanderung zu optimieren,
Bedürftigen Schutz zu gewähren, gegen illegale Einwanderung vorzugehen und für
einen wirksamen Grenzschutz zu sorgen. Die Annahme neuer strategischer Leitlinien
steht noch aus.
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3. Europäische Migrationsagenda
Die Kommission hat im Mai 2015 die Europäische Migrationsagenda vorgestellt. In der
Agenda wurden sowohl Sofortmaßnahmen zur Bewältigung der Krise im Mittelmeer als
auch Maßnahmen, mit denen die Migrationsströme in den kommenden Jahren in jeder
Hinsicht besser gesteuert werden sollen, vorgeschlagen.
Auf der Grundlage der Agenda veröffentlichte die Kommission im April 2016 in einer
Mitteilung ihre Leitlinien für die legale Einwanderung und für die Gewährung von
Asyl. In den Leitlinien bezüglich der Politik für eine legale Migration sind vier
Schwerpunkte vorgesehen: eine Überarbeitung der Richtlinie über die Blaue Karte,
die Gewinnung innovativer Unternehmer für die EU, die Einführung eines kohärenteren
und wirksameren Modells zur Steuerung der legalen Migration auf EU-Ebene durch
Evaluierung des bestehenden Rahmens sowie eine Stärkung der Zusammenarbeit mit
wichtigen Herkunftsländern. Ziel ist es, sicherzustellen, dass es legale Wege gibt, in die
EU zu gelangen, und gleichzeitig die Rückführung derjenigen, die kein Aufenthaltsrecht
haben, zu verbessern.
Im Oktober 2019 hat die Kommission ihren letzten Fortschrittsbericht über die
Umsetzung der Europäischen Migrationsagenda veröffentlicht, in dem die erzielten
Fortschritte und die Defizite bei der Umsetzung der Agenda beleuchtet werden. Im
September 2021, ein Jahr nach der Annahme des neuen Migrations- und Asylpakts,
nahm die Kommission ihren ersten Migrations- und Asylbericht an, in dem alle Aspekte
der Migrationssteuerung behandelt und eine Bestandsaufnahme der wichtigsten
Entwicklungen in der Migrations- und Asylpolitik der vergangenen eineinhalb Jahre
vorgenommen wurden. Der zweite Migrations- und Asylbericht wurde am 6. Oktober
2022 veröffentlicht.
Alle politischen Entwicklungen werden eng vom Europäischen Migrationsnetzwerk
begleitet. Dieses EU-Netzwerk wurde 2008 eingerichtet und besteht aus Migrations-
und Asylexperten aus allen Mitgliedstaaten, die gemeinsam daran arbeiten, objektive,
vergleichbare politisch relevante Informationen bereitzustellen.
4. Das neue Migrations- und Asylpaket
Wie die Kommission in ihrem Arbeitsprogramm 2020 angekündigt hatte, legte sie im
September 2020 ihr neues Paket vor, mit dem das Asylverfahren in das gesamte
Migrationsmanagement integriert und mit der Sicherheitsüberprüfung vor der
Einreise und der Rückführung verknüpft werden soll. Außerdem sollen der Schutz der
Außengrenzen, eine bessere Voraussicht, Krisenvorsorge und -reaktion in Verbindung
mit einem Solidaritätsmechanismus und Außenbeziehungen mit wichtigen Herkunfts-
und Transitdrittländern abgedeckt werden (4.2.2). Es umfasst eine Empfehlung
der Kommission zur Entwicklung komplementärer legaler Schutzwege, wie die
Neuansiedlung und andere Formen der Aufnahme aus humanitären Gründen wie
Patenschaftsprogramme für Gemeinschaften, aber auch Zugangswege in Verbindung
mit Bildung und Beschäftigung.
Im April 2022 schlug die Kommission das Paket zur legalen Migration vor, das
Vorschläge zur Neufassung der Richtlinie über die kombinierte Erlaubnis und
der Richtlinie über den langfristigen Aufenthalt umfasst. Am 15. November 2023
schlug die Kommission das Paket für Kompetenz- und Fachkräftemobilität vor,
das die Schaffung eines EU-Talentpools sowie Maßnahmen zur Vereinfachung der
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Anerkennungsverfahren für Qualifikationen zur Förderung der Mobilität von Studenten
und Arbeitskräften umfasst.
Am 7. September 2022 verpflichteten sich das Europäische Parlament und fünf
turnusmäßig wechselnde Ratsvorsitze zusammenzuarbeiten, um die 2016 eingeleitete
Reform der Migrations- und Asylvorschriften der EU vor der Europawahl 2024
anzunehmen.
C. Jüngste Entwicklungen in der Rechtsetzung
Seit 2008 wurde eine Reihe wichtiger Richtlinien im Bereich Einwanderung
angenommen, und andere einschlägige Richtlinien sind bereits überarbeitet worden.
1. Legale Einwanderung
Da sich die Verabschiedung einer allumfassenden Regelung für die Einwanderung
von Arbeitskräften in die EU schwierig gestaltet, wird derzeit der Ansatz verfolgt,
branchenspezifische Rechtsvorschriften für Migrantengruppen zu erlassen und damit
auf EU-Ebene den Weg für eine Politik der legalen Einwanderung zu ebnen.
Mit der Richtlinie 2009/50/EG über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt
von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung
wurde die „Blaue Karte EU“ eingeführt. Dabei handelt es sich um ein beschleunigtes
Verfahren zur Erteilung einer speziellen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, mit dem
attraktivere Bedingungen für jene Arbeitnehmer aus Drittstaaten geschaffen werden,
die in den Mitgliedstaaten der EU einer hochqualifizierten Beschäftigung nachgehen
möchten. Die Kommission hat im Juni 2016 Vorschläge für eine Überarbeitung
des Systems vorgelegt, darunter weniger strenge Einlasskriterien, ein niedrigeres
Mindestgehalt bzw. eine kürzere erforderliche Mindestdauer des Arbeitsvertrags,
bessere Regelungen für Familienzusammenführungen und die Abschaffung paralleler
nationaler Regelungen, was von Mitgliedstaaten abgelehnt wurde. Nach der
Veröffentlichung des neuen Pakts nahmen das Parlament und der Rat ihre Arbeit an
dieser Überarbeitung wieder auf, und am 15. September 2021 billigte das Parlament die
Einigung, die mit dem Rat erzielt worden war. Die neuen Vorschriften sehen flexiblere
Einlasskriterien vor (ein gültiger Arbeitsvertrag oder ein verbindliches sechsmonatiges
Stellenangebot ist ausreichend), während gleichzeitig die Mindestlohnschwelle, die
Antragsteller verdienen müssen, um für die Blaue Karte in Frage zu kommen, gesenkt
wird und es den Inhabern einer Blauen Karte erleichtert wird, zwischen EU-Ländern
zu reisen und mit ihren Familien an einem Ort zu leben. Die Richtlinie (EU) 2021/1883
wurde am 20. Oktober 2021 im Amtsblatt veröffentlicht.
Mit der Richtlinie über eine kombinierte Erlaubnis (2011/98/EU) werden ein
einheitliches und vereinfachtes Verfahren für Drittstaatsangehörige, die eine
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für einen Mitgliedstaat beantragen, sowie ein
gemeinsames Bündel von Rechten für Einwanderer, die sich rechtmäßig in einem
Mitgliedstaat aufhalten, festgelegt. Der Bericht über ihre Umsetzung wurde im
März 2019 angenommen. Darin wurde festgestellt, dass Drittstaatsangehörige nur
unzureichend über ihre Rechte informiert sind, wodurch das Erreichen des Ziels
der Richtlinie, nämlich die Förderung der Integration und Nichtdiskriminierung,
erschwert wird. Im April 2022 hat die Kommission schlägt vorgeschlagen, eine
Neufassung der Richtlinie bis Ende 2021 zu erstellen, um den Geltungsbereich
zu vereinfachen und damit verbundene Fragen zu klären, einschließlich der
Aufnahme- und Aufenthaltsbedingungen für Arbeitnehmer mit niedrigem und mittleren
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Qualifikationsniveau. Die beiden gesetzgebenden Organe arbeiten derzeit an dem
Dossier.
In der Richtlinie 2014/36/EU, die im Februar 2014 angenommen wurde, sind
die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen
zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer festgelegt. Saisonarbeitnehmer aus
Drittstaaten dürfen sich für einen begrenzten Zeitraum, der je nach Mitgliedstaat
zwischen fünf und neun Monaten variiert, legal in der EU aufhalten, um einer
saisonabhängigen Tätigkeit nachzugehen, wobei ihr Hauptwohnsitz in dieser Zeit im
Drittstaat bleibt. In der genannten Richtlinie sind auch die Rechte festgelegt, die
diese Wanderarbeitnehmer beanspruchen können. Im Juli 2020 veröffentlichte die
Kommission die Leitlinien für Saisonarbeitnehmer in der EU im Zusammenhang mit
dem COVID-19-Ausbruch, in denen sie auch den ersten Umsetzungsbericht für 2021
ankündigte.
Die Richtlinie 2014/66/EU über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt
von Drittstaatsangehörigen im Rahmen eines unternehmensinternen Transfers
wurde am 15. Mai 2014 verabschiedet. Durch die Richtlinie wird es für Unternehmen
und multinationale Konzerne leichter, angestellte Führungskräfte, Fachkräfte und
Praktikanten vorübergehend zu Zweigstellen oder Tochtergesellschaften in die
Europäische Union zu entsenden. Der erste Bericht über die Umsetzung musste bis
November 2019 vorgelegt werden.
Die Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischen Parlaments und des Rates über
die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen
zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums,
zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogrammen oder
Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit wurde am 11. Mai
2016 angenommen und musste bis zum 23. Mai 2018 umgesetzt werden. Sie
ersetzt die früheren für Studierende und Forscher geltenden Instrumente, weitet deren
Anwendungsbereich aus und vereinfacht ihre Anwendung.
Die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten
Drittstaatsangehörigen in der Europäischen Union schließlich wird immer noch durch
die Richtlinie 2003/109/EG des Rates geregelt, deren Geltungsbereich 2011 durch
eine entsprechende Änderung auf Flüchtlinge und andere Personen mit Anspruch
auf internationalen Schutz ausgedehnt wurde. Im Bericht über die Umsetzung
vom März 2019 wurde festgestellt, dass die Mitgliedstaaten den europäischen
langfristigen Aufenthaltstitel nicht aktiv fördern, sondern stattdessen hauptsächlich
nationale langfristige Aufenthaltserlaubnisse vergeben. Außerdem übten nur wenige
Drittstaatsangehörige ihr Recht aus, in andere Mitgliedstaaten zu ziehen. Im April
2022 hat die Kommission eine Neufassung der Richtlinie vorgeschlagen, um eine
echte Rechtsstellung von in der EU langfristig aufenthaltsberechtigten Personen zu
schaffen, insbesondere indem das Recht langfristig Aufenthaltsberechtigter, in andere
Mitgliedstaaten zu ziehen und dort zu arbeiten, gestärkt wird. Das Europäische
Parlament nahm sein Mandat für Verhandlungen im April 2023 an. Die beiden
gesetzgebenden Organe arbeiten derzeit an dem Dossier.
2. Integration
In der Richtlinie 2003/86/EG des Rates sind die Bestimmungen zum Recht auf
Familienzusammenführung festgelegt, die über das Recht auf Familienleben
nach Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention hinausgehen. Da man

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0131(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:32014L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0717%2804%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0717%2804%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32014L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016L0801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32003L0109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1567069007318&uri=CELEX:52019DC0161
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1651218479366&uri=COM%3A2022%3A650%3AFIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0134(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32003L0086


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 52
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

in dem Umsetzungsbericht aus dem Jahr 2008 zu dem Schluss kam, dass
die Richtlinie 2003/86/EG in den Mitgliedstaaten nicht vollständig und korrekt
umgesetzt wurde, hat die Kommission im April 2014 eine Mitteilung veröffentlicht, die
Leitlinien zu ihrer Anwendung für die Mitgliedstaaten enthält. Die Richtlinie über die
Familienzusammenführung ist ebenfalls Gegenstand der Eignungsprüfung im Bereich
der legalen Zuwanderung der Kommission.
Die Befugnisse der EU im Bereich Integration sind begrenzt. Im Juli 2011
verabschiedete die Kommission die Europäische Agenda für die Integration
von Drittstaatsangehörigen. In jüngerer Zeit, im November 2020, legte die
Kommission einen Aktionsplan für Integration und Inklusion 2021-2027 vor, der
einen Rahmen für Maßnahmen und konkrete Schritte zur Unterstützung der
Mitgliedstaaten bei der Integration und Inklusion der 34 Millionen legal in der
EU lebenden Drittstaatsangehörigen in den Bereichen Bildung, Beschäftigung,
Gesundheitsversorgung und Unterkunft beinhaltet. In dem Plan werden Monitoring-
Maßnahmen und die Nutzung digitaler Tools sowie Bemühungen zusammengeführt,
um die Teilhabe von Migranten an der Gesellschaft zu fördern, die Möglichkeiten
für EU-Finanzierungen zu steigern und Partnerschaften zwischen verschiedenen
Interessenträgern auf verschiedenen Verwaltungsebenen aufzubauen. Zu den
bestehenden Instrumenten gehören das Europäische Migrationsforum, die
Europäische Website für Integration und das Europäische Integrationsnetz sowie die
kürzlich geschaffene Expertengruppe zu den Standpunkten von Migranten in den
Bereichen Migration, Asylwesen und Integration, die im November 2020 erstmals
zusammentrat.
Besondere Finanzierungsinstrumente zur Unterstützung nationaler
Integrationsstrategien basieren auf dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds
(AMIF) sowie dem Europäischen Sozialfonds (ESF+) im Rahmen des neuen
Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) (2021-2027) .
3. Illegale Einwanderung
Die EU hat einige grundlegende Rechtsakte erlassen, um gegen illegale Einwanderung
vorzugehen:
— Das sogenannte „Schleuser-Paket“ besteht aus der Richtlinie 2002/90/EG des

Rates, die eine gemeinsame Definition des Straftatbestands der Beihilfe zur
unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt enthält,
und dem Rahmenbeschluss 2002/946/JI, in dem strafrechtliche Sanktionen
für dieses Verhalten festgelegt werden. Das Paket wird ergänzt durch die
Richtlinie 2004/81/EG des Rates über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für
Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe
zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen
Behörden kooperieren (zu Menschenhandel siehe auch die Kurzdarstellung
über die „justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen“ 4.2.6). Im Mai 2015 hat
die Kommission den EU-Aktionsplan gegen die Schleusung von Migranten
(2015-2020) angenommen und gemäß dem Aktionsplan eine REFIT-Überprüfung
der Anwendung des geltenden Rechtsrahmens durchgeführt, der eine öffentliche
Anhörung vorausging. Die Kommission stellte dabei fest, dass es zu diesem
Zeitpunkt keine hinreichenden Belege gab, die auf eine tatsächliche und
wiederholte Strafverfolgung von Einzelpersonen oder Organisationen wegen
humanitärer Hilfe hinweisen würden, und sie kam zu dem Schluss, dass
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der EU-Rechtsrahmen zum Vorgehen gegen die Schleusung von Migranten
im gegenwärtigen Kontext weiterhin notwendig ist. In der Entschließung des
Parlaments vom 5. Juli 2018 wurde die Kommission aufgefordert, Leitlinien für
Mitgliedstaaten auszuarbeiten, mit denen verhindert werden soll, dass humanitäre
Hilfe kriminalisiert wird, und im September 2018 fand eine Anhörung zu diesem
Thema statt. Im Rahmen des neuen Pakets veröffentlichte die Kommission eine
Mitteilung, die eine Handreichung zur Auslegung der Schleuser-Richtlinie enthält.
Darin wird klargestellt, dass die Erfüllung der Rechtspflicht, Menschen in Seenot
zu retten, nicht kriminalisiert werden darf, forderte jedoch keine zusätzlichen
Anstrengungen, wodurch Suche und Rettung nach wie vor den nichtstaatlichen
Organisationen und privaten Schiffen überlassen werden. Nach einer öffentlichen
Konsultation nahm die Kommission im September 2021 einen neuen EU-
Aktionsplan gegen die Schleusung von Migranten für den Zeitraum 2021-2025
an. Als Maßnahme gegen den Menschenhandel dient die Richtlinie 2011/36/EU
zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner
Opfer. Im Mai 2022 hat die Kommission eine Neufassung der Richtlinie 2011/36/
EG vorgeschlagen. Die beiden gesetzgebenden Organe arbeiten derzeit an dem
Dossier.

— Die „Rückführungsrichtlinie“ (2008/115/EG) enthält gemeinsame Normen
und Verfahren auf EU-Ebene für die Rückführung illegal aufhältiger
Drittstaatsangehöriger. Der erste Bericht über ihre Umsetzung wurde im März 2014
angenommen. Im September 2015 hat die Kommission den EU-Aktionsplan für
die Rückkehr veröffentlicht, und im Anschluss daran hat der Rat im Oktober 2015
seine Schlussfolgerungen zur Zukunft der Rückführungspolitik verabschiedet. Im
März 2017 hat die Kommission den Aktionsplan um eine Mitteilung mit dem
Titel „Eine wirksamere Rückkehrpolitik in der Europäischen Union – ein neuer
Aktionsplan“ und eine Empfehlung für wirksamere Rückführungen ergänzt. Im
September 2017 veröffentlichte sie ihr aktualisiertes „Handbuch zum Thema
Rückkehr bzw. Rückführung“, das eine Orientierungshilfe bei der Ausübung der
Pflichten der nationalen Behörden bietet, die für Aufgaben im Zusammenhang
mit der Rückkehr bzw. Rückführung zuständig sind. Darüber hinaus haben
das Parlament und der Rat im Jahr 2016 die Verordnung (EU) 2016/1953
über die Einführung eines europäischen Reisedokuments für die Rückführung
illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger angenommen. Die kürzlich umgestaltete
und gestärkte Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex)
unterstützt die Mitgliedstaaten in steigendem Umfang bei rückführungs- bzw.
rückkehrbezogenen Maßnahmen. Zur Beschleunigung der Verfahren schlug die
Kommission im September 2018 eine Neufassung der Rückführungsrichtlinie vor,
einschließlich eines neuen Grenzverfahrens für Asylbewerber, klarerer Verfahren
und Vorschriften zur Verhinderung von Missbrauch, effizienter Programme
für die freiwillige Rückkehr, die in den Mitgliedstaaten eingerichtet werden
sollen, und klarerer Vorschriften für die Inhaftnahme. Bei einer gezielten
Folgenabschätzung des Parlaments wurde festgestellt, dass dieser Vorschlag
aufgrund vermehrter Inhaftnahmen für die Mitgliedstaaten mit erheblichen Kosten
verbunden wäre. Es gab keine klaren Belege dafür, dass eine Umsetzung des
Vorschlags wirksamere Rückführungs- bzw. Rückkehrmaßnahmen zur Folge
hätte; hingegen würde dies zu Verletzungen der Grundrechte irregulärer Migranten
führen. In der Entschließung des Parlaments vom 17. Dezember 2020 zur
Umsetzung der Rückführungsrichtlinie wurde betont, dass die Wirksamkeit der
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Rückführungspolitik nicht nur anhand der Rückführungsrate gemessen werden
darf, sondern auch die Wahrung der Grundrechte und die Einhaltung der
Verfahrensgarantien dabei berücksichtigt werden sollten. Die Berichterstatterin
Tineke Strik (Grüne/EFA) veröffentlichte ihren Berichtsentwurf am 21. Februar
2020. Die beiden gesetzgebenden Organe arbeiten derzeit an dem Dossier.
Die Kommission bewegt sich mit ihrem neuen Paket in Richtung eines
gemeinsamen EU-Rückführungs- bzw. Rückkehrsystems mit einer stärkeren
Unterstützung für die Mitgliedstaaten und Frontex als operativem Arm der
Rückführungs- bzw. Rückkehrpolitik der EU. Außerdem soll ein Koordinator für die
Rückführung bzw. Rückkehr ernannt werden, der durch ein neues hochrangiges
Netz für Fragen der Rückführung bzw. Rückkehr unterstützt wird. Zur ersten
EU-Rückkehrkoordinatorin wurde im März 2022 Mari Juritsch ernannt. Die
Kommission hat ihre Strategie für freiwillige Rückkehr und Wiedereingliederung
(April 2021), das Strategiepapier „Auf dem Weg zu einer operativen Strategie
für eine wirksamere Rückkehr“ (Januar 2023) und ihre Empfehlung über die
gegenseitige Anerkennung von Rückkehrentscheidungen und die Beschleunigung
von Rückführungen (März 2023) veröffentlicht. Als Solidaritätsmaßnahme wird
zudem die Rückkehrpatenschaft im Entwurf der Verordnung über Asyl- und
Migrationsmanagement (4.2.2) vorgeschlagen, mit der die Mitgliedstaaten andere
unter Druck stehende Mitgliedstaaten unterstützen können.

— In der Richtlinie 2009/52/EG über Sanktionen gegen Arbeitgeber sind
in Mitgliedstaaten anzuwendende Sanktionen und Maßnahmen gegen
Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen Aufenthalt
beschäftigen, festgelegt. Der erste Bericht über die Umsetzung der genannten
Richtlinie wurde am 22. Mai 2014 vorgelegt. Nach ihrer Ankündigung im
neuen Pakt nahm die Kommission im September 2021 eine Mitteilung über die
Anwendung der Richtlinie an, um die Umsetzung zu verbessern und gleichzeitig
die Rechte irregulärer Migranten zu schützen.

— Seit 2001 erkennen die Mitgliedstaaten ihre jeweiligen Entscheidungen
über die Ausweisung gegenseitig an (Richtlinie 2001/40/EG), d. h., die
Entscheidung eines Mitgliedstaats, einen in einem anderen EU-Staat aufhältigen
Drittstaatsangehörigen auszuweisen, wird anerkannt und befolgt.

Gleichzeitig verhandelt und schließt die EU mit Herkunfts- und Transitländern
Rückübernahmeabkommen über die Rückführung illegaler Einwanderer und
arbeitet beim Vorgehen gegen den Menschenhandel mit diesen Ländern
zusammen. In diesen Abkommen ist die Überwachung ihrer Umsetzung durch
Gemischte Rückübernahmeausschüsse festgelegt. Sie sind darüber hinaus mit
Visaerleichterungsabkommen verknüpft, mit denen die notwendigen Anreize für
Rückübernahmeverhandlungen in dem betreffenden Land geschaffen werden, ohne
dass dadurch die illegale Migration gesteigert wird.
Die Kommission zudem informelle Vereinbarungen über Rückkehr und
Rückübernahme geschlossen, die das Parlament scharf kritisiert hat, weil sie
nicht der parlamentarischen Kontrolle unterliegen und Fragen hinsichtlich der
Rechenschaftspflicht und Transparenz aufwerfen.
Die Kommission hat EU-Aktionspläne für das zentrale Mittelmeer (November 2022),
für die Westbalkanroute (Dezember 2022), für die westlichen Mittelmeer- und
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Atlantikrouten (Juni 2023) und für die östliche Mittelmeerroute (Oktober 2023)
vorgeschlagen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ist das Parlament als vollwertiges
Legislativorgan aktiv an der Annahme neuer Rechtsvorschriften für den Umgang mit
legaler und illegaler Einwanderung beteiligt.
Das Parlament hat zahlreiche Initiativentschließungen zum Thema Migration
angenommen, unter anderem seine Entschließung vom 12. April 2016 zur Lage im
Mittelmeerraum und zur Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes der EU für
Migration, seine Entschließung vom 20. Mai 2021 zu neuen Wegen der legalen
Arbeitskräftemigration und seine legislative Initiativentschließung vom 25. November
2021 mit Empfehlungen an die Kommission zu Politik und Gesetzgebung für legale
Migration.
Lesen Sie mehr zu diesem Thema:
— Migration nach Europa

— Asylpolitik der EU

Georgiana Sandu
10/2023
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4.2.4. SCHUTZ DER EU-AUßENGRENZEN

Die Grenzschutzpolitik der EU musste sich an bedeutende Entwicklungen wie den
beispiellosen Zustrom von Flüchtlingen und irregulären Migranten und eine Reihe
von Defiziten in der EU-Politik an den Außengrenzen und bei der Migration, die Mitte
2015 ans Licht kamen, anpassen. Die Herausforderungen im Zusammenhang mit
der Zunahme gemischter Migrationsströme in die EU, die COVID-19-Pandemie und
die zunehmenden Sicherheitsbedenken haben eine neue Welle von Maßnahmen
im Bereich des Schutzes der EU-Außengrenzen ausgelöst, was sich auch auf ihre
Binnengrenzen auswirkt.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 3 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),
Artikel 67 und 77 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Für einen einheitlichen Raum ohne Kontrollen an den Binnengrenzen – den Schengen-
Raum – ist auch eine gemeinsame Politik für den Schutz der Außengrenzen
erforderlich. In Artikel 3 Absatz 2 EUV ist in diesem Zusammenhang von „geeigneten
Maßnahmen in Bezug auf die Kontrollen an den Außengrenzen“ die Rede. Die EU
strebt daher an, gemeinsame Normen für die Kontrollen an ihren Außengrenzen zu
schaffen und schrittweise ein integriertes System für die Verwaltung dieser Grenzen
einzurichten.

ERRUNGENSCHAFTEN

Der erste Schritt auf dem Weg zu einer gemeinsamen Politik für den Schutz
der Außengrenzen wurde am 14. Juni 1985 unternommen, als fünf der
damals zehn Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft einen
internationalen Vertrag, das sogenannte Schengener Übereinkommen, in der Nähe der
luxemburgischen Grenzstadt Schengen unterzeichneten, das fünf Jahre später durch
das Schengener Durchführungsübereinkommen ergänzt wurde[1]. Der Schengen-
Raum, der durch den Schengen-Besitzstand (wie die Übereinkünfte und Vorschriften
insgesamt genannt werden) geschaffene Raum ohne Grenzkontrollen, besteht
gegenwärtig aus 27 europäischen Ländern[2].
A. Der Schengen-Besitzstand bezüglich der Außengrenzen
Der heutige Schengen-Besitzstand bezüglich der Außengrenzen baut auf dem
ursprünglichen, durch den Vertrag von Amsterdam in der EU-Rechtsordnung
verankerten Besitzstand auf (1.1.3). Seine Bestimmungen finden sich in einem breiten

[1]Der Schengen-Besitzstand: Übereinkommen vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens
von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion,
der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der
Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen (ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 19).
[2]Ausgenommen sind die EU-Mitgliedstaaten Zypern, Irland, Bulgarien und Rumänien. Der Schengen-
Raum umfasst jedoch auch vier Staaten, die nicht Mitglied der EU sind: Island, die Schweiz, Norwegen und
Liechtenstein. Für Dänemark gilt eine Nichtbeteiligungsklausel mit Blick auf Titel V AEUV (Protokoll 22).
Das Land beteiligt sich jedoch auf zwischenstaatlicher Basis.
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Spektrum von Maßnahmen wieder, die sich grob in fünf Themenbereiche untergliedern
lassen:
1. Schengener Grenzkodex
Der Schengener Grenzkodex[3] ist die zentrale Säule des Grenzschutzes an den
Außengrenzen. In ihm sind die Vorschriften für das Überschreiten der Außengrenzen
und die Bedingungen für die vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen
an den Binnengrenzen festgelegt. Er verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, alle
Personen beim Überschreiten der Außengrenzen einem systematischen Abgleich
mit den einschlägigen Datenbanken zu unterziehen – auch diejenigen, die nach
EU-Recht Anspruch auf freien Personenverkehr haben (d. h. EU-Bürgerinnen
und -Bürger und ihre Familienangehörigen, die keine EU-Bürgerinnen und -
Bürger sind). Zu den für diesen Abgleich genutzten Datenbanken gehören das
Schengener Informationssystem (SIS) und die Interpol-Datenbank für gestohlene
und verlorene Reisedokumente. Die Verpflichtungen gelten sowohl für die Ein-
als auch für die Ausreise an allen Außengrenzen (Luft-, See- und Landgrenzen).
Der Schengen-Evaluierungsmechanismus, die Verordnung (EU) Nr. 1053/2013
des Rates[4], trat im November 2014 in Kraft. Damit wurde ein mehrjähriges
Fünfjahresevaluierungsprogramm für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2019
aufgelegt. Mit diesem Mechanismus sollten alle Bestandteile des Schengen-
Besitzstands geprüft werden, unter anderem durch Überprüfung und Bewertung der
Art und Weise, wie die Mitgliedstaaten Kontrollen an den Außengrenzen durchführen,
sowie alle einschlägigen Gesetze und Maßnahmen. Bei dem Mechanismus wird der
Achtung der Grundrechte besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Evaluierungen
können auch entsprechende Maßnahmen im Zusammenhang mit den Außengrenzen,
der Visapolitik, der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit (in strafrechtlichen
Angelegenheiten), dem SIS und dem Datenschutz umfassen.
2. Das Schengener Informationssystem (SIS)
Das SIS ist ein System zum Informationsaustausch (in Form einer Datenbank),
mit dem ein Beitrag zur Sicherstellung der internationalen Sicherheit im Schengen-
Raum, in dem es keine Kontrollen an den Binnengrenzen gibt, geleistet wird. Es
ist das meistgenutzte und effizienteste IT-System der EU im Raum der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts (RFSR) (4.2.1). EU-weit nutzen die Behörden das
SIS, um Ausschreibungen für gesuchte oder vermisste Personen und Gegenstände
einzugeben oder zu konsultieren. Es enthält mehr als 80 Mio. Ausschreibungen; im
Jahr 2017 wurde es von den Behörden über fünf Milliarden Mal konsultiert, wobei
über 240 000 Treffer zu ausländischen Ausschreibungen (Ausschreibungen anderer
Mitgliedstaaten) angezeigt wurden. Das SIS wurde vor Kurzem durch aktualisierte
Vorschriften, mit denen etwaige Lücken im System geschlossen und mehrere
wesentliche Änderungen bezüglich der Art der eingegebenen Ausschreibungen
eingeführt werden, weiter verbessert.

[3]Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen
Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex)
(ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1), geändert durch die Verordnung (EU) 2017/458 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/399 hinsichtlich
einer verstärkten Abfrage von einschlägigen Datenbanken an den Außengrenzen (ABl. L 74 vom 18.3.2017,
S. 1).
[4]Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 des Rates vom 7. Oktober 2013 zur Einführung eines Evaluierungs- und
-Überwachungsmechanismus für die Überprüfung der Anwendung des Schengen-Besitzstands und zur
Aufhebung des Beschlusses des Exekutivausschusses vom 16. September 1998 bezüglich der Errichtung
des Ständigen Ausschusses Schengener Durchführungsübereinkommen (ABl. L 295 vom 6.11.2013, S. 27).
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Nach der jüngsten Reform im Jahr 2018 ist der Anwendungsbereich des SIS nun in
drei Rechtsakten in Form von drei gesonderten Verordnungen – mit denen das SIS II
ersetzt wird – festgelegt, und zwar
— Strafverfolgung und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen[5],

— Grenzkontrollen[6],

— Rückkehr illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger[7].

Mit diesen drei Verordnungen werden Kategorien von Ausschreibungen in dem
System geschaffen, z. B. Ausschreibungen zu unbekannten Tatverdächtigen oder
gesuchten Personen, präventive Ausschreibungen von Kindern, die von Entführung
durch ein Elternteil bedroht sind, Ausschreibungen zu Rückführungszwecken und
eine Ausschreibung zu den Rückführungsentscheidungen gegen illegal aufhältige
Drittstaatsangehörige.
3. Fonds für die innere Sicherheit: Grenzen und Visa
Nicht alle Mitgliedstaaten müssen Außengrenzen kontrollieren und nicht alle
Mitgliedstaaten sind gleichermaßen vom Grenzverkehr betroffen. Daher weist die
EU Mittel zu, um einen Teil der Kosten der Mitgliedstaaten, deren eigene Grenzen
zugleich EU-Außengrenzen sind, auszugleichen. Dieser Lastenteilungsmechanismus
wurde mit Mitteln in Höhe von insgesamt 3,8 Mrd. EUR für den siebenjährigen
Finanzplanungszeitraum 2014-2020 ausgestattet. Das Hauptziel des Fonds besteht
darin, einen Beitrag zur Gewährleistung eines hohen Maßes an Sicherheit in der EU
bei gleichzeitiger Erleichterung legaler Reisen zu leisten. Zu den Begünstigten der
im Rahmen dieses Fonds durchgeführten Programme gehören staatliche Behörden
und Bundesbehörden, lokale öffentliche Stellen, nichtstaatliche Organisationen,
humanitäre Organisationen, private und öffentlich-rechtliche Unternehmen sowie
Bildungs- und Forschungseinrichtungen.
4. Einreise-/Ausreisesystem (EES)
Beim Einreise-/Ausreisesystem (EES)[8] handelt es sich um ein Informationssystem,
mit dem die Grenzkontrollen für Drittstaatsangehörige, die in die EU einreisen,
beschleunigt und verstärkt werden. Es ersetzt das manuelle Abstempeln von
Reisepässen an der Grenze durch die elektronische Registrierung in der Datenbank.
Die Hauptziele des EES sind:

[5]Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November
2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS)
im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit und der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen,
zur Änderung und Aufhebung des Beschlusses 2007/533/JI des Rates und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1986/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und des Beschlusses
2010/261/EU der Kommission (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 56).
[6]Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November
2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems
(SIS) im Bereich der Grenzkontrollen, zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung
des Übereinkommens von Schengen und zur Änderung und Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1987/2006 (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 14).
[7]Verordnung (EU) 2018/1860 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November
2018 über die Nutzung des Schengener Informationssystems für die Rückkehr illegal aufhältiger
Drittstaatsangehöriger (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 1).

[8]Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November
2017 über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der
Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur
Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken
und zur Änderung des Übereinkommens von Schengen sowie der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und
(EU) Nr. 1077/2011 (ABl. L 327 vom 9.12.2017, S. 20).
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— die Verringerung der Wartezeiten bei den Grenzkontrollen und die Verbesserung
der Qualität dieser Kontrollen durch die automatische Berechnung des zulässigen
Aufenthalts jedes Reisenden;

— die Gewährleistung einer systematischen und zuverlässigen Ermittlung von
Aufenthaltsüberziehern;

— die Verbesserung der inneren Sicherheit und die Unterstützung bei der
Bekämpfung des Terrorismus, indem den Strafverfolgungsbehörden Zugang zu
den erfassten Reisebewegungen eingeräumt wird.

Zugang zum EES erhalten die nationalen Strafverfolgungsbehörden und Europol,
nicht jedoch die Asylbehörden. Die Möglichkeit einer Datenübermittlung zum
Zweck der Strafverfolgung oder der Rückführung an Drittstaaten und an EU-
Mitgliedstaaten, die nicht am EES beteiligt sind, ist gegeben – allerdings nur unter
bestimmten Voraussetzungen. Daten von Reisenden (Name, Art des Reisedokuments,
Fingerabdrücke, Gesichtsbild sowie Datum und Ort der Einreise und Ausreise) werden
beim Überschreiten der Schengen-Außengrenzen im EES gespeichert. Das EES
wird bei allen Drittstaatsangehörigen zum Einsatz kommen, unabhängig davon, ob
sie ein Visum benötigen oder von der Visumpflicht befreit sind. Es wird zudem von
konsularischen Behörden und Grenzbehörden verwendet werden.
5. Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex)
Bei der Europäischen Grenz- und Küstenwache handelt es sich um einen
Zusammenschluss der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache
(Frontex) und der nationalen Behörden[9].
Die Europäische Grenz- und Küstenwache nahm ihre Tätigkeit im Oktober 2016 auf.
Die dezentrale Agentur ist damit betraut, die EU-Außengrenzen zu überwachen und
mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um potenzielle Sicherheitsbedrohungen
an den Außengrenzen der EU zu erkennen und abzuwehren. Vor 2015 forderte
das Parlament einige Jahre lang, die Rolle von Frontex aufzuwerten, damit
Frontex wirksamer auf die Veränderungen bei den Migrationsströmen reagieren
kann. So sprach sich das Parlament etwa in seiner Entschließung vom 2. April
2014 zu der Halbzeitbilanz des Stockholmer Programms[10] für europäische
Grenzschutzbeamte aus, um die Schengen-Grenzen zu schützen. In seinen
Schlussfolgerungen vom Oktober 2015 brachte auch der Europäische Rat seine
Unterstützung dafür zum Ausdruck, „auf die schrittweise Errichtung eines integrierten
Grenzmanagementsystems für die Außengrenzen hinzuarbeiten“. Das Parlament
bestand darauf, dass die neuen Interventionsbefugnisse der Agentur durch einen
Beschluss der Mitgliedstaaten im Rat und nicht wie ursprünglich vorgeschlagen durch
einen Beschluss der Kommission in Kraft gesetzt werden. Mit dieser Verordnung
wird der Umfang der Tätigkeiten von Frontex dahingehend ausgeweitet, dass die
Mitgliedstaaten beim Migrationsmanagement, der Bekämpfung grenzüberschreitender
Kriminalität sowie bei Such- und Rettungseinsätzen stärker unterstützt werden.
Sie sieht eine wichtigere Rolle für Frontex bei der Rückführung von Migranten in
ihre Herkunftsländer gemäß Beschlüssen nationaler Behörden vor. Der Rat kann

[9]Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2019 über
die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und
(EU) 2016/1624 (ABl. L 295 vom 14.11.2019, S. 1).
[10]Ziffer 74 der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014 zu der Halbzeitbilanz des
Stockholmer Programms (ABl. C 408 vom 30.11.2017, S. 8).
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die Agentur auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission auffordern, im
Fall außergewöhnlicher Umstände einzugreifen und betroffene Mitgliedstaaten zu
unterstützen. Dies ist der Fall, wenn
— ein Mitgliedstaat einem bindenden Beschluss des Verwaltungsrats der Agentur,

Schwachstellen in seinem Grenzmanagement zu beseitigen, nicht (innerhalb einer
gesetzten Frist) nachkommt und

— eine Außengrenze einem besonderen und unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt
ist, der das Funktionieren des Schengen-Raums gefährdet. Widersetzt sich ein
Mitgliedstaat einem Beschluss des Rates zur Bereitstellung von Unterstützung,
können die anderen EU-Staaten vorübergehend Binnengrenzkontrollen
wiedereinführen.

Im November 2019 wurde die Agentur mit einem neuen Mandat sowie eigenen Mitteln
und Befugnissen für den Schutz der Außengrenzen, eine wirksamere Durchführung
von Rückführungen und die Zusammenarbeit mit Drittstaaten gestärkt[11]. Eckpfeiler
dieser verstärkten Agentur ist eine ständige Reserve von 10 000 Grenzschutzbeamten
mit Exekutivbefugnissen, die die Mitgliedstaaten jederzeit unterstützen können.
Darüber hinaus wird sie über ein stärkeres Mandat für Rückführungen verfügen und
enger mit Drittstaaten zusammenarbeiten, auch mit solchen, bei denen es sich nicht
um unmittelbare Nachbarn der EU handelt. Die ständige Reserve der Europäischen
Grenz- und Küstenwache wird im Jahr 2021 voll einsatzbereit sein und bis 2024 ihre
volle Kapazität von 10 000 Grenzschutzbeamten erreichen.
B. Entwicklungen im Bereich des Grenzschutzes an den EU-Außengrenzen
Aufgrund der zahlreichen Todesfälle im Mittelmeer in den vergangenen Jahren und des
Massenzustroms von Flüchtlingen und Migranten seit September 2015 hat sich das
Reformtempo erhöht.
Vor der Flüchtlingskrise in Europa hatten nur drei Länder auf die Errichtung von
Zäunen an den Außengrenzen zurückgegriffen, um Migranten und Flüchtlinge davon
abzuhalten, ihr jeweiliges Hoheitsgebiet zu erreichen: Spanien (die entsprechenden
Anlagen wurden 2005 fertiggestellt und 2009 erweitert), Griechenland (2012
fertiggestellt) und Bulgarien (als Reaktion auf Griechenland, fertiggestellt 2014).
Entgegen Artikel 14 Absatz 2 des Schengener Grenzkodex, in dem es heißt, dass
„[d]ie Einreiseverweigerung […] nur mittels einer begründeten Entscheidung unter
genauer Angabe der Gründe für die Einreiseverweigerung erfolgen [kann]“, haben
immer mehr Mitgliedstaaten nach und nach damit begonnen, Grenzmauern oder
-zäune zu errichten, um Migranten und Asylbewerber unterschiedslos daran zu
hindern, auf ihr jeweiliges Hoheitsgebiet zu gelangen. Ferner haben Mitgliedstaaten –
ohne dass es explizite Vorschriften der EU über die Errichtung von Zäunen an den
Außengrenzen des Schengen-Raums gäbe und unter Verletzung der Asylvorschriften –
auch Sperranlagen an den Grenzen zu Drittstaaten (insbesondere Belarus, Marokko
und Russland), darunter auch zu Beitrittskandidaten (Nordmazedonien, Serbien und
Türkei), errichtet. Auch innerhalb des Schengen-Raums wurden Zäune errichtet, wie
der Zaun zwischen Österreich und Slowenien. Das Vorgehen Spaniens in Melilla wird
mittlerweile vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg geprüft.

[11]Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2019
über die Europäische Grenz- und Küstenwache.
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Menschenrechtsorganisationen haben Gräueltaten dokumentiert, die in Bereichen
begangen wurden, in denen Zäune aufgestellt sind[12].
Im Rahmen des „Missing Migrants“-Projekts der Internationalen Organisation für
Migration wurden seit 2014 mehr als 29 000 Todesfälle auf dem Migrationsweg nach
Europa verzeichnet.
1. Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS)
Im September 2018 wurde das Europäische Reiseinformations- und -
genehmigungssystem (ETIAS) eingerichtet.
Zweck dieses zentralen Informationssystems ist es, Informationen über
Drittstaatsangehörige, die kein Visum für die Einreise in den Schengen-Raum
benötigen, zu erfassen und potenzielle Risiken, die die Sicherheit und die irreguläre
Migration betreffen, zu ermitteln. Mithilfe der Datenbank werden Vorabkontrollen
bei von der Visumpflicht befreiten Reisenden durchgeführt und ihnen die
Reisegenehmigung verweigert, wenn davon ausgegangen wird, dass sie ein Risiko
darstellen. Die Datenbank wird bereits bestehenden Systemen, z. B. in den USA
(ESTA), Kanada und Australien, ähnlich sein.
Zu den Vorteilen des ETIAS gehören geringere Verzögerungen an den Grenzen,
eine Verbesserung der inneren Sicherheit, eine wirksamere Verhinderung illegaler
Einwanderung und eine Verringerung der Risiken für die öffentliche Gesundheit.
Obgleich im Rahmen des Systems Vorabkontrollen durchgeführt werden, liegt die
endgültige Entscheidung darüber, ob die Einreise bewilligt oder abgelehnt wird,
auch in Fällen, in denen die Person eine gültige Reisegenehmigung hat, bei den
nationalen Grenzschutzbeamten, welche die Grenzkontrollen gemäß den Vorschriften
des Schengener Grenzkodex durchführen. Das ETIAS hat drei Hauptfunktionen:
— Überprüfung der Informationen, die von der Visumpflicht befreite

Drittstaatsangehörige vor ihrer Reise in die EU online übermitteln;

— Bearbeitung von Anträgen durch Abgleich mit anderen Informationssystemen
(z. B. SIS, VIS, den Datenbanken von Europol und Interpol, EES und Eurodac,
das europäische System zur Erfassung der Fingerabdrücke von Asylbewerbern,
das einen Abgleich von Fingerabdruckdatensätzen ermöglicht);

— Erteilung von Reisegenehmigungen in Fällen, in denen keine Treffer oder keine
sonstigen Elemente, die einer weiteren Analyse bedürfen, angezeigt werden.

Reisegenehmigungen sollten innerhalb von Minuten erteilt werden. Im Juni 2017 hatte
der Rat beschlossen, den Vorschlag in zwei getrennte Rechtsakte aufzuteilen[13]‚ da
die Rechtsgrundlage des Vorschlags (Schengen) keine Änderungen der Europol-
Verordnung abdeckt. Das ETIAS wird von der Agentur eu-LISA entwickelt und 2025
einsatzbereit sein.

[12]Helsinki-Stiftung für Menschenrechte
[13]Verordnung (EU) 2018/1240des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. September 2018
über die Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS) und zur
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1077/2011, (EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und
(EU) 2017/2226 (ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1), sowie Verordnung (EU) 2018/1241 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 12. September 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/794 für
die Zwecke der Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS)
(ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 72).
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2. eu-LISA
Die 2011 eingerichtete Agentur eu-LISA ist für das Betriebsmanagement von drei
zentralen EU-Informationssystemen zuständig: SIS, VIS und Eurodac[14]. Ihre Aufgabe
besteht darin, die neue IT-Architektur im Bereich Justiz und Inneres umzusetzen.
Im November 2019 wurde das Mandat von eu-LISA überarbeitet und die Kapazität
der Agentur, einen Beitrag zum Grenzmanagement, zur Zusammenarbeit bei der
Strafverfolgung und zum Migrationsmanagement in der EU zu leisten, weiter
ausgebaut.
3. Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen im Bereich Grenzen
Die EU hat große zentrale IT-Systeme (SIS, VIS, Eurodac, EES und ETIAS) für die
Erhebung, die Verarbeitung und den Austausch von Informationen entwickelt, die für
die Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und für den Schutz der Außengrenzen
und die Bewältigung der Migration von entscheidender Bedeutung sind. Seit 2019
sind diese Informationssysteme auf EU-Ebene interoperabel, d. h. in der Lage,
Daten auszutauschen bzw. weiterzugeben, sodass die Behörden jederzeit und
überall über alle Informationen verfügen, die sie benötigen. Interoperabilität ist
die Fähigkeit von IT-Systemen, Informationen und Wissen auszutauschen, um
Informationslücken vorzubeugen, die durch die Komplexität und Fragmentierung dieser
Systeme entstehen[15].
Durch die beiden geltenden Verordnungen können die Systeme einander ergänzen und
somit die korrekte Identifizierung von Personen erleichtern und zur Bekämpfung von
Identitätsbetrug beitragen. Durch sie ändert sich nichts an den in der Rechtsgrundlage
für die einzelnen europäischen Informationssysteme festgelegten Zugangsrechten.
Vielmehr wird Folgendes festgelegt:
— ein europäisches Suchportal, das den zuständigen Behörden parallele Abfragen

in mehreren Informationssystemen ermöglichen würde, und zwar sowohl mit
biografischen als auch mit biometrischen Daten;

— ein gemeinsamer Dienst für den Abgleich biometrischer Daten, der die Abfrage
und den Abgleich biometrischer Daten (Fingerabdrücke und Gesichtsbilder) aus
mehreren Systemen ermöglichen würde;

— ein gemeinsamer Speicher für Identitätsdaten, der die biografischen und
biometrischen Daten von Drittstaatsangehörigen, die bislang in verschiedenen
EU-Informationssystemen gespeichert sind, enthalten würde;

— ein Detektor für Mehrfachidentitäten, mit dem sich nachprüfen lässt, ob die
abgefragten biografischen Identitätsdaten auch in anderen Systemen vorhanden

[14]Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018
über die Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA), zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006
und des Beschlusses 2007/533/JI des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011
(ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 99).
[15]Verordnung (EU) 2019/817 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur
Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen in den Bereichen
Grenzen und Visa und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226,
(EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates,
der Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des Beschlusses 2008/633/JI des Rates (ABl. L 135 vom
22.5.2019, S. 27), sowie Verordnung (EU) 2019/818 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
20. Mai 2019 zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen
(polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und Migration) und zur Änderung der Verordnungen
(EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 und (EU) 2019/816 (ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 85).
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sind, um Mehrfachidentitäten aufzudecken, die mit ein und demselben Satz
biometrischer Daten verknüpft sind.

4. Die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020
Die Beschränkungen der internationalen und innergemeinschaftlichen
Personenbewegungen seit Anfang März 2020 waren eine der sichtbarsten
politischen Antworten auf die Coronavirus-Pandemie. Mehrere Mitgliedstaaten
stellten den grenzüberschreitenden Personenverkehr ein. Darauf folgten zusätzliche
Reisebeschränkungen auf europäischer und internationaler Ebene, die die teilweise
Schließung der EU-Außengrenzen und die Beschränkung der Einreise aus Drittländern
in die EU[16] sowie Beschränkungen für den Personenverkehr innerhalb der EU[17]

umfassten. In zahlreichen Fällen geschah dies in willkürlicher, unwirksamer und
diskriminierender Art und Weise und in Verstoß gegen Gesetze zum Schutz der
Privatsphäre und Asylgesetze, wie in vom Europäischen Parlament in Auftrag
gegebenen Studien belegt wurde[18].
5. Krise in der Ukraine
Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 mussten bereits
mehr als 6 Mio. Menschen fliehen, die vor allem in den Nachbarländern Zuflucht
suchten[19]. Die Europäische Union beschloss, aus der Ukraine kommenden Personen
EU-weiten vorübergehenden Schutz zu gewähren[20]. Die Richtlinie der EU für die
Gewährung vorübergehenden Schutzes[21] ermöglicht es den EU-Mitgliedstaaten,
schnell zu handeln, um den Menschen, die unmittelbaren Schutz benötigen, Schutz
und Rechte zu bieten.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Die Entwicklung der Politik für den Schutz der Außengrenzen ist im Parlament in der
Vergangenheit auf geteilte Reaktionen gestoßen. Die verbesserte organisatorische
Funktion der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) sowie
der anderen einschlägigen EU-Agenturen fand breite Unterstützung, und es wurde oft
gefordert, dass deren Rolle weiter gestärkt wird, da die EU mit der Migrationskrise
im Mittelmeerraum zu kämpfen hat. Die Entwicklung von Frontex wurde im Parlament
größtenteils als positiv erachtet, doch die Haltung gegenüber intelligenten Grenzen
ist weitaus misstrauischer. Als Reaktion auf den Kommissionsvorschlag aus dem
Jahr 2013 äußerte das Parlament Bedenken hinsichtlich des gewaltigen technischen
Aufwands und der für die Außengrenzen vorgesehenen massenhaften Verarbeitung
personenbezogener Daten. Darüber hinaus führten auch die erwarteten Kosten für

[16]Siehe die Gemeinsame Erklärung der Mitglieder des Europäischen Rates vom 26. März 2020, Brüssel.
[17]Tell Cremades, M.: Studies with a ‚Covid 19 angle‘ (Studien mit einer Betrachtung in Bezug auf
COVID-19). Generaldirektion Interne Politikbereiche des Europäischen Parlaments, Fachabteilung
Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Juni 2021.
[18]Carrera, S., Chun Luk, N.: In the name of COVID-19: An Assessment of the Schengen Internal Border
Controls and Travel Restrictions in the EU (Unter Berufung auf COVID-19: Eine Bewertung der Kontrollen
an den Binnengrenzen im Schengen-Raum und der Reisebeschränkungen in der EU). Generaldirektion
Interne Politikbereiche des Europäischen Parlaments, Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten, September 2020.
[19]https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
[20]Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens
eines Massenzustroms von Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG
und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes
[21]Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung
vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur
Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und
den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, S. 12).
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die Technologie für intelligente Grenzen und die Zweifel bezüglich der Vorteile zu
Bedenken des Parlaments. In seiner Entschließung vom 12. September 2013 zum
zweiten Bericht über die Durchführung der EU-Strategie der inneren Sicherheit
erklärte das Parlament, dass neue IT-Systeme im Bereich der Migration und des
Grenzschutzes, zum Beispiel die Initiativen zu intelligenten Grenzkontrollsystemen,
gründlich geprüft werden sollten – vor allem im Zusammenhang mit den Grundsätzen
der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit. Im September 2015 stellte es
dazu eine Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission und den
Rat und erkundigte sich nach deren Meinung zum Zugang zu dem System zu
Strafverfolgungszwecken sowie nach ihren Ansichten zur Bedeutung des Urteils
des Gerichtshofs der Europäischen Union vom April 2014 zur Richtlinie über
die Vorratsspeicherung von Daten (siehe 4.2.8). In seiner Entschließung zum
Jahresbericht über das Funktionieren des Schengen-Raums[22] forderte das Parlament
die Mitgliedstaaten, auch diejenigen ohne Landaußengrenzen, auf, sich bestmöglich
um ein hohes Maß an Kontrollen an ihren Außengrenzen zu bemühen, indem sie
ausreichende Ressourcen – Personal, Ausrüstung und Fachwissen – bereitstellen und
indem sie die erforderlichen Anordnungs- und Kontrollstrukturen für sichere, geordnete
und zügige Grenzübertritte schaffen.
Das Parlament hat zudem betont, dass bei sämtlichen Maßnahmen in diesem
Bereich den Grenzen der EU, dem Asyl-Besitzstand und der Charta der Grundrechte
der Europäischen Union gebührend Rechnung getragen werden muss. Daher
fordert das Parlament seit einiger Zeit ein zuverlässiges und faires Verfahren und
einen ganzheitlichen Ansatz auf EU-Ebene im Hinblick auf die Migration[23]. Es
spielt eine aktive Rolle bei der Überwachung der Anwendung und Einhaltung des
Schengen-Besitzstands. Die Arbeitsgruppe zur Kontrolle des Schengen-Systems
des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Parlaments
arbeitet mit der Kommission und dem Rat in den entsprechenden Phasen des
Bewertungs- und Überwachungsprozesses zusammen, z. B. bei dem abschließenden
Evaluierungsbericht, den angenommenen Empfehlungen und dem Aktionsplan.
Mit Blick auf die COVID-19-Pandemie nahm das Parlament im Juni 2020 eine
Entschließung zur Lage im Schengen-Raum nach dem COVID-19-Ausbruch an,
in der es bedauerte, nicht informiert worden zu sein. Es wies erneut darauf hin,
dass vorübergehende Reisebeschränkungen für alle nicht unbedingt notwendigen
Einreisen aus Drittländern in den Schengen-Raum oder Entscheidungen über
Einreiseverweigerungen an den Außengrenzen im Einklang mit den Bestimmungen
des Schengener Grenzkodex stehen müssen[24]. In einer vom Parlament in Auftrag
gegebenen Studie wurde hervorgehoben, dass die als Reaktion auf die Pandemie
eingeführten Beschränkungen in großem Maße und rasch verändert wurden, was
zu einer tiefgreifenden Rechtsunsicherheit für die Menschen und zu negativen
Auswirkungen auf die Rechte und Freiheiten der EU geführt hat[25]. In einer weiteren

[22]Entschließung des Europäischen Parlaments vom 30. Mai 2018 zu dem Jahresbericht über das
Funktionieren des Schengen-Raums (ABl. C 76 vom 9.3.2020, S. 106).
[23]Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. April 2016 zur Lage im Mittelmeerraum und zur
Notwendigkeit eines Gesamtansatzes der EU für Migration (ABl. C 58 vom 15.2.2018, S. 9).
[24]Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. Juni 2020 zur Lage im Schengen-Raum nach
dem COVID-19-Ausbruch (ABl. C 362 vom 8.9.2021, S. 77).
[25]Carrera, S., Chun Luk, N.: In the name of COVID-19: An Assessment of the Schengen Internal Border
Controls and Travel Restrictions in the EU (Unter Berufung auf COVID-19: Eine Bewertung der Kontrollen
an den Binnengrenzen im Schengen-Raum und der Reisebeschränkungen in der EU), Generaldirektion
Interne Politikbereiche des Europäischen Parlaments, Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten, September 2020.
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kürzlich durchgeführten Studie wird auf den umfassenden Einsatz biometrischer
KI-Technologien durch die Mitgliedstaaten für die Zwecke der groß angelegten
Überwachung von Migranten hingewiesen[26].
In einer Entschließung vom 1. März 2022 begrüßte das Parlament die erstmalige
Aktivierung der Richtlinie für die Gewährung vorübergehenden Schutzes seit deren
Inkrafttreten im Jahr 2001[27]. Am 9. März 2022 forderten Abgeordnete, dass die EU ein
angemessenes Migrationssystem mit einer aufgeteilten Verantwortung für Flüchtlinge
einführt. Am 4. April 2023 nahm der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und
Inneres (LIBE) des Europäischen Parlaments einen Bericht über den Vorschlag für
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Bewältigung von
Krisensituationen im Bereich Migration und Asyl und am 14. April 2023 einen Bericht
über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
zur Einführung des Screenings von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen
sowie einen Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates über Asyl- und Migrationsmanagement an.
Dieses Merkblatt wurde von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments erstellt.
Besuchen Sie die Website des Europäischen Parlaments zum Thema Schengen.

Mariusz Maciejewski
11/2023

[26]Wendehorst, C., Duller, Y.: Biometric Recognition and Behavioural Detection (Biometrie und
Verhaltenserkennung), Generaldirektion Interne Politikbereiche des Europäischen Parlaments,
Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, August 2021.
[27]Entschließung des Europäischen Parlaments vom 1. März 2022 zu Russlands Aggression gegen die
Ukraine (ABl. C 125 vom 18.3.2022, S. 2).
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4.2.5. JUSTIZIELLE ZUSAMMENARBEIT IN ZIVILSACHEN

Der grenzüberschreitende freie Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und
Personenverkehr nimmt beständig zu. In Zivilsachen mit grenzüberschreitendem
Bezug baut die Europäische Union die justizielle Zusammenarbeit aus, sodass
Brücken zwischen den verschiedenen Rechtssystemen geschlagen werden. Die
Hauptziele dabei sind die Gewährleistung von Rechtssicherheit und der problemlose
und effektive Zugang zu den Gerichten. Dazu muss leicht erkennbar sein, welches
Gericht für welche Angelegenheit zuständig und welches Recht anwendbar ist.
Ferner sind schnelle und wirksame Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahren
erforderlich.

RECHTSGRUNDLAGEN

Artikel 81 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV);
Protokolle Nr. 21 und 22 im Anhang zu den Verträgen.

ZIELE

In einem europäischen Rechtsraum dürfen Einzelpersonen nicht an der Ausübung
ihrer Rechte gehindert oder davon abgehalten werden. Die Unvereinbarkeit und
Komplexität von Rechts- und Verwaltungssystemen in den Mitgliedstaaten dürfen
dabei kein Hindernis darstellen. Die Rechtsvorschriften in diesem sensiblen Bereich
umfassen das klassische Zivilrecht, das eine Vielzahl von Bereichen abdeckt,
die vom Familienrecht über das Vertragsrecht bis zum Kaufrecht reichen. Sie
erstrecken sich auch auf das Zivilverfahrensrecht, das bis vor Kurzem ausschließlich
den Mitgliedstaaten vorbehalten war. Der Bereich des Privatvertragsrechts in der
EU fällt unter das EU-Zivilrecht, ist jedoch eng mit dem freien Waren- und
Dienstleistungsverkehr verbunden und unterliegt daher den Bestimmungen des
Vertrags über den Binnenmarkt (2.1.7).
Das internationale Privatrecht ist darauf ausgerichtet, sich mit den
grenzüberschreitenden Aspekten aller Fragen im Zusammenhang mit den
Beziehungen zwischen Privatpersonen zu befassen, etwa des Familienrechts, des
Eigentumsrechts und des Vertragsrechts. Maßnahmen mit grenzüberschreitendem
Bezug im Zusammenhang mit dem Familienrecht müssen vom Rat einstimmig
angenommen werden (Artikel 81 Absatz 3 AEUV, zweiter Unterabsatz). Die wichtigsten
Instrumente zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Zugangs zu den Gerichten
sind der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung, der auf wechselseitigem
Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten beruht, und die unmittelbare justizielle
Zusammenarbeit zwischen nationalen Gerichten.
Das internationale Privatrecht hat unmittelbaren Einfluss auf die Rechtsordnung
der EU. Die EU ist seit dem 3. April 2007 Mitglied der Haager Konferenz
für Internationales Privatrecht. Bei der Haager Konferenz handelt es sich um
eine globale zwischenstaatliche Organisation, die die im internationalen Privatrecht
festgelegten Regeln schrittweise vereinheitlichen soll. Sie entwickelt und unterstützt
daher multilaterale Rechtsinstrumente, die in den Ländern, die Vertragsparteien
sind, rechtsverbindlich werden. Die Haager Konferenz besteht aus 91 Mitgliedern
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(90 Staaten und der Europäischen Union) und verabschiedet Übereinkommen über
zivilrechtliche Fragen wie Zustellung, Beweisaufnahme im Ausland, Zugang zu den
Gerichten, internationale Kindesentführung, internationale Adoption, das auf die Form
letztwilliger Verfügungen anzuwendende Recht, Unterhaltspflichten, Anerkennung von
Scheidungen und Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation
(Apostille-Übereinkommen).
Mit den Maßnahmen der Union im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in
Zivilsachen sollen in erster Linie die folgenden Ziele erreicht werden:
— Sicherstellung eines hohen Maßes an Rechtssicherheit für die Bürger bei

grenzüberschreitenden Beziehungen im Bereich des Zivilrechts;

— Gewährleistung eines problemlosen und effektiven Zugangs zu Zivilgerichten zur
Beilegung grenzüberschreitender Rechtsstreitigkeiten;

— Vereinfachung der Instrumente der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
zwischen den nationalen Zivilgerichten;

— Unterstützung der Ausbildung von Richtern und Justizpersonal.

Alle Entwürfe von Gesetzgebungsakten sind den nationalen Parlamenten zuzuleiten
(Artikel 12 des Vertrags über die Europäische Union (EUV)). Zudem verfügen nationale
Parlamente über ein Widerspruchsrecht bei Beschlüssen im Zusammenhang mit
bestimmten Aspekten des Familienrechts mit grenzüberschreitendem Bezug. Solche
Beschlüsse können nur dann gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
erlassen werden, sofern kein nationales Parlament Einwände dagegen erhebt
(Artikel 81 Absatz 3 Unterabsatz 3 AEUV).

ERFOLGE

A. Die Entwicklung des Primärrechts im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in
Zivilsachen
Die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen gehörte bei der Verabschiedung
des Gründungsvertrags nicht zu den Zielen der Europäischen Gemeinschaft. In
Artikel 220 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft war jedoch
vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten die „Förmlichkeiten für die gegenseitige
Anerkennung und Vollstreckung richterlicher Entscheidungen und Schiedssprüche“
vereinfachen. Die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen wurde mit dem Vertrag von
Maastricht offiziell in den Tätigkeitsbereich der Europäischen Union aufgenommen,
und zwar im zwischenstaatlichen Rahmen der Säule „Justiz und Inneres“ (1.1.3).
Mit dem Vertrag von Amsterdam wurde die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen
„vergemeinschaftet“, indem sie aus dem EUV in den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft überführt wurde. Sie unterliegt dadurch jedoch nicht der
Gemeinschaftsmethode. Durch den Vertrag von Nizza (1.1.4) wurden Maßnahmen
im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen – mit Ausnahme der
familienrechtlichen Aspekte – im Wege des Mitentscheidungsverfahrens möglich.
Beim Treffen des Europäischen Rates in Tampere (Oktober 1999) wurden die
Meilensteine für die Schaffung des Europäischen Rechtsraums festgelegt. Nachdem
eine unzureichende Umsetzung dieses Programms festgestellt worden war, wurde
beim Treffen des Europäischen Rates in Den Haag (November 2004) ein neuer
Aktionsplan für den Zeitraum 2005-2010 auf den Weg gebracht. Im Haager Programm
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wurde die Notwendigkeit unterstrichen, die Verwirklichung der gegenseitigen
Anerkennung voranzutreiben und auf neue Bereiche wie vermögensrechtliche
Ansprüche innerhalb der Familie sowie Erb- und Testamentssachen auszuweiten. Auf
das Haager Programm folgte das Stockholmer Programm, in dem der Fahrplan für die
künftige Entwicklung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts für den
Fünfjahreszeitraum 2010-2014 vorgegeben wird.
Mit dem Vertrag von Lissabon (1.1.5) wurden alle Maßnahmen aus dem Bereich der
justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
unterstellt. Das Familienrecht unterliegt dagegen weiterhin einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren: Der Rat entscheidet einstimmig nach Anhörung des
Parlaments.
Es ist anzumerken, dass Dänemark und Irland gemäß den Verträgen beigefügten
Protokollen Nr. 21 und 22 in Bezug auf Titel V des dritten Teils des AEUV (Raum
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts) Opt-out-Rechte haben. Irland besitzt
ein flexibles Opt-out-Recht aus der Gesetzgebung in diesem Bereich, das es ihm
ermöglicht, sich von Fall zu Fall an Gesetzen und Gesetzesinitiativen zu beteiligen oder
nicht (Protokoll Nr. 21 im Anhang zu den Verträgen). Demgegenüber hat Dänemark ein
starreres Opt-out-Recht aus dem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts,
demzufolge das Land von der gesamten Politik in diesem Bereich ausgenommen ist.
Bei den Verhandlungen über den Vertrag von Lissabon wurde Dänemark die Option
eingeräumt, sein Opt-out-Recht in ein flexibles Opt-in-Recht nach dem Vorbild des
irischen Opt-out-Rechts umzuwandeln (Protokoll Nr. 22). Am 3. Dezember 2015 wurde
ein Referendum durchgeführt, um über diese Option abzustimmen (4.2.1). Es wurde
von 53% der Wähler abgelehnt.
B. Die wichtigsten angenommenen Rechtsakte
1. Bestimmung des Gerichtsstands; Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher
und außergerichtlicher Entscheidungen
Das wichtigste Instrument in diesem Bereich ist die Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil-
und Handelssachen („Brüssel-I-Verordnung“). Die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen wurde innerhalb der Europäischen
Gemeinschaften ursprünglich durch das Brüsseler Übereinkommen von 1968
gewährleistet, ein Vertrag, der von den damaligen sechs Mitgliedstaaten unterzeichnet
wurde. Mit der Brüssel-I-Verordnung sollen die Vorschriften über die internationale
Zuständigkeit innerhalb der EU harmonisiert sowie die Anerkennung und Vollstreckung
der Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vereinfacht und beschleunigt werden.
Sie trat 2002 an die Stelle des Brüsseler Übereinkommens von 1968; 2012 gab
es eine Neufassung. Sie wurde ergänzt durch die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003
des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit, die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die
elterliche Verantwortung („Brüssel-IIa-Verordnung“).
Um ihre Anerkennungsregelung auf die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA)
auszudehnen, unterzeichneten die damaligen 12 Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaften im Jahr 1988 einen Vertrag, das Lugano-Übereinkommen, mit den
damaligen sechs Mitgliedern der EFTA – Österreich, Finnland, Island, Norwegen,
Schweden und die Schweiz –, da die EFTA-Mitgliedstaaten nicht zur Unterzeichnung
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des Brüsseler Übereinkommens von 1968 berechtigt waren. Es wird nun vollständig
durch eine Fassung von 2007 ersetzt, das Übereinkommen über die gerichtliche
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil-
und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen), das zwischen der EU, Dänemark
als eigenständiger Vertragspartei und drei der übrigen vier EFTA-Mitgliedstaaten
(Schweiz, Norwegen und Island) geschlossen wurde. Liechtenstein, der einzige Staat,
der der EFTA nach 1988 beigetreten ist, hat das Übereinkommen nicht unterzeichnet.
Am 2. April 2020 beantragte das Vereinigte Königreich die Wiederaufnahme in das
Lugano-Übereinkommen nach dem Brexit gemäß Artikel 127 des Austrittsabkommens,
da es nicht mehr Vertragspartei dieses Übereinkommens war. Nach den Artikeln 70
und 72 Absatz 3 des Übereinkommens ist eine einstimmige Zustimmung der
Vertragsstaaten erforderlich, die auch erfolgt ist. Nach dem „Lugano-Gutachten“
des Europäischen Gerichtshofs (Gutachten 1/03 von 2006) fällt ein solcher Beitritt
jedoch vollständig in die ausschließliche Zuständigkeit der EU und diese sollte
daher über den Antrag des Vereinigten Königreichs auf einen erneuten Beitritt
entscheiden. In ihrer Bewertung (COM(2021)0222) lehnte die Kommission den Beitritt
mit der Begründung ab, dass das Lugano-Übereinkommen für Staaten gedacht
sei, die im Regelungsbereich besonders eng mit der EU verbunden sind. Nach
Ansicht der Kommission sollte das Haager Übereinkommen für die Beziehungen
zwischen der EU und weniger eng verbundenen Nicht-EU-Ländern verwendet werden.
Folglich könne das Haager Übereinkommen (d. h. das „Übereinkommen über
gerichtliche Entscheidungen“ vom 2. Juli 2019 über die Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen) einen besseren Rahmen
für die künftige Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich im
Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen bieten.
Eine zunehmende Mobilität bedeutet, dass sich familiäre Bindungen zwischen
Personen verschiedener Nationalitäten entwickeln. Binationale Paare müssen wissen,
welchen Namen sie ihren Kindern geben können, und geschiedenen Personen muss
es möglich sein, in einem anderen Land neu anzufangen, ohne den Kontakt mit ihren
Kindern abzubrechen. Was Kinder betrifft, die von einem Elternteil entführt worden sind,
liegt dem Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler
Kindesentführung, dem 103 Vertragsstaaten, darunter alle Mitgliedstaaten, angehören
(Juli 2022), ein sehr einfaches Ziel zugrunde, nämlich die umgehende Rückgabe
des entführten Kindes. Parallel dazu wurde die Brüssel-IIa-Verordnung kürzlich neu
gefasst. Eines der Hauptziele der Überarbeitung war die Verbesserung der geltenden
Rechtsvorschriften zum Schutz von Kindern in grenzüberschreitenden Streitsachen
über die elterliche Verantwortung, z. B. in Bezug auf Sorgerecht, Umgangsrecht und
Kindesentführung.
Um die internationale Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen zu vereinfachen,
hat der Rat im Dezember 2008 die Verordnung (EG) Nr. 4/2009 angenommen.
Mit dieser Verordnung wurden einheitliche Regeln für die Zuständigkeit, das
anzuwendende Recht, die Anerkennung und die Vollstreckung sowie für die
Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen Behörden in einem einzigen
Instrument zusammengefasst. Um grenzüberschreitende Insolvenzverfahren in
ihrer Effizienz und Wirksamkeit zu verbessern, werden in der Verordnung (EU)
Nr. 2015/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai
2015 über Insolvenzverfahren einheitliche Bestimmungen über die gerichtliche
Zuständigkeit, die Anerkennung und das anwendbare Recht in diesem Bereich
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festgelegt. Um das Exequaturverfahren für Entscheidungen über unbestrittene
Forderungen abzuschaffen, haben das Parlament und der Rat die Verordnung (EG)
Nr. 805/2004 angenommen, mit der ein europäischer Vollstreckungstitel für
unbestrittene Forderungen geschaffen wird. Mit der Verordnung (EU) Nr. 650/2012 des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Zuständigkeit, das anzuwendende
Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme
und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines
Europäischen Nachlasszeugnisses sollen Hindernisse, die sich für die Bürger bei
der Ausübung ihrer Rechte im Zusammenhang mit internationalen Erbfällen ergeben,
beseitigt werden.
Aufgrund der verschiedenen rechtlichen Folgen, die sich aus den unterschiedlichen
Merkmalen der Ehe und der eingetragenen Partnerschaft ergeben, hat die Kommission
im Jahr 2011 zwei gesonderte Vorschläge für Verordnungen im Bereich der
Vermögensrechte internationaler Paare vorgelegt. In beiden geht es um die
Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und die Vollstreckung
von Entscheidungen hinsichtlich des ehelichen Güterstands – einmal betreffend
das Ehegüterrecht, das andere Mal betreffend das Güterrecht eingetragener
Partnerschaften.
2. Harmonisierung der Kollisionsnormen
Auf EU-Ebene wurde eine Reihe von Instrumenten verabschiedet, um sich
mit den allerwichtigsten Themen im Zusammenhang mit dem internationalen
Privatrecht zu befassen (namentlich die „Brüssel-Verordnung“ und die „Rom-
Verordnung“). Das Europäische Parlament und der Rat haben die Verordnung (EG)
Nr. 593/2008 vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse
anzuwendende Recht („Rom-I-Verordnung“) angenommen. Die Annahme der
Verordnung (EG) Nr. 864/2007 vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom-II-Verordnung“) ermöglichte die
Einführung einheitlicher Kollisionsnormen für außervertragliche Schuldverhältnisse
in Zivil- und Handelssachen. Auf diese Weise sollen die Rechtssicherheit und
die Berechenbarkeit des Ausgangs von Rechtsstreitigkeiten verbessert werden.
Kollisionsnormen für Unterhaltspflichten sind in der Verordnung (EG) Nr. 4/2009
festgelegt (siehe oben). Im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne
Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts hat der Rat im Dezember 2010 die
Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 angenommen. Mit dieser Verordnung wird ein klarer
und umfassender Rechtsrahmen im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung
ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts geschaffen. Im Hinblick auf
Erbsachen mit Auslandsbezug ist in der Verordnung (EU) Nr. 650/2012 unter anderem
das anzuwendende Recht festgelegt.
3. Erleichterung des Zugangs zu den Gerichten
Um den Zugang zu Gerichten bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem
Bezug zu erleichtern, hat der Rat die Richtlinie 2003/8/EG zur Festlegung
gemeinsamer Mindestvorschriften für die Prozesskostenhilfe in derartigen Streitsachen
angenommen. Ziel der Richtlinie ist es, für Personen, die nicht über
ausreichende Mittel verfügen, ein „angemessenes“ Niveau der Prozesskostenhilfe
bei grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten zu gewährleisten. Um für die
europäischen Bürger und Unternehmen einen leichteren und effizienteren Zugang
zu den Gerichten sicherzustellen, hat die Union gemeinsame Verfahrensregeln
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für vereinfachte und beschleunigte grenzüberschreitende Gerichtsverfahren bei
Forderungen mit geringem Streitwert und zur grenzüberschreitenden Beitreibung
unbestrittener Geldforderungen in der gesamten Union eingeführt. Es handelt sich
um die Verordnung (EG) Nr. 861/2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens
für geringfügige Forderungen und die Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 zur Einführung
eines Europäischen Mahnverfahrens. Diese Verfahren ergänzen die im nationalen
Recht vorgesehenen Verfahren und sind freiwillig. Die Richtlinie 2008/52/EG enthält
gemeinsame Bestimmungen über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und
Handelssachen, um die Rechtssicherheit zu verbessern und somit die Anwendung
dieser Form der Streitbeilegung zu unterstützen.
4. Instrumente der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den
nationalen Zivilgerichten
In Artikel 81 Absatz 2 Buchstaben a und c AEUV werden das Parlament und
der Rat zudem mit der Verabschiedung von Maßnahmen betraut, durch die
die gegenseitige Anerkennung und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen
sowie die Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden Kollisionsnormen und
Vorschriften zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten sichergestellt werden sollen.
Mit der Verordnung (EU) 2020/1784 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 25. November 2020 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher
Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten (Zustellung von
Schriftstücken) (Neufassung)) soll die Übermittlung gerichtlicher und außergerichtlicher
Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen zwischen den Mitgliedstaaten vereinfacht
und beschleunigt und somit die Wirksamkeit und Schnelligkeit der gerichtlichen
Verfahren gestärkt werden. Um die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der
Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen
zu vereinfachen und zu beschleunigen, hat der Rat die Verordnung (EU) 2020/1783
über die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet
der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen angenommen. Um die justizielle
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu verbessern, zu vereinfachen
und zu beschleunigen und den Zugang der Bürger, die in grenzüberschreitende
Rechtsstreitigkeiten verwickelt sind, zu den Gerichten zu erleichtern, wurde mit der
Entscheidung 2001/470/EG des Rates vom 28. Mai 2001 ein Europäisches Justizielles
Netz für Zivil- und Handelssachen eingerichtet. Das Netz besteht aus von den
Mitgliedstaaten benannten Kontaktstellen, den in einigen Rechtsakten der Union
vorgesehenen Zentralbehörden, den Verbindungsrichtern und anderen Behörden, die
Zuständigkeiten im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit zwischen staatlichen
Akteuren besitzen (Richter und Zentralbehörden). Die Entscheidung 2001/470/EG
wurde durch die Entscheidung Nr. 568/2009/EG vom 18. Juni 2009 geändert, mit der
die dem Europäischen Justiziellen Netz in Zivil- und Handelssachen übertragenen
Aufgaben erweitert und ausgebaut werden sollen. Mit dieser Entscheidung wurde
eine wichtige Neuerung eingeführt: Die Berufskammern, die die Angehörigen
der Rechtsberufe, insbesondere die Rechtsanwälte, Notare und Gerichtsvollzieher
vertreten, können in das Netz aufgenommen werden.
Ein weiteres Instrument zur Vereinfachung der justiziellen Zusammenarbeit
in Zivilsachen ist die Entwicklung der Anwendung der Informations- und
Kommunikationstechnologie in der Justizverwaltung. Dieses Projekt wurde im
Juni 2007 aufgelegt und führte zu einer europäischen Strategie für die E-
Justiz. Zu den Instrumenten der E-Justiz gehören: das Europäische-Justizportal,
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durch das der Zugang zu den Gerichten für Bürger und Unternehmen EU-weit
vereinfacht werden soll, die Vernetzung der nationalen Strafregister auf europäischer
Ebene, eine stärkere Nutzung von Videokonferenzen in Gerichtsverfahren,
innovative Übersetzungswerkzeuge, etwa die maschinelle Übersetzung, dynamische
elektronische Formblätter und eine europäische Datenbank von Gerichtsübersetzern
und -dolmetschern. Bei dem jährlichen EU-Justizbarometer der Kommission handelt
es sich um ein Informationswerkzeug, das der EU und den Mitgliedstaaten dabei
helfen soll, die Effizienz der Justiz zu verbessern, indem es objektive, verlässliche und
vergleichbare Daten über die Qualität, Unabhängigkeit und Effizienz der Justizsysteme
in allen Mitgliedstaaten liefert. Solche Daten sind entscheidend, um Reformen in den
nationalen Justizsystemen voranzubringen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Mit Ausnahme des Familienrechts, bei dem der Rat einstimmig beschließt und
das Parlament lediglich angehört wird, findet bei der justiziellen Zusammenarbeit
in Zivilsachen das ordentliche Gesetzgebungsverfahren Anwendung. Das Parlament
hat bei der Festlegung des Inhalts der vorstehend genannten Rechtsinstrumente
eine aktive Rolle gespielt. Es hat in der Vergangenheit festgestellt, dass eine echte
europäische Rechtskultur erforderlich ist, damit die Bürger alle Vorteile aus ihren aus
den Verträgen erwachsenden Rechten ziehen. Eines der wichtigsten Elemente in
diesem Zusammenhang ist die Ausbildung, insbesondere auf juristischem Gebiet. Im
Juni 2013 verabschiedete das Parlament eine Entschließung zur Verbesserung des
Zugangs zum Recht: Prozesskostenhilfe bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem
Bezug in Zivil- und Handelssachen.
Im Bereich der Zuständigkeit, des anzuwendenden Rechts und der Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen der Güterstände internationaler
Paare, der sowohl die ehelichen Güterstände als auch die Güterstände eingetragener
Partnerschaften umfasst, hat das Parlament im Jahr 2013 seine Zustimmung erteilt,
die beiden Rechtsakte wurden jedoch über Jahre hinweg im Rat blockiert. Daher
einigten sich 23 Mitgliedstaaten auf eine verstärkte Zusammenarbeit (Artikel 20 EUV),
um beim Gesetzesentwurf Fortschritte zu erzielen. Die Kommission hat Anfang 2016
neue Vorschläge für Rechtsakte vorgelegt, die im Wesentlichen auf der Abstimmung
des Parlaments und auf früher erzielten Kompromissen basieren. Die Verordnung
(EU) 2016/1103 des Rates zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit im
Bereich der Zuständigkeit, des anzuwendenden Rechts und der Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen des ehelichen Güterstands wurde am
24. Juni 2016 schließlich angenommen.
Was die Zivilgerichtsverfahren in der Europäischen Union betrifft, hat das Parlament
die Kommission im Juli 2017 gemäß Artikel 225 AEUV aufgefordert, bis zum 30. Juni
2018 einen Vorschlag für einen Rechtsakt auf der Grundlage von Artikel 81 Absatz 2
AEUV zu gemeinsamen Mindeststandards des Zivilprozessrechts vorzulegen. Der Text
der vorgeschlagenen EU-Richtlinie, der der Entschließung des Parlaments beigefügt
ist, zielt darauf ab, Zivilverfahrensordnungen anzugleichen, damit das Recht auf
ein faires Verfahren, wie es auch in Artikel 47 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union und in Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention
(4.1.2) anerkannt wird, uneingeschränkt eingehalten wird, indem Mindeststandards
für die Einleitung, der Durchführung und dem Abschluss von Zivilverfahren vor
den Gerichten der Mitgliedstaaten festgelegt werden. Das Amt des Mediators des
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Europäischen Parlaments für grenzüberschreitende elterliche Kindesentführung wurde
1987 eingerichtet, um Kindern aus binationalen Ehen/Beziehungen, die Opfer von
elterlicher Entführung geworden sind, zu helfen. Die Funktion, die stets ein aktives
MdEP innehat, erhielt im April 2018 während des Mandats von Elisabeth Morin-Chartier
die Bezeichnung „Koordinatorin des Europäischen Parlaments für die Rechte des
Kindes“, um der Ausweitung des Mandats dieser Funktion auf die Rechte des Kindes
Rechnung zu tragen.
Ewa Kopacz bekleidet seit Juli 2019 das Amt der Koordinatorin des Europäischen
Parlaments für die Rechte des Kindes. Ihre Amtsvorgängerinnen waren Anna
Maria Corazza Bildt (2019), Elisabeth Morin-Chartier (2017-2019), Mairead
McGuinness (2014-2017), Roberta Angelilli (2009-2014), Evelyne Gebhardt
(2004-2009), Mary Banotti (1995-2004) und Marie-Claude Vayssade (1987-1994).
Am 27. Juni 2023 nahm der Rechtsausschuss des Parlaments seinen Bericht über
den Vorschlag für eine Richtlinie zum Schutz von Personen, die sich öffentlich
beteiligen, vor offenkundig unbegründeten oder missbräuchlichen Gerichtsverfahren
(„strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung“) an. Dieser folgte auf die
Entschließung des Parlaments vom 11. November 2021 zur Stärkung der Demokratie,
der Medienfreiheit und des Medienpluralismus in der EU in Anbetracht des
unrechtmäßigen Rückgriffs auf zivil- und strafrechtliche Verfahren zur Einschüchterung
von Journalisten, nichtstaatlichen Organisationen und der Zivilgesellschaft sowie
eine Studie der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten
des Europäischen Parlaments, in der die Verabschiedung einer Richtlinie bezüglich
strategischer Klagen gegen öffentliche Beteiligung (SLAPP-Klagen) sowie Reformen
der Brüssel-I-Verordnung und der Rom-II-Verordnung gefordert werden. Die
interinstitutionellen Verhandlungen laufen derzeit.
Am 23. November 2023 nahm das Parlament seinen Standpunkt zu dem Vorschlag
für eine Verordnung über die Digitalisierung der justiziellen Zusammenarbeit und
des Zugangs zur Justiz in grenzüberschreitenden Zivil-, Handels- und Strafsachen
im Einklang mit dem Grundsatz „standardmäßig digital“ an, wobei alle notwendigen
Garantien zu gewährleisten sind (und insbesondere die Notwendigkeit zur Vermeidung
sozialer Ausgrenzung anerkannt wird). Ziel des Vorschlags ist es, den Zugang zur
Justiz und die Effizienz und Robustheit der Kommunikationsflüsse im Rahmen der
Zusammenarbeit zwischen Justizbehörden innerhalb der EU in grenzüberschreitenden
Fällen zu verbessern, da durch die Nutzung digitaler Technologien Rechtssysteme
in dieser Hinsicht effizienter werden können, indem sich der Verwaltungsaufwand
verringert, sich die Bearbeitungszeiten für Fälle verkürzen, die Kommunikation sicherer
und zuverlässiger wird und die Bearbeitung von Fällen zum Teil automatisiert erfolgen
kann. Die Annahme der Verordnung wird für Ende 2023 erwartet.
Das Parlament hat eine Studie in Auftrag gegeben, in der die Auswirkungen des
Brexit auf die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen analysiert werden. In der
Studie wird darauf hingewiesen, dass Anstrengungen unternommen werden sollten,
um neue Verträge zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich in den Bereichen
zu schließen, in denen eine Regelungslücke besteht, insbesondere im Bereich
der Menschenrechte. Weitere neuere Forschungen in diesem Bereich umfassen
Studien der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten des
Europäischen Parlaments zu den Themen grenzüberschreitende Ansprüche auf
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Beutekunst, europäisches Handelsvertragsrecht und Buyout-Verträge, die von
Plattformen im Kultur- und Kreativsektor diktiert werden.
Dieses Merkblatt wurde von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten des Europäischen Parlament erstellt.

Udo Bux / Mariusz Maciejewski
11/2023
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4.2.6. JUSTIZIELLE ZUSAMMENARBEIT IN STRAFSACHEN

Die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen stützt sich auf den Grundsatz
der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Urteile und Entscheidungen, und
zu ihr gehören Maßnahmen zur Angleichung der Rechtsvorschriften in mehreren
Bereichen. Mit dem Vertrag von Lissabon hat man eine solidere Grundlage
für die Entwicklung eines Raums der Strafgerichtsbarkeit geschaffen und dem
Europäischen Parlament neue Befugnisse eingeräumt.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 82 bis 86 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Durch die schrittweise Abschaffung der Grenzkontrollen in der EU wurde die
Freizügigkeit für die EU-Bürger erheblich vereinfacht, allerdings ist es auch
für Straftäter leichter geworden, über Landesgrenzen hinweg zu operieren. Zur
Bewältigung der Herausforderung der grenzübergreifenden Kriminalität umfasst der
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts Maßnahmen zur Förderung der
justiziellen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in Strafsachen. Ausgangspunkt ist
der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung. Es wurden eigens Maßnahmen zur
Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität und Terrorismus ergriffen, damit
die Rechte von Opfern, Tatverdächtigen und Strafgefangenen in der gesamten EU
geschützt werden.

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Wichtigste Gesetzgebungsvorschläge zur justiziellen Zusammenarbeit in
Strafsachen
1. Annahmeverfahren
Gemäß dem AEUV werden die meisten Maßnahmen der justiziellen Zusammenarbeit
in Strafsachen im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens angenommen
und unterliegen der gerichtlichen Überprüfung durch den Gerichtshof der Europäischen
Union. Gleichwohl wurden die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen und der
Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit nicht vollständig in den EU-Rahmen
integriert und beide weisen nach wie vor einige der ursprünglichen Eigenschaften
auf, die aus der Zeit vor dem Vertrag von Lissabon stammen, selbst wenn man
von den Besonderheiten des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
(Ausnahmeregelungen für Irland und Dänemark, siehe Protokolle Nr. 21 und 22
im Anhang zum AEUV; hervorgehobene Rolle der nationalen Parlamente, siehe
Protokolle Nr. 1 und 2) absieht:
— Die Kommission teilt ihr Vorschlagsrecht mit den Mitgliedstaaten, sofern diese ein

Viertel der Ratsmitglieder repräsentieren (Artikel 76 AEUV).

— Das Parlament wird lediglich zu bestimmten Maßnahmen der justiziellen
Zusammenarbeit in Strafsachen angehört; diese werden vom Rat einstimmig
angenommen. Bei fehlender Einstimmigkeit im Rat kann eine Gruppe von
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mindestens neun Mitgliedstaaten im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit
tätig werden.

2. Wichtigste im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens
angenommene Rechtsakte
a. Gemeinsame Mindeststandards für Strafverfahren:
— Richtlinie 2010/64/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom

20. Oktober 2010 über das Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen in
Strafverfahren;

— Richtlinie 2012/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai
2012 über das Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Strafverfahren;

— Richtlinie 2013/48/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
22. Oktober 2013 über das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in
Strafverfahren und in Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls
sowie über das Recht auf Benachrichtigung eines Dritten bei Freiheitsentzug und
das Recht auf Kommunikation mit Dritten und mit Konsularbehörden während des
Freiheitsentzugs;

— Richtlinie (EU) 2016/343 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
9. März 2016 über die Stärkung bestimmter Aspekte der Unschuldsvermutung und
des Rechts auf Anwesenheit in der Verhandlung in Strafverfahren;

— Richtlinie (EU) 2016/800 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. Mai 2016 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die
Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind;

— Richtlinie (EU) 2016/1919 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26. Oktober 2016 über Prozesskostenhilfe für Verdächtige und beschuldigte
Personen in Strafverfahren sowie für gesuchte Personen in Verfahren zur
Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls.

b. Kampf gegen den Terror:
— Richtlinie (EU) 2016/681 des Europäischen Parlaments und des Rates vom

27. April 2016 über die Verwendung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zur
Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten
und schwerer Kriminalität;

— Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 15. März 2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des
Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Änderung des Beschlusses
2005/671/JI des Rates;

— Verordnung (EU) 2021/784 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
29. April 2021 zur Bekämpfung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte;

— Verordnung (EU) 2023/2131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
4. Oktober 2023 zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1727 des Europäischen
Parlaments und des Rates sowie des Beschlusses 2005/671/JI des Rates im
Hinblick auf digitalen Informationsaustausch in Terrorismusfällen.
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c. Bekämpfung von Korruption, Cyberkriminalität, Betrug und Geldwäsche:
— Richtlinie 2013/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom

12. August 2013 über Angriffe auf Informationssysteme und zur Ersetzung des
Rahmenbeschlusses 2005/222/JI des Rates („Richtlinie zur Bekämpfung der
Cyberkriminalität“);

— Richtlinie 2014/42/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April
2014 über die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen
aus Straftaten in der Europäischen Union;

— Richtlinie 2014/57/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. April 2014 über strafrechtliche Sanktionen bei Marktmanipulation
(Marktmissbrauchsrichtlinie);

— Richtlinie 2014/62/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai
2014 zum strafrechtlichen Schutz des Euro und anderer Währungen gegen
Geldfälschung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2000/383/JI des
Rates;

— Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli
2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen
der Union gerichtetem Betrug;

— Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung
der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der
Terrorismusfinanzierung;

— Richtlinie (EU) 2018/1673 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. Oktober 2018 über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche;

— Verordnung (EU) 2018/1805 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
14. November 2018 über die gegenseitige Anerkennung von Sicherstellungs- und
Einziehungsentscheidungen;

— Richtlinie (EU) 2019/713 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. April 2019 zur Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit
unbaren Zahlungsmitteln und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/413/
JI des Rates.

d. Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und den Agenturen der
Europäischen Union:
— Richtlinie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April

2014 über die Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen;

— Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 14. November 2018 über die Agentur der Europäischen Union für das
Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts (eu-LISA);

— Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung
des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der polizeilichen
Zusammenarbeit und der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen;
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— Verordnung (EU) 2019/816 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 17. April 2019 zur Einrichtung eines zentralisierten Systems für die
Ermittlung der Mitgliedstaaten, in denen Informationen zu Verurteilungen
von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen (ECRIS-TCN) vorliegen, zur
Ergänzung des Europäischen Strafregisterinformationssystems und zur Änderung
der Verordnung (EU) 2018/1726 Diese Verordnung steht mit der Richtlinie
(EU) 2019/884 vom 17. April 2019 zur Änderung des Rahmenbeschlusses
2009/315/JI des Rates im Hinblick auf den Austausch von Informationen
über Drittstaatsangehörige und das Europäische Strafregisterinformationssystem
(ECRIS) in Zusammenhang;

— Verordnung (EU) 2019/818 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
20. Mai 2019 zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen
EU-Informationssystemen (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und
Migration);

— Richtlinie (EU) 2023/977 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 20. Mai 2019 über den Informationsaustausch zwischen den
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und zur Aufhebung des
Rahmenbeschlusses 2006/960/JI des Rates;

— Verordnung (EU) 2023/1543 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 12. Juli 2023 über Europäische Herausgabeanordnungen und Europäische
Sicherungsanordnungen für elektronische Beweismittel in Strafsachen und für die
Vollstreckung von Freiheitsstrafen nach Strafverfahren;

— Richtlinie (EU) 2023/1544 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. Juli 2023 zur Festlegung einheitlicher Regeln für die Benennung von
benannten Niederlassungen und die Bestellung von Vertretern zu Zwecken der
Erhebung elektronischer Beweismittel in Strafverfahren.

e. Opferschutz:
— Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April

2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz
seiner Opfer;

— Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen
Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie;

— Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. Dezember 2011 über die Europäische Schutzanordnung;

— Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und
den Schutz von Opfern von Straftaten.

B. Agenturen für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen und andere verbundene
Organe
1. Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen
(Eurojust)
Eurojust fördert und verbessert die Koordinierung von Ermittlungen und
Strafverfolgungsmaßnahmen sowie die Zusammenarbeit zwischen den Behörden in
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den Mitgliedstaaten. Insbesondere erleichtert Eurojust die Erledigung internationaler
Rechtshilfeersuchen und die Vollstreckung von Auslieferungsersuchen. Eurojust
unterstützt die Behörden der Mitgliedstaaten nach Kräften, damit diese bei ihren
Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen bei grenzüberschreitender Kriminalität
effizienter agieren können.
Eurojust kann einen Mitgliedstaat auf dessen Ersuchen bei Ermittlungen und
Strafverfolgungsmaßnahmen betreffend diesen Mitgliedstaat und einen Drittstaat
unterstützen, wenn Eurojust und der Drittstaat ein Kooperationsabkommen
geschlossen haben oder wenn ein wesentliches Interesse nachgewiesen wird.
Eurojust deckt die gleichen Arten von Straftaten und Vergehen ab, für die
die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Strafverfolgung (Europol) zuständig ist, etwa Terrorismus, Drogenhandel,
Menschenhandel, Nachahmung, Geldwäsche, Cyberkriminalität, Straftaten gegen
fremdes Vermögen und staatliches Eigentum, einschließlich Betrug und Korruption,
Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU, Umweltkriminalität und
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Auf Antrag eines Mitgliedstaats kann
Eurojust auch bei Ermittlungen in Bezug auf andere Straftaten und der entsprechenden
Strafverfolgung Unterstützung leisten.
In Anschluss an die militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine im Februar
2022 ist seit März 2022 eine gemeinsame Ermittlungsgruppe der EU (GEG), die von
Eurojust unterstützt wird, in der Ukraine tätig. Am 14. April 2023 kamen die sieben
Mitglieder der GEG überein, nicht nur mutmaßliche Kriegsverbrechen, sondern auch
Verbrechen des Völkermords in der Ukraine zu untersuchen. Sie begrüßten ferner die
Zusage des US-Justizministeriums, einen Staatsanwalt zum Internationalen Zentrum
zur Strafverfolgung des Verbrechens der Aggression gegen die Ukraine zu entsenden.
Eurojust unterhält auch eine Datenbank für Beweismittel für Kernverbrechen des
Völkerstrafrechts (Core International Crimes Evidence Database – CICED), mit der die
Tätigkeit der GEG und andere Ermittlungen im Zusammenhang mit Straftaten nach
dem Völkerrecht unterstützt werden soll.
Im April 2022 veröffentlichte die Kommission einen Vorschlag zur Erweiterung des
Mandats von Eurojust. Das Parlament und der Rat erzielten ein paar Wochen danach
eine Einigung über das überarbeitete Mandat, dass Eurojust ermöglicht, Beweismittel
für Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu
sichern, aufzubewahren, zu analysieren und mit den zuständigen Justizbehörden der
Mitgliedstaaten und dem Internationalen Strafgerichtshof auszutauschen. Die neue
Eurojust-Richtlinie wurde am 31. Mai 2022 im Amtsblatt der EU veröffentlicht und trat
am folgenden Tag in Kraft.
Der frühere Rechtsrahmen für Eurojust (Beschluss 2009/426/JI des Rates vom
16. Dezember 2008 zur Stärkung von Eurojust) trat am 4. Juni 2009 in Kraft.
Seit dem 12. Dezember 2019 gilt die Verordnung (EU) 2018/1727. Die derzeitige
Rechtsgrundlage von Eurojust ist die Verordnung (EU) 2022/838 des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1727
hinsichtlich der Sicherung, Analyse und Speicherung von Beweismitteln durch
Eurojust im Zusammenhang mit Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
Kriegsverbrechen und damit zusammenhängenden Straftaten
Eurojust veröffentlicht jedes Jahr einen Jahresbericht. Am 24. Mai 2023 hat Eurojust
seinen Jahresbericht 2022 veröffentlicht. Die drei häufigsten Arten von Straftaten, die
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von der Agentur im Jahr 2022 bearbeitet wurden, waren Betrug, Drogenhandel und
Geldwäsche.
Eurojust hat seinen Sitz in Den Haag (Niederlande).
2. Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA)
Die Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur
Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen
Staatsanwaltschaft (EUStA) ist seit dem 20. November 2017 in Kraft. Das Parlament
erteilte seine Zustimmung zu dem Entwurf einer Verordnung des Rates in seiner
legislativen Entschließung vom 5. Oktober 2017.
Die EUStA ist eine unabhängige Einrichtung, die für die Ermittlung und Strafverfolgung
in Bezug auf Straftaten zum Nachteil des EU-Haushalts, etwa Betrug, Korruption oder
grenzüberschreitender MwSt.-Betrug mit einem Schaden von mehr als 10 Mio. EUR
sowie die entsprechende Rechtspflege zuständig ist. Die Liste der Straftaten könnte
künftig beispielsweise um Terrorismus erweitert werden.
Das Parlament und der Rat haben in gegenseitigem Einvernehmen die
erste Europäische Generalstaatsanwältin, Laura Codruța Kövesi, für eine nicht
verlängerbare Amtszeit von sieben Jahren ernannt.
Bisher beteiligen sich 22 Mitgliedstaaten an der EUStA, und die wenigen
noch nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten können jederzeit beschließen, sich zu
beteiligen. Hauptsitz der EUStA sowie des Generalstaatsanwalts und des Kollegiums
von Staatsanwälten mit Mitgliedern aus allen teilnehmenden Mitgliedstaaten ist
Luxemburg. Sie leiten die täglichen strafrechtlichen Ermittlungen, die von den
Delegierten Staatsanwälten durchgeführt werden.
Die EUStA hat ihre Tätigkeiten am 1. Juni 2021 aufgenommen und viele Ermittlungen
laufen bereits. Die Arbeiten werden auch in einer Reihe von Bereichen fortgesetzt,
darunter die Anpassung der nationalen Justizsysteme an die EUStA-Verordnungen,
die Ernennung der Delegierten Europäischen Staatsanwälte und die Einstellung von
Personal.
Am 23. März 2023 legte die EUStA dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten,
Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments ihren Jahresbericht 2022 vor.
Im Jahr 2022 erhielt und bearbeitete die EUStA drei Strafanzeigen und leitete
865 Ermittlungen ein. Darüber hinaus erließen Richter Sicherstellungsentscheidungen
in Höhe von 359,1 Mio. EUR im Zusammenhang mit Ermittlungen der EUStA
(gegenüber 147,3 Mio. EUR im Jahr 2021), was mehr als dem Siebenfachen des
Haushalts 2022 der Organisation entspricht.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat bei der Gestaltung der EU-Rechtsvorschriften im Bereich der
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen eine Schlüsselrolle gespielt, indem es die
Bekämpfung von Kriminalität und Korruption zu einer politischen Priorität erklärt hat.
Es hat im Bereich justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen gleichberechtigt mit dem
Rat zusammengearbeitet. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren ist auf nahezu
alle Bereiche des EU-Strafrechts, mit wenigen Ausnahmen – darunter insbesondere
das Verfahren der Zustimmung, das bei der Einrichtung der Europäischen
Staatsanwaltschaft anzuwenden ist – anwendbar.
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Das wichtigste Instrument zur Verwirklichung der justiziellen Zusammenarbeit in
Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten ist Eurojust. Im Rahmen der Reform von
Eurojust hat sich das Parlament aktiv für eine stärkere parlamentarische Kontrolle und
für verbesserte Datenschutzbestimmungen eingesetzt.
Am 1. Dezember 2020 veranstaltete das Parlament (aufgrund von COVID-19 per
Fernteilnahme) die erste interparlamentarische Ausschusssitzung zur Bewertung der
Tätigkeiten von Eurojust. Im Mittelpunkt der interparlamentarischen Ausschusssitzung
stand eine erste Bewertung der Tätigkeiten von Eurojust durch das Europäische
Parlament und die nationalen Parlamente im Einklang mit Artikel 85 AEUV und gemäß
der Verordnung (EU) 2018/1727. Die zweite interparlamentarische Ausschusssitzung
über die Tätigkeiten von Eurojust wurde am 1. Februar 2022 organisiert, und die dritte
fand am 30. November 2022 statt. Die vierte interparlamentarische Ausschusssitzung
fand am 7. November 2023 in Brüssel statt.
Am 20. Januar 2021 hat das Parlament eine Entschließung zur Umsetzung des
Europäischen Haftbefehls und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten
(und außerdem einen Umsetzungsbericht über den Rahmenbeschluss 2002/584/
JI des Rates vom 13. Juni 2002, angenommen vor dem Vertrag von Lissabon)
angenommen. In dieser Entschließung hat das Parlament die Ergebnisse des
vereinfachten grenzüberschreitenden gerichtlichen Übergabeverfahrens bewertet, das
2004 das langwierige Auslieferungsverfahren der EU ersetzte und auf dem Grundsatz
der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen beruht.
Am 6. Oktober 2021 hat das Parlament eine Entschließung zu künstlicher Intelligenz im
Strafrecht und ihre Verwendung durch die Polizei und Justizbehörden in Strafsachen
angenommen.
Das Parlament arbeitet derzeit Berichte (und Entschließungen) zu den folgenden
Themen aus: Vorbeugung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher
Gewalt, Korruptionsbekämpfung, Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels
und der Schutz von Opfern von Menschenhandel, Übertragung von Strafverfahren,
Rechte der Opfer, Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus, Einziehung und
Vermögensabschöpfung Hetze im Internet und Cybergewalt und die Aufdeckung und
Entfernung von Darstellungen von sexuellem Missbrauch von Kindern
Das Parlament wird auch die jüngsten und künftigen Initiativen der Kommission in den
Bereichen organisierte Kriminalität, Drogenhandel, Cyberkriminalität, Digitalisierung
der Justiz, Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung, Terrorismus und gewaltbereite
Radikalisierung, intrusive Spähsoftware, Desinformation und illegale Inhalte im
Internet, justizielle Aus- und Fortbildung, Entwicklungen bei der Rechtsstaatlichkeit im
Bereich der Justiz und künstliche Intelligenz verfolgen.
In Anbetracht des Überfalls Russlands auf die Ukraine hat die Kommission im
Mai 2022 neue, verbesserte Vorschriften zur Abschöpfung und Einziehung von
Vermögenswerten vorgeschlagen, deren Verletzung zur Liste der EU-Straftatbestände
hinzugefügt werden würde und womit man zur Umsetzung der restriktiven Maßnahmen
der EU beitragen würde. Das Parlament ist am Genehmigungsverfahren für diese
Vorschläge beteiligt, die im Rahmen der Taskforce „Freeze and Seize“ (Arbeitsgruppe
„Einfrieren und Beschlagnahme“) vorgelegt wurden.
Die Maßnahmen der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen befinden sich noch in
der Entwicklung, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf die wirksamere Bekämpfung
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EU-weiter Gefahren und Kriminalität gelegt wird. Das Parlament hat spezifische
Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, grenzüberschreitender Kriminalität,
Korruption, Betrug und Geldwäsche sowie zum Schutz der Rechte von Opfern,
Verdächtigen und Strafgefangenen in der gesamten EU beschlossen. Außerdem
wurden verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des Informationsaustauschs
zwischen den Mitgliedstaaten beschlossen.

Alessandro Davoli
10/2023
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4.2.7. POLIZEILICHE ZUSAMMENARBEIT

Die EU-Agentur für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung
(Europol) ist ein Kernstück der erweiterten europäischen Architektur der inneren
Sicherheit. Die Zusammenarbeit und die Politik im Bereich der Strafverfolgung
entwickeln sich weiter, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf die Bekämpfung von
Terrorismus, Cyberkriminalität und anderen schweren und organisierten Formen
der Kriminalität gelegt wird. Das Hauptziel besteht darin, zum Nutzen aller in
der EU ein sichereres Europa zu schaffen, in dem die Grundrechte und die
Datenschutzbestimmungen geachtet werden, wie es das Europäische Parlament
mehrfach gefordert hat.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 33 (Zusammenarbeit im Zollwesen) sowie Artikel 87, 88 und 89 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Die wirksame polizeiliche Zusammenarbeit ist ein Schlüsselelement, wenn es darum
geht, die EU zu einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu machen,
in dem die Grundrechte konsequent geachtet werden. Mit der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung, an der Polizei, Zollbehörden und sonstige
Strafverfolgungsbehörden mitwirken, sollen EU-weit Straftaten verhindert und
aufgedeckt sowie Ermittlungen im Zusammenhang mit Straftaten durchgeführt werden.
In der Praxis betrifft diese Zusammenarbeit hauptsächlich die Schwerkriminalität
(wie organisiertes Verbrechen, Drogenhandel, Geldwäsche, Fälschung des Euro,
Menschenhandel und Internetkriminalität) und den Terrorismus. Europol ist die
Strafverfolgungsbehörde der EU.

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Anfänge
Die polizeiliche Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten begann im Jahr
1976 mit der sogenannten „TREVI-Gruppe“, einem zwischenstaatlichen Netzwerk
von Vertretern der Justiz- und Innenministerien. Später wurden im Vertrag von
Maastricht jene Fragen von gemeinsamem Interesse festgehalten, die eine polizeiliche
Zusammenarbeit rechtfertigten (Terrorismus, Drogen und andere Formen des
internationalen Verbrechens). Ferner wurde die Schaffung eines „Europäischen
Polizeiamts“ (Europol), das zunächst nur als „Europol-Drogeneinheit“ Gestalt annahm,
im Grundsatz vereinbart. Am 26. Juli 1995 wurde das Europol-Übereinkommen
unterzeichnet. Offiziell nahm das Amt seine Tätigkeit jedoch erst am 1. Juli 1999
auf, und zwar mit erweiterten Zuständigkeiten, die ihm durch den (am 2. Oktober
1997 unterzeichneten) Vertrag von Amsterdam zugewiesen worden waren. Doch
schon vor der Schaffung von Europol wurden Fortschritte auf dem Gebiet der
polizeilichen Zusammenarbeit erzielt. Mit der Errichtung des „Schengen-Raums“ im
Jahr 1985, dem zunächst nur eine begrenzte Zahl von Mitgliedstaaten angehörte,
war die grenzübergreifende polizeiliche Zusammenarbeit bereits Wirklichkeit geworden
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(siehe auch 4.2.4). Der „Schengen-Besitzstand“ und dessen Aspekte der polizeilichen
Zusammenarbeit wurden mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam – wenn
auch im Rahmen der „dritten Säule“ (zwischenstaatliche Zusammenarbeit) – in die
EU-Rechtsvorschriften übernommen. Der gleiche zwischenstaatliche Ansatz kam für
die Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit zur Anwendung, die im Rahmen
des Prümer Vertrags von einem engeren Kreis von Mitgliedstaaten vereinbart worden
waren. Dieser Vertrag enthält Bestimmungen über den Datenaustausch in Bezug auf
DNS, Fingerabdrücke und Fahrzeugzulassungen. Durch den Beschluss 2008/615/JI
des Rates vom 23. Juni 2008 ist der Prümer Vertrag für die gesamte EU übernommen
worden.
B. Derzeitiger institutioneller Rahmen
Durch den Vertrag von Lissabon (AEUV) wurde der institutionelle Rahmen erheblich
vereinfacht: Die meisten Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit werden nun
nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (Mitentscheidung) angenommen und
unterliegen der gerichtlichen Überprüfung durch den Gerichtshof der Europäischen
Union. Gleichwohl wurde der Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit und mit ihm
auch die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen nicht vollständig in den EU-Rahmen
integriert und hat sich einige ihrer ursprünglichen Merkmale bewahrt, selbst wenn
man von den Besonderheiten des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
(Ausnahmeregelungen für Irland und Dänemark, siehe Protokolle Nr. 21 und 22 zum
AEUV; hervorgehobene Rolle der nationalen Parlamente, siehe Protokolle Nr. 1 und
2) absieht:
— Die Kommission teilt ihr Vorschlagsrecht mit den Mitgliedstaaten, sofern diese ein

Viertel der Ratsmitglieder repräsentieren (Artikel 76 AEUV).

— Hinsichtlich der operativen Maßnahmen der Zusammenarbeit wird das Parlament
nur angehört; sie werden vom Rat einstimmig angenommen. Bei fehlender
Einstimmigkeit im Rat kann eine Gruppe von mindestens neun Mitgliedstaaten im
Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit tätig werden. In diesem Fall setzt der
Europäische Rat das Verfahren aus, damit ein Konsens gefunden werden kann
(Mechanismus für eine „Notbremse“ nach Artikel 87 Absatz 3 AEUV).

C. Wichtigste Gesetzgebungsakte zur polizeilichen Zusammenarbeit, die nach dem
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren angenommen wurden
— Richtlinie 2013/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom

12. August 2013 über Angriffe auf Informationssysteme und zur Ersetzung
des Rahmenbeschlusses 2005/222/JI des Rates („Richtlinie zur Bekämpfung
der Cyberkriminalität“), wobei die Mitgliedstaaten die Richtlinie bis spätestens
4. September 2015 in einzelstaatliches Recht umzusetzen hatten;

— Verordnung (EU) 2015/2219 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
25. November 2015 über die Agentur der Europäischen Union für die Aus- und
Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) und zur Ersetzung sowie
Aufhebung des Beschlusses 2005/681/JI des Rates, die seit dem 1. Juli 2016 gilt;

— Richtlinie (EU) 2016/681 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
27. April 2016 über die Verwendung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zur
Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten
und schwerer Kriminalität, wobei die Mitgliedstaaten die Richtlinie bis spätestens
25. Mai 2018 in einzelstaatliches Recht umzusetzen hatten;
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— Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
6. Juli 2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen
Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union, wobei die
Mitgliedstaaten die Richtlinie bis spätestens 9. Mai 2018 in einzelstaatliches Recht
umzusetzen hatten;

— Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 15. März 2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des
Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Änderung des Beschlusses
2005/671/JI des Rates, wobei die Mitgliedstaaten die Richtlinie bis spätestens
8. September 2018 in einzelstaatliches Recht umzusetzen hatten;

— Richtlinie (EU) 2021/555 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
24. März 2021 über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen;

— Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 14. November 2018 über die Agentur der Europäischen Union für das
Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts (eu-LISA), zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und
des Beschlusses 2007/533/JI des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung
(EU) Nr. 1077/2011, die seit dem 11. Dezember 2018 gilt;

— Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung
des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der polizeilichen
Zusammenarbeit und der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, zur
Änderung und Aufhebung des Beschlusses 2007/533/JI des Rates und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1986/2006 des Europäischen Parlaments und
des Rates und des Beschlusses 2010/261/EU der Kommission, die spätestens ab
dem 28. Dezember 2021 gelten wird;

— Verordnung (EU) 2019/818 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
20. Mai 2019 zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen
EU-Informationssystemen (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und
Migration) und zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862
und (EU) 2019/816;

— Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
20. Juni 2019 zur Festlegung von Vorschriften zur Erleichterung der Nutzung
von Finanz- und sonstigen Informationen für die Verhütung, Aufdeckung,
Untersuchung oder Verfolgung bestimmter Straftaten und zur Aufhebung des
Beschlusses 2000/642/JI des Rates, wobei die Mitgliedstaaten die Richtlinie bis
spätestens 1. August 2021 in einzelstaatliches Recht umzusetzen hatten;

— Verordnung (EU) 2021/784 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
29. April 2021 zur Bekämpfung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte, die
ab dem 7. Juni 2022 gelten wird;

— Verordnung (EU) 2022/991 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 8. Juni 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/794 in Bezug
auf die Zusammenarbeit von Europol mit privaten Parteien, die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch Europol zur Unterstützung strafrechtlicher
Ermittlungen und die Rolle von Europol in Forschung und Innovation, die ab dem
28. Juni 2022 gilt;
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— Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 14. Dezember 2022 über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames
Cybersicherheitsniveau in der Union, zur Änderung der Verordnung (EU)
Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2018/1972 sowie zur Aufhebung der Richtlinie
(EU) 2016/1148 (NIS-2-Richtlinie), wobei die Mitgliedstaaten die Richtlinie bis
spätestens 18. Oktober 2024 in einzelstaatliches Recht umzusetzen haben;

— Richtlinie (EU) 2022/2557 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
14. Dezember 2022 über die Resilienz kritischer Einrichtungen und zur Aufhebung
der Richtlinie 2008/114/EG des Rates (ABl. L 333 vom 27.12.2022, S. 164),
wobei die Mitgliedstaaten die Richtlinie bis spätestens 18. Oktober 2024 in
einzelstaatliches Recht umzusetzen haben;

— Richtlinie (EU) 2023/977 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 20. Mai 2019 über den Informationsaustausch zwischen den
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und zur Aufhebung des
Rahmenbeschlusses 2006/960/JI des Rates, wobei die Mitgliedstaaten die
Richtlinie bis spätestens 12. Dezember 2024 in einzelstaatliches Recht
umzusetzen haben;

— Verordnung (EU) 2023/2131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
4. Oktober 2023 zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1727 des Europäischen
Parlaments und des Rates sowie des Beschlusses 2005/671/JI des Rates
im Hinblick auf digitalen Informationsaustausch in Terrorismusfällen, gültig ab
31. Oktober 2023.

D. Agenturen und andere Organe der polizeilichen Zusammenarbeit
1. Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Strafverfolgung (Europol)
Europol ist eine Agentur, deren Hauptzweck es ist, Europa sicherer zu machen. Sie
unterstützt die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Terrorismus, Cyberkriminalität
und anderen schweren und organisierten Formen der Kriminalität. Europol
arbeitet außerdem mit vielen Partnerstaaten außerhalb der EU und internationalen
Organisationen zusammen. Europol dient als Zentrum zur Unterstützung von
Strafverfolgungsmaßnahmen und als zentrale Schaltstelle für Informationen über
kriminelle Aktivitäten.
Große kriminelle und terroristische Netzwerke stellen eine erhebliche Bedrohung
der inneren Sicherheit der EU dar. Die größten Sicherheitsbedrohungen gehen vom
Terrorismus, dem internationalen Drogenhandel, der Geldwäsche, dem organisierten
Betrug, der Fälschung des Euro und dem Menschenhandel aus.
Europol hat mehrere Sondereinheiten eingerichtet, um auf diese Bedrohungen zu
reagieren:
— Das Europäische Zentrum zur Bekämpfung der Cyberkriminalität stärkt die

Reaktion der Strafverfolgungsbehörden auf Cyberkriminalität in der EU und trägt
auf diese Weise dazu bei, die Einwohner der EU, die europäischen Unternehmen
und Regierungen vor Internet-Kriminalität zu schützen.

— Das Europäische Zentrum zur Bekämpfung der Migrantenschleusung unterstützt
die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung und Zerschlagung der komplexen und
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hochentwickelten kriminellen Netze, die an der Schleusung von Migranten beteiligt
sind.

— Das Europäische Zentrum zur Terrorismusbekämpfung ist ein Einsatzzentrum und
ein Hort des Expertenwissens, das die wachsende Notwendigkeit widerspiegelt,
die Abwehrmaßnahmen der EU gegen den Terrorismus zu verstärken.

— Das Europäische Zentrum für schwere organisierte Kriminalität leistet operative
Unterstützung für Ermittlungen der Mitgliedstaaten in vorrangigen Fällen im
Zusammenhang mit schwerer und organisierter Kriminalität.

— Die koordinierte Koalition gegen Verletzungen von Rechten des geistigen
Eigentums bietet Strafverfolgungsbehörden und anderen Partnern operative und
technische Unterstützung.

— Das Europäische Zentrum für Finanz- und Wirtschaftskriminalität ist eine operative
Plattform zur Unterstützung der Mitgliedstaaten in laufenden Fällen im Bereich
Finanz- und Wirtschaftskriminalität.

— FIU.net ist ein dezentrales und hochentwickeltes Computernetzwerk, das die
zentralen Meldestellen in der EU bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der
Terrorismusfinanzierung unterstützt.

— Die EU-Meldestelle für Internetinhalte dient zur Erkennung und Untersuchung
bösartiger Inhalte im Internet und in sozialen Netzwerken.

Europol wurde mit der Europol-Verordnung gegründet. Ihr Sitz befindet sich in
Den Haag (Niederlande). Europol erstellt mehrere Berichte, wie den Tendenz-
und Lagebericht über den Terrorismus in der EU (TE-SAT), die Bewertung der
Bedrohungslage im Bereich der schweren und organisierten Kriminalität (SOCTA), die
Bewertung der Bedrohungslage im Bereich der organisierten Kriminalität im Internet
(IOCTA) und einen Jahresbericht. Europol veröffentlichte seine jüngste SOCTA im April
2021, den jüngsten TE-SAT im Juni 2023 und die jüngste IOCTA im Juli 2023.
Um eine größere Rechenschaftspflicht der Agentur zu erreichen, wurde im Rahmen
der Europol-Verordnung ein Gemeinsamer parlamentarischer Kontrollausschuss
(GPKA) für Europol eingerichtet. Artikel 88 AEUV sieht vor, dass das Europäische
Parlament und die nationalen Parlamente die Tätigkeiten von Europol kontrollieren.
In Artikel 51 der Europol-Verordnung heißt es: „Der Gemeinsame parlamentarische
Kontrollausschuss führt die politische Kontrolle der Tätigkeiten Europols bei der
Erfüllung ihres Auftrags durch, einschließlich hinsichtlich der Auswirkungen dieser
Tätigkeiten auf die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen“. Die
13. Sitzung des GPKA fand am 20. und 21. September 2023 in Brüssel statt.
Im Mai 2022 erließen das Parlament und der Rat eine neue Verordnung zur
Änderung des Mandats von Europol. Die geänderte Europol-Verordnung ist am 28. Juni
2022 in Kraft getreten. Die neue Europol-Verordnung umfasst die Verbesserungen
zur Forschung und Innovation, die Verarbeitung von großen Datensätzen, die
Zusammenarbeit mit privaten Parteien und Drittländern, die Zusammenarbeit mit der
Europäischen Staatsanwaltschaft und in ihr ist geregelt, wie neue Ausschreibungen
auf der Grundlage von Informationen aus Drittländern in das Schengener
Informationssystem eingegeben werden können; da Europol nun vorschlagen kann,
dass Mitgliedstaaten Ausschreibungen eingeben. Die Exekutivdirektorin von Europol
kann auch bei Straftaten, die nicht grenzüberschreitend sind, aber ein gemeinsames
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Interesse verletzen, das Gegenstand einer Politik der EU ist, die Einleitung von
innerstaatlichen Ermittlungen vorschlagen.
2. Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der
Strafverfolgung (CEPOL)
CEPOL ist eine Agentur, die sich der Konzipierung, Durchführung und Koordinierung
von Schulungen von Bediensteten der Strafverfolgungsbehörden widmet. CEPOL
trägt zu einem sichereren Europa bei, indem sie die Zusammenarbeit und den
Wissensaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und
in gewissem Maße auch mit Drittstaaten zu Themen erleichtert, die sich aus den
Prioritäten der EU im Bereich der Sicherheit ergeben, insbesondere aus dem EU-
Politikzyklus zur Bekämpfung der organisierten und schweren Kriminalität. Die Agentur
für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung wurde mittels der
CEPOL-Verordnung eingerichtet. Sie hat ihren Sitz in Budapest (Ungarn).
3. Ständiger Ausschuss für die operative Zusammenarbeit im Bereich der inneren
Sicherheit (COSI)
Gemäß Artikel 71 AEUV wird im Rat „ein ständiger Ausschuss eingesetzt, um
sicherzustellen, dass innerhalb der Union die operative Zusammenarbeit im Bereich
der inneren Sicherheit gefördert und verstärkt wird. Er fördert unbeschadet des
Artikels 240 die Koordinierung der Maßnahmen der zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten. Die Vertreter der betroffenen Einrichtungen und sonstigen Stellen der
EU können an den Arbeiten des Ausschusses beteiligt werden. Das Europäische
Parlament und die nationalen Parlamente werden über die Arbeiten des Ausschusses
auf dem Laufenden gehalten.“ Der COSI wurde durch den Beschluss des Rates
vom 25. Februar 2010 zur Einsetzung des Ständigen Ausschusses für die operative
Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit (2010/131/EU) eingerichtet.
4. EU-Zentrum für Informationsgewinnung und Lageerfassung
Das EU-Zentrum für Informationsgewinnung und Lageerfassung (EU INTCEN) ist
kein Organ der polizeilichen Zusammenarbeit im eigentlichen Sinne, da es ein
Organ des Europäischen Auswärtigen Dienstes und ausschließlich mit strategischen
Analysen befasst ist. Es trägt jedoch zu dieser Zusammenarbeit bei, indem es
Einschätzungen der Bedrohungslage gibt und sich dabei auf Quellen stützt, die ihm
von den Nachrichtendiensten, dem Militär, den Diplomaten und den Polizeibehörden
geliefert werden. Das INTCEN kann auch Beiträge leisten, die aus operativer Sicht
nützlich sind; so liefert es beispielsweise EU-weite Informationen zu Zielen, Motiven
und Bewegungen von Terroristen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat bei der Gestaltung der EU-Rechtsvorschriften im Bereich der
polizeilichen Zusammenarbeit eine Schlüsselrolle gespielt, indem es die Sicherheit der
EU-Bevölkerung zu einer politischen Priorität erklärt hat. Darüber hinaus arbeitet es im
Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens gleichberechtigt mit dem Rat an
der Verbesserung der polizeilichen Zusammenarbeit.
Das wichtigste Instrument für polizeiliche Zusammenarbeit ist Europol als Kernstück
der erweiterten europäischen Infrastruktur der inneren Sicherheit. Im Rahmen der
Reform von Europol hat sich das Parlament aktiv für eine stärkere parlamentarische
Kontrolle und für verbesserte Datenschutzbestimmungen eingesetzt. Das Parlament
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beteiligte sich (im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens) an der
Stärkung des Mandats von Europol, nachdem am 9. Dezember 2020 der Vorschlag
der Kommission angenommen wurde. Mit dem neuen Mandat hat man es Europol
ermöglicht, große Datensätze zu verarbeiten und neue Technologien zu entwickeln, die
den Erfordernissen der Strafverfolgung gerecht werden. Außerdem wurden dadurch
der Datenschutzrahmen und die parlamentarische Kontrolle von Europol gestärkt. Die
überarbeitete Europol-Verordnung trat im Juni 2022 in Kraft.
In verschiedenen Debatten über die Bekämpfung des Terrorismus und das Recht
auf freie Meinungsäußerung verurteilte das Parlament in Europa und der ganzen
Welt verübte Terroranschläge und forderte Geschlossenheit und eine entschiedene
Reaktion. Das Parlament forderte außerdem zusätzliche Anstrengungen zur Förderung
der Grundfreiheiten und wies darauf hin, dass die Aspekte der Radikalisierung und
Hetze im Internet dringend angegangen werden müssen.
Am 17. Dezember 2020 nahm das Parlament eine Entschließung zur EU-Strategie
für eine Sicherheitsunion für den Zeitraum 2020-2025 an, die von der Kommission
am 24. Juli 2020 vorgeschlagen worden war. In der Strategie wird die Entwicklung
von Werkzeugen und Maßnahmen in den nächsten fünf Jahren vorgeschlagen, um
für Sicherheit im physischen und digitalen Umfeld zu sorgen. Sie reichen von der
Bekämpfung von Terrorismus und organisiertem Verbrechen über die Prävention und
Aufdeckung hybrider Bedrohungen sowie die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der
kritischen Infrastrukturen der EU bis hin zur Förderung von Cybersicherheit sowie von
Forschung und Innovation.
Am 6. Oktober 2021 hat das Parlament eine Entschließung zu künstlicher Intelligenz im
Strafrecht und ihrer Verwendung durch die Polizei und Justizbehörden in Strafsachen
angenommen. Die MdEP weisen in der Entschließung auf das Risiko algorithmischer
Verzerrungen bei KI-Anwendungen hin und betonen die Notwendigkeit menschlicher
Aufsicht, um Diskriminierung zu verhindern. Sie fordern außerdem ein Moratorium für
den Einsatz von Gesichtserkennungssystemen für Strafverfolgungszwecke.
Das Parlament ist in die Bewertung und Kontrolle der folgenden Aspekte einbezogen,
und prüft derzeit diese einschlägigen Gesetzgebungsvorschläge:
— die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine EU-Agenda für

Terrorismusbekämpfung: antizipieren, verhindern, schützen und reagieren“,
angenommen am 9. Dezember 2020,

— die am 16. Dezember 2020 veröffentlichte neue Cybersicherheitsstrategie der EU
der Kommission, in der neue Vorschriften zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit
kritischer physischer und digitaler Einrichtungen vorgeschlagen werden,

— die „Strategie zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität 2021-2025“ der
Kommission, vorgelegt am 14. April 2021 und

— die Mitteilung der Kommission über den EU-Fahrplan zur Bekämpfung des
Drogenhandels und der organisierten Kriminalität, angenommen am 18. Oktober
2023.

Um sicherzustellen, dass in der Strafverfolgung in der gesamten EU im Rahmen eines
modernen Regelwerks besser zusammengearbeitet werden kann, hat die Kommission
am 8. Dezember 2021 einen EU-Kodex für die polizeiliche Zusammenarbeit
vorgeschlagen, mit dem der derzeitige Flickenteppich aus verschiedenen EU-
Instrumenten und multilateralen Kooperationsabkommen vereinfacht werden soll.
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Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen zählen Empfehlungen zur operativen
polizeilichen Zusammenarbeit, neue Vorschriften für Informationsaustausch zwischen
den Justizbehörden der verschiedenen Mitgliedstaaten und überarbeitete Vorschriften
für den automatisierten Datenaustausch für die polizeiliche Zusammenarbeit gemäß
dem Prüm-Rahmen. Das Parlament ist an der Billigung der vorgeschlagenen
Maßnahmen beteiligt.
Das Parlament arbeitet derzeit Berichte und Entschließungen zu den folgenden
Themen aus: die Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und der Schutz
von Opfern von Menschenhandel Vorbeugung und Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen und häuslicher Gewalt, Gewalt im Internet, sexueller Missbrauch von Kindern
im Internet, Cyberkriminalität und Cybersicherheit, Geldwäsche und Finanzierung des
Terrorismus Europäische Herausgabeanordnungen und Sicherungsanordnungen für
elektronische Beweismittel in Strafsachen, Reform des Datenschutzes im Internet
und der Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation, die Überarbeitung des
Schengener Grenzkodexes, die Digitalisierung der Verfahren für die Visaerteilung,
Verhandlungen mit Interpol, Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung, automatisierter
Datenaustausch für die polizeiliche Zusammenarbeit (Prüm II), Erhebung und
Übermittlung vorab übermittelter Fluggastdaten, Gesetz über künstliche Intelligenz,
Terrorismus und gewaltbereite Radikalisierung, intrusive Spähsoftware und der
Austausch von Informationen und Datenflüssen mit den Vereinigten Staaten.
Die polizeiliche Zusammenarbeit und die entsprechenden politischen Maßnahmen im
Bereich der inneren Sicherheit befinden sich noch im Entwicklungsstadium, wobei
der Schwerpunkt auf wirksameren Maßnahmen gegen EU-weite Bedrohungen und
Kriminalität und – insbesondere für das Europäische Parlament – auf der Vereinbarkeit
dieser Maßnahmen mit Grundrechten und Datenschutzvorschriften liegt. Zwar wurden
die Vorschriften für die für polizeiliche Zusammenarbeit zuständigen EU-Agenturen
grundlegend überarbeitet, doch bedarf es noch konzertierter Anstrengungen, um die
Maßnahmen zur polizeilichen Zusammenarbeit weiter zu verstärken, insbesondere
in Bezug auf den Austausch von Daten und Beweismitteln zwischen den
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und zwischen diesen Behörden und
den EU-Agenturen. Das Parlament hat die Mitgliedstaaten nachdrücklich aufgefordert,
die erforderlichen technischen Verbesserungen bei der Standardisierung im Hinblick
auf die Datenqualität vorzunehmen und einen Rechtsrahmen für den künftigen
Ansatz eines „standardmäßigen Informationsaustauschs“ zu schaffen. In diesem
Zusammenhang wird sich die EU sorgfältig mit den Herausforderungen im Bereich
neuer Technologien, Künstliche Intelligenz, Verschlüsselung sowie Interoperabilität
von Informationssystemen für Grenzen, Sicherheit und Migration auseinandersetzen
müssen.
Mit den zunehmenden Aufgaben und wachsenden Erwartungen müssen
angemessene finanzielle und personelle Ressourcen für die EU-Agenturen
bereitgestellt werden.
Das Parlament ist heute ein vollwertiger institutioneller Akteur im Bereich der inneren
Sicherheitspolitik und sollte eine größere Rolle bei der Bewertung und Festlegung der
Maßnahmen im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit spielen.

Alessandro Davoli
10/2023
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4.2.8. SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

Der Schutz personenbezogener Daten und die Achtung der Privatsphäre sind
europäische Grundrechte. Das Europäische Parlament betont seit jeher, dass ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen der Stärkung der Sicherheit und der Wahrung
der Menschenrechte hergestellt werden muss, was auch den Datenschutz und den
Schutz der Privatsphäre umfasst. Im Mai 2018 traten neue Datenschutzregelungen
der EU in Kraft, durch die die Rechte der Bürgerinnen und Bürger gestärkt und
die Vorschriften für Unternehmen im digitalen Zeitalter vereinfacht wurden. Eine
im Namen des Europäischen Parlaments erstellte Studie hat ergeben, dass die
EU-Rechtsvorschriften zur Regulierung des Datenflusses jährlich 51,6 Mrd. EUR
zum BIP der Europäischen Union beitragen. Durch eine Studie, die für den
Untersuchungsausschuss zum Einsatz von Pegasus und ähnlicher Überwachungs-
und Spähsoftware (PEGA-Ausschuss) erstellt wurde, wird die Bedeutung von
Datenschutz für die Verteidigung der Demokratie und der individuellen Freiheiten in
der EU bestätigt.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 16 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),
Artikel 7 und 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union.

ZIELE

Die Union muss für die konsequente Anwendung des in der Charta der Grundrechte
der EU verankerten Grundrechts auf Datenschutz sorgen. Vor dem Hintergrund des
exponentiellen Wachstums von Datenübermittlungen – wobei die EU, die USA und
Kanada den größten Wachstumsanteil ausmachen – muss die Haltung der EU zum
Schutz personenbezogener Daten in allen Politikbereichen der EU gestärkt werden.

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Institutioneller Rahmen
1. Vertrag von Lissabon
Vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon waren die Rechtsvorschriften
zum Datenschutz im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR)
zwischen der ersten Säule (Datenschutz für private und gewerbliche Zwecke, unter
Anwendung der Gemeinschaftsmethode) und der dritten Säule (Datenschutz für
Strafverfolgungszwecke, auf zwischenstaatlicher Ebene) aufgeteilt. Daraus ergab
sich, dass sich der Beschlussfassungsprozess in den beiden Bereichen an
unterschiedlichen Regelwerken ausrichtete. Durch den Vertrag von Lissabon wurde
die Säulenstruktur aufgelöst und so eine bessere Grundlage für die Entwicklung eines
eindeutigeren und effektiveren Datenschutzsystems geschaffen. Gleichzeitig sah er
neue Befugnisse des Europäischen Parlaments vor und machte es zu einem der
beiden gesetzgebenden Organe. Gemäß Artikel 16 AEUV erlassen das Europäische
Parlament und der Rat Vorschriften über den Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und
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sonstigen Stellen der Union sowie durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausübung
von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen.
2. Strategische Leitlinien für den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
Nach dem Programm von Tampere (Oktober 1999) und dem Haager Programm
(November 2004) billigte der Europäische Rat im Dezember 2009 das mehrjährige
Programm zum Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts für
den Zeitraum 2010-2014, das sogenannte Stockholmer Programm. In seinen
Schlussfolgerungen vom Juni 2014 legte der Europäische Rat gemäß Artikel 68
AEUV die strategischen Leitlinien für die legislative und operative Planung im RFSR
in den nächsten Jahren fest. Eines der vorrangigen Ziele ist ein besserer Schutz
personenbezogener Daten in der EU.
B. Wichtigste Rechtsakte zum Datenschutz
1. Charta der Grundrechte der Europäischen Union
In den Artikeln 7 und 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union werden
die Rechte auf Achtung des Privatlebens und auf Schutz personenbezogener Daten
als eng verbundene, aber dennoch eigenständige Grundrechte anerkannt.
2. Europarat
a. Übereinkommen Nr. 108 von 1981
Das Übereinkommen Nr. 108 des Europarates vom 28. Januar 1981 über den
Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten
war das erste internationale verbindliche Rechtsinstrument im Bereich Datenschutz.
Zweck des Übereinkommens ist es, für jedermann sicherzustellen, dass seine Rechte
und Grundfreiheiten, insbesondere sein Recht auf einen Persönlichkeitsbereich, bei
der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten geschützt werden. Das
Protokoll zur Änderung des Übereinkommens zielt darauf ab, seinen Geltungsbereich
zu erweitern, den Datenschutz zu erhöhen und seine Wirksamkeit zu verbessern.
b. Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)
In Artikel 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
vom 4. November 1950 ist das Recht jeder Person auf Achtung ihres Privat- und
Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz verankert.
3. Derzeitige EU-Rechtsakte zum Datenschutz
a. Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) trat im Mai 2018 in Kraft. Die
Vorschriften dienen dazu, alle EU-Bürgerinnen und EU-Bürger in einer zunehmend
datengestützten Welt vor Verletzungen der Privatsphäre und Datenschutzverletzungen
zu schützen und gleichzeitig einen klareren und kohärenteren Rahmen für
Unternehmen zu schaffen. Zu den Rechten der Bürgerinnen und Bürger gehören
eine eindeutige und ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung ihrer Daten und
das Recht, klare und verständliche Informationen darüber zu erhalten, das Recht
auf Vergessenwerden – Bürgerinnen und Bürger können darum ersuchen, dass
ihre Daten gelöscht werden –, das Recht auf Übertragung von Daten an einen
anderen Dienstleistungsanbieter (z. B. bei einem Wechsel von einem sozialen
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Netzwerk zu einem anderen) und das Recht, informiert zu werden, wenn sich jemand
unberechtigt Zugang zu ihren Daten verschafft hat. Die neuen Vorschriften gelten für
alle Unternehmen, die in der EU tätig sind, auch wenn sie ihren Sitz außerhalb der EU
haben. Außerdem können gegen Unternehmen, die gegen die Vorschriften verstoßen,
Abhilfemaßnahmen wie Warnungen oder Anordnungen ergriffen oder Geldbußen
verhängt werden. Am 24. Juni 2020 legte die Europäische Kommission einen Bericht
über die Bewertung und Überprüfung der Verordnung[1] vor.
b. Die Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung
Die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der
Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates trat im Mai 2018 in Kraft. Durch die
Richtlinie wird das Grundrecht der Bürgerinnen und Bürger auf Datenschutz bei der
Verwendung personenbezogener Daten durch die Strafverfolgungsbehörden gewahrt.
Dadurch wird sichergestellt, dass personenbezogene Daten von Opfern, Zeugen
und Verdächtigen ordnungsgemäß geschützt werden, und die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit bei der Verbrechens- und Terrorismusbekämpfung wird erleichtert.
Am 25. Juli 2022 veröffentlichte die Kommission ihren verspäteten Bericht über
die Anwendung und Wirkungsweise der Richtlinie zum Datenschutz bei der
Strafverfolgung. Darauf folgte eine vom Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz
und Inneres (LIBE) in Auftrag gegebene Studie zur Bewertung der Umsetzung der
Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung[2].
c. Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation
Die Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz
der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für
elektronische Kommunikation) wurde durch die Richtlinie 2009/136/EG vom
25. November 2009 geändert. Darin wird die heikle Frage der Vorratsdatenspeicherung
aufgeworfen, die wiederholt dem EuGH vorgelegt wurde und zu einer Reihe von
Urteilen – zuletzt im Jahr 2020 – führte, in denen festgestellt wurde, dass das EU-
Recht die allgemeine und unterschiedslose Vorratsspeicherung von Verkehrs- und
Standortdaten ausschließt.
Der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
über die Achtung des Privatlebens und den Schutz personenbezogener Daten in
der elektronischen Kommunikation und zur Aufhebung der Richtlinie 2002/58/EG
(Verordnung über Privatsphäre und elektronische Kommunikation) ist Gegenstand
anhaltender Diskussionen. Die Sachverständigen des Europäischen Parlaments

[1]Mitteilung der Kommission vom 24. Juni 2020 mit dem Titel „Datenschutz als Grundpfeiler der Teilhabe
der Bürgerinnen und Bürger und des Ansatzes der EU für den digitalen Wandel – zwei Jahre Anwendung
der Datenschutz-Grundverordnung“, SWD(2020)0115.
[2]Vogiatzoglou, P. et al., Assessment of the Implementation of the Law Enforcement Directive (Bewertung
der Umsetzung der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung), Europäisches Parlament,
Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union, Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten, 7. Dezember 2022.
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wiesen darauf hin, dass sich das Parlament den Versuchen des Rates widersetzen
sollte, die Anwendbarkeit der europäischen Datenschutzgrundsätze auszuschließen.[3]

d. Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Organe und
Einrichtungen der Europäischen Union
Die Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001
und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG trat am 11. Dezember 2018 in Kraft.
e. Artikel zum Datenschutz in sektorspezifischen Rechtsakten
Zusätzlich zu den oben genannten wichtigsten Rechtsakten zum Datenschutz gibt
es auch eine Reihe von speziellen Datenschutzbestimmungen in sektorspezifischen
Rechtsakten, z. B.:
— Artikel 13 (Schutz personenbezogener Daten) der Richtlinie (EU) 2016/681 des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 über die Verwendung
von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zur Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung
und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität,

— Artikel 6 (Datenverarbeitung) der Richtlinie 2004/82/EG des Rates vom 29. April
2004 über die Verpflichtung von Beförderungsunternehmen, Angaben über die
beförderten Personen zu übermitteln (API),

— die Kommission hat am 13. Dezember 2022 zwei Legislativvorschläge über
die Sammlung und die Übermittlung von API-Daten angenommen, die die API-
Richtlinie ersetzen sollen[4],

— Kapitel VI (Datenschutzgarantien) der Verordnung (EU) 2016/794 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Agentur der
Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung
(Europol)

— und Kapitel VIII (Datenschutz) der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom
12. Oktober 2017 zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit zur
Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA).

4. Wichtigste internationale Vereinbarungen der EU über Datenübermittlungen
a. Übermittlung von Geschäftsdaten: Angemessenheitsbeschlüsse
Gemäß Artikel 45 der DSGVO ist die Kommission befugt, zu beschließen, ob ein Land
außerhalb der EU ein angemessenes Schutzniveau bietet, entweder auf der Grundlage
seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder der internationalen Verpflichtungen,
die es eingegangen ist.

[3]Sartor, G. et al., The impact of Pegasus on fundamental rights and democratic processes (Die
Auswirkungen von Pegasus auf Grundrechte und demokratische Prozesse), Europäisches Parlament,
Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union, Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten, Januar 2023, S. 56f.

[4]Vavoula, N. et al., Vorab übermittelte Fluggastdaten (API) – Eine Analyse der Vorschläge
der Europäischen Kommission zur Reform des API-Rechtsrahmens, Europäisches Parlament,
Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union, Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten, 8. Juni 2023.
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Während die Datenübermittlung zwischen der EU und Nordamerika exponentiell
zugenommen hat und die USA die private Online-Werbung und -Überwachung[5]

dominieren, hat das Parlament zahlreiche Entschließungen angenommen, in denen
es seine Besorgnis über die transatlantischen Datenflüsse zum Ausdruck bringt.
Insbesondere vertrat es die Auffassung, dass der Beschluss über das EU-US-
Datenschutzschild nicht das vom EU-Recht geforderte angemessene Schutzniveau
bietet, während der EuGH wiederholt Angemessenheitsbeschlüsse in Bezug auf die
USA für ungültig erklärt hat (siehe seine Urteile von 2015 zur Safe-Harbor-Regelung
in Schrems und von 2020 zum EU-US-Datenschutzschild in Schrems II).
Trotz der fehlenden Reform der Datenschutzregelung in den USA hat die Europäische
Kommission eine weitere Vereinbarung mit den USA getroffen und einen Vorschlag
für einen weiteren EU-US-Datenschutzrahmen vorgelegt. Auf Antrag des Ausschusses
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres am 11. Mai 2023 nahm das Parlament
eine Entschließung zur Angemessenheit des vom Datenschutzrahmen zwischen der
EU und den USA gebotenen Schutzes an. Darin kam es zu dem Schluss, dass mit dem
EU-US-Datenschutzrahmen keine wesentliche Gleichwertigkeit im Hinblick auf das
Schutzniveau geschaffen wird, und forderte die Kommission auf, die Verhandlungen
mit ihren US-amerikanischen Partnern fortzusetzen, den Angemessenheitsbeschluss
jedoch erst anzunehmen, wenn alle in dieser Entschließung des Parlaments und in
der Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses (EDSA) enthaltenen
Empfehlungen vollständig umgesetzt sind.
Die Kommission nahm den dritten EU-US-Datenschutzrahmen am 10. Juli 2023 an.
b. Rahmenabkommen EU-USA
Gemäß dem Zustimmungsverfahren war das Parlament an der Billigung des
Abkommens zwischen den USA und der EU über den Schutz personenbezogener
Daten im Zusammenhang mit der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung und
Verfolgung von Straftaten, auch bekannt als „Rahmenabkommen“, beteiligt. Ziel dieses
Abkommens ist ein hohes Niveau des Schutzes von personenbezogenen Daten,
die im Zuge der transatlantischen Zusammenarbeit zu Strafverfolgungszwecken,
insbesondere bei der Bekämpfung des Terrorismus und der organisierten Kriminalität,
übermittelt werden.
c. Abkommen über Fluggastdatensätze zwischen der EU und den USA, der EU und
Australien sowie der EU und Kanada
Die EU hat bilaterale Abkommen über Fluggastdatensätze (Passenger Name
Records – PNR) mit den Vereinigten Staaten, Australien und Kanada unterzeichnet.
PNR-Daten umfassen Informationen, die von Fluggästen bei der Buchung von
Flügen oder beim Check-in zur Verfügung gestellt werden, und Daten, die die
Fluggesellschaften für ihre eigenen gewerblichen Zwecke sammeln. PNR-Daten
können von Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung von schwerer Kriminalität und
Terrorismus verwendet werden.

[5]Maciejewski, M. et al., Metaverse (Metaversum), Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne
Politikbereiche der Union, Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, 26. Juni 2023.
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d. EU-US-Abkommen über ein Programm zum Aufspüren der Finanzierung des
Terrorismus (TFTP)
Die EU hat ein bilaterales Abkommen mit den USA über die Verarbeitung von
Zahlungsverkehrsdaten und deren Übermittlung aus der EU an die USA für die Zwecke
des Programms zum Aufspüren der Finanzierung des Terrorismus unterzeichnet.
5. Berücksichtigung von Datenschutzaspekten in sektorspezifischen
Entschließungen
In diversen Entschließungen des Parlaments zu verschiedenen Politikbereichen wird
auch auf den Schutz personenbezogener Daten eingegangen, um für Kohärenz mit
den allgemeinen Datenschutzvorschriften der EU und den Schutz der Privatsphäre in
diesen spezifischen Sektoren zu sorgen.
6. EU-Datenschutzaufsichtsbehörden
Der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB) ist eine unabhängige
Aufsichtsbehörde, die die Einhaltung der Datenschutzverpflichtungen durch die
Organe und Einrichtungen der EU sicherstellt. Die wichtigsten Aufgaben des EDSB
sind Überwachung, Beratung und Zusammenarbeit.
Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA), die ehemalige Artikel-29-
Datenschutzgruppe, hat den Status einer Einrichtung der EU mit Rechtspersönlichkeit
und verfügt über ein unabhängiges Sekretariat. Der EDSA bringt die nationalen
Datenschutzbehörden der EU, den EDSB und die Kommission zusammen. Er
verfügt außerdem über weitreichende Befugnisse, um bei Streitigkeiten zwischen
den nationalen Aufsichtsbehörden zu entscheiden und zu zentralen Konzepten
der Datenschutz-Grundverordnung und der Richtlinie zum Datenschutz bei der
Strafverfolgung zu beraten und zu unterstützen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat bei der Gestaltung der EU-Rechtsvorschriften im Bereich des
Schutzes personenbezogener Daten eine Schlüsselrolle gespielt, indem es den
Schutz der Privatsphäre zu einer politischen Priorität erklärt hat. Darüber hinaus
hat es im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens gleichberechtigt mit
dem Rat an der Datenschutzreform gearbeitet. Es hat seine Arbeit an dem letzten
wichtigen Bestandteil des Gesamtkonzepts, der neuen Verordnung über Privatsphäre
und elektronische Kommunikation, 2017 abgeschlossen und wartet darauf, dass der
Rat seine Arbeit endgültig abschließt, sodass die interinstitutionellen Verhandlungen
aufgenommen werden können.
Das Parlament hat in zahlreichen Entschließungen seine Zweifel über die
Angemessenheit des Schutzes geäußert, den das Safe-Harbour-Abkommen zwischen
der EU und den USA und der darauffolgende EU-US-Datenschutzschild den
Unionsbürgerinnen und -bürgern bietet. Nachdem die Rechtssache Schrems II
dazu führte, dass der Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1250 der Kommission
über die Angemessenheit des vom EU-US-Datenschutzschild gebotenen Schutzes
auf der Grundlage von Bedenken für ungültig erklärt wurde, dass die
Überwachungsbefugnisse der US-Regierung nicht beschränkt sind – wie im EU-Recht
vorgeschrieben – und dass den Unionsbürgern kein wirksamer Rechtsbehelf zur
Verfügung steht, nahm das Parlament eine Entschließung an, in der es bedauerte, dass
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die Kommission die Beziehungen mit den USA vor die Interessen der Unionsbürger
stellte[6].
Nach der Einreichung des Antrags des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten,
Justiz und Inneres am 11. Mai 2023 nahm das Parlament eine Entschließung
zur Angemessenheit des vom Datenschutzrahmen zwischen der EU und den
USA gebotenen Schutzes an. Darin kam es zu dem Schluss, dass mit dem
EU-US-Datenschutzrahmen keine wesentliche Gleichwertigkeit im Hinblick auf das
Schutzniveau geschaffen wird, und forderte die Kommission auf, die Verhandlungen
mit ihren US-amerikanischen Partnern fortzusetzen, den Angemessenheitsbeschluss
jedoch erst anzunehmen, wenn alle in dieser Entschließung und in der Stellungnahme
des EDSA enthaltenen Empfehlungen vollständig umgesetzt sind. Die Kommission
nahm ihren Durchführungsbeschluss über den EU-US-Datenschutzrahmen am 10. Juli
2023 an.
Das Europäische Parlament richtete einen Untersuchungsausschuss zum Einsatz
von Pegasus und ähnlicher Überwachungs- und Spähsoftware (PEGA) in den
Mitgliedstaaten ein. Unter dem Vorsitz von MdEP Jeroen Lenaers untersuchte der
PEGA-Ausschuss die Methoden zum Einsatz von Spähsoftware zur Überwachung
von Oppositionsmitgliedern, Journalisten, Juristen und engagierten Vertretern der
Zivilgesellschaft, sowie das Ausmaß der Auswirkungen dieser Methoden auf
demokratische Prozesse und die Persönlichkeitsrechte in der EU. Während ihrer
Untersuchung konsultierte der PEGA-Ausschuss führende Wissenschaftler, Praktiker
und Behörden in der EU sowie weltweit. Die Fachabteilung des Parlaments bereitete
für Polen, Griechenland und Zypern Berichte über die PEGA-Missionen vor. Am 8. Mai
2023 beschloss der PEGA-Ausschuss, seinen äußerst kritischen Abschlussbericht
über Empfehlungen zur Untersuchung von mutmaßlichen Verstößen gegen das EU-
Recht oder Missständen bei dessen Anwendung im Zusammenhang mit dem Einsatz
von Pegasus und ähnlicher Überwachungs- und Spähsoftware. Unter anderem enthielt
der Bericht eine Empfehlung für die Einrichtung eines EU Tech-Labors für die
Untersuchung und die Überwachung des Einsatzes von Spähsoftware gegenüber den
EU-Bürgern. Die Empfehlung des Parlaments an den Rat und die Kommission im
Anschluss an den PEGA-Bericht wurde in seiner Plenarsitzung am 15. Juni 2023
angenommen. Die Kommission reagierte jedoch nicht rechtzeitig auf die Empfehlung
und blockierte das von den MdEP vorgeschlagene Pilotprojekt des EU-Tech-Labors.
Das Parlament hat eine Reihe von Forschungsstudien in Auftrag gegeben, um
eine wissenschaftliche Grundlage für seine Gesetzgebungstätigkeiten im Bereich
der technologischen Entwicklungen und des Datenschutzes zu schaffen, darunter
eine Studie über The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on
artificial intelligence (Die Auswirkungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
auf künstliche Intelligenz), eine Studie über Biometric Recognition and Behavioural
Detection (Biometrik und Verhaltenserkennung) und eine Studie über Metaverse
(Metaversum).
Diese Kurzdarstellung wurde von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments erstellt.

[6]Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. Mai 2021 zu dem Urteil des Gerichtshofs der
Europäischen Union vom 16. Juli 2020 – Data Protection Commissioner gegen Facebook Ireland Limited
und Maximilian Schrems („Schrems II“) – Rechtssache C-311/18, Ziffer 28.
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